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2. Nachtrag vom 28.07.2016 
zum 

 
 
 

BASISPROSPEKT 
für die Begebung von Wandelschuldverschreibungen 

 
der  

Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 
 

treuhändig  
für die  

Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft  

vom 17.09.2015 

 
 
 

 
 

 

Dieser 2. Nachtrag ist ein Nachtrag zum Prospekt vom 17.09.2015, der von der Finanzmarktaufsicht (FMA) 
mit Bescheid vom 17.09.2015 gemäß Kapitalmarktgesetz (KMG) gebilligt wurde, in der Fassung des 1. 
Nachtrags vom 04.05.2016 („Original-Prospekt“). Dieser 2. Nachtrag wurde am 28.07.2016 gemäß den 

Bestimmungen des KMG veröffentlicht, bei der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft hinterlegt 
und bei der Finanzmarktaufsicht zur Billigung eingereicht. Die inhaltliche Richtigkeit der in diesem 2. 

Nachtrag enthaltenen Angaben ist nicht Gegenstand der Prüfung der FMA im Rahmen der diesbezüglichen 
gesetzlichen Vorgaben. Die FMA prüft diesen 2. Nachtrag ausschließlich auf Vollständigkeit, Kohärenz und 

Verständlichkeit gemäß § 6 Abs 1 i.V.m. § 8a Abs 1 KMG. 

Dieser 2. Nachtrag sollte in Verbindung mit dem Original-Prospekt gelesen werden. Die in diesem 2. 
Nachtrag verwendeten Definitionen und Abkürzungen haben dieselbe Bedeutung wie im Original-Prospekt. 
Dieser 2. Nachtrag stellt weder ein Angebot, noch eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder zur 
Zeichnung oder zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen dar. Im Fall von Widersprüchlichkeiten 
zwischen diesem 2. Nachtrag und Angaben im Original-Prospekt bzw durch Verweis aufgenommenen 

Angaben, gelten die Angaben dieses 2. Nachtrages.  
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Wichtige neue Umstände: 

Die folgenden wichtigen neuen Umstände im Zusammenhang mit Informationen des 
Original-Prospektes, die geeignet sind die Bewertung der Wertpapiere oder Veranlagung in 
diese zu beeinflussen, wurden festgestellt und werden durch diesen Nachtrag bekannt 
gegeben: 

Die Emittentin hat die im Original-Prospekt enthaltenen Geldfluss- und 
Eigenkapitalveränderungsrechnungen zum 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 und 31.12.2015 
aus Anlegerschutzgründen neu gefasst. Durch diesen Nachtrag werden die genannten Geldfluss- 
und Eigenkapitalveränderungsrechnungen ersetzt und die entsprechenden Stellen des Original-
Prospektes angepasst.  

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Anpassungen im Original-Prospekt: 

1. Am Ende des Inhaltsverzeichnisses werden auf der Seite 4 des Original-Prospekts die 
folgenden Angaben 

„ANHANG 1: GEPRÜFTE GELDFLUSS- UND 
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNGEN ZUM 31.12.2012, 31.12.2013 UND 
31.12.2014 DER HYPO-WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT _____________194 

ANHANG 2: GEPRÜFTE GELDFLUSS- UND 
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG ZUM 31.12.2015 DER HYPO-
WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT ________________________________194“ 

durch folgende Angaben ersetzt: 

„ANHANG 1: GEPRÜFTE GELDFLUSS- UND 
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG ZUM 31.12.2012 DER HYPO-
WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT ________________________________194 

ANHANG 2: GEPRÜFTE GELDFLUSS- UND 
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNGEN ZUM 31.12.2013, 31.12.2014 UND 
31.12.2015 DER HYPO-WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT ____________194“ 

2. Im Abschnitt „I. ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS“ werden die Angaben in Punkt 
„B.7“ im Unterpunkt „Ausgewählte wesentliche historische Finanzinformationen der Emittentin:“ 
auf den Seiten 18f des Original-Prospekts durch folgende Angaben ersetzt: 

„Bilanz der Emittentin: 

Aktiva 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Forderungen an 
Kreditinstitute 

2.991.511.760,52 3.009.692.123,57 3.169.235.623,75 3.191.260.891,20 3.078.120.979,10 

Schuldverschreibungen 1.011.837,73 1.007.311,20 1.010.483,13 1.545.098,29 2.565.403,23 

Aktien und andere nicht 
festverzinsliche 
Wertpapiere 

819.775,83 831.692,50 984.731,00 984.731,00 985.731,00 

Beteiligungen 5.400,00 5.400,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

Immaterielle 
Vermögensgegen-stände 
des Anlagevermögens 

4.918,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sachanlagen 9.362,97 14.984,07 5.141,48 4.254,72 0,00 

Sonstige 
Vermögensgegenstände 

102.030,70 182.097,84 11.439,06 37.437,03 8.252,70 
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Rechnungsabgrenzungs-
posten 

2.976,50 14.567,54 9.264,26 9.498,00 1.598,00 

Passiva 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Verbriefte 
Verbindlichkeiten 

2.987.510.879,38 3.005.778.119,25 3.165.303.694,76 3.187.855.214,11 3.075.770.411,34 

Sonstige Verbindlichkeiten 96.922,60 134.052,50 152.641,16 147.457,27 136.498,72 

Rechnungsabgrenzungs-
posten 

15.481,08 0,00 17.202,36 10.392,26 9.207,21 

Rückstellungen 99.705,66 64.757,83 17.920,00 63.916,00 19.407,15 

Gezeichnetes Kapital 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 

Gewinnrücklagen 439.879,40 
439.879,40 

434.600,60 422.094,61 350.624,12 

Haftrücklage gemäß § 57 
Abs 5 BWG 

220.845,00 220.845,00 220.845,00 220.845,00 220.845,00 

Bilanzverlust/Bilanzgewinn -25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

Bilanzsumme 2.993.468.063,24 3.011.748.176,72 3.171.262.182,68 3.193.847.410,24 3.081.687.464,03 

(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin gemäß den Jahresfinanzberichten 2012 – 2015, sowie dem 
ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

Gewinn und Verlustrechnung der Emittentin 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Nettozinsertrag 78.886,76 38.403,75 94.034,65 128.701,49 139.375,22 

Betriebserträge 675.626,51 329.941,51 718.624,26 750.239,52 704.890,46 

Betriebsauf-
wendungen 

-747.822,89 -358.381,27 -704.515,46 -718.577,12 -628.358,49 

Betriebsergebnis -72.196,38 -28.439,76 14.108,80 31.662,40 76.531,97 

Ergebnis der 
gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 

-19.824,88 3.521,74 6.008,80 25.062,40 99.300,72 

Jahresfehlbetrag / 
Jahresüberschuss 

-25.649,88 522,74 293,80 18.490,99 74.470,49 

Jahresverlust / 
Jahresgewinn 

-25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

Bilanzverlust / 
Bilanzgewinn 

-25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin gemäß den Jahresfinanzberichten 2012 – 2015 sowie dem 
ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 14,1 in 2014 auf TEUR -72,2 im Geschäftsjahr 
2015 verringert. Das ist zum Einen auf die geringeren Erträge aus den Wertpapieren der 
Eigenveranlagung zurückzuführen, da höher verzinste Wertpapiere aus der 
Eigenveranlagung laufend fällig werden und durch niedrig verzinste Wertpapiere ersetzt 
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werden. Zum anderen ist das geringere Emissionsvolumen und damit das 
Provisionsergebnis für den Rückgang verantwortlich, da einerseits weniger verkauft wird 
und andererseits Emissionen fällig werden. 

Die erforderlichen Eigenmittel gem. Art 92 der CRR betragen per 31.12.2015 EUR 0,00. 
Seit 01.01.2014 ist die Unterlegung der erforderlichen Eigenmittel für die Emittentin nicht 
mehr verpflichtend, da die Hypo Wohnbaubank von der CRR ausgenommen ist. Die 
erforderlichen Eigenmittel gem. § 22 BWG alt beliefen sich per 31.12.2013 auf EUR 
181.100,00.“                     

3. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ wird die Tabelle am Ende von Punkt „3. 
AUSGEWÄHLTE FINANZINFORMATIONEN“ auf der Seite 59 des Original-Prospekts durch 
folgende Angaben ersetzt: 

„Bilanz der Emittentin: 

Aktiva 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Forderungen an 
Kreditinstitute 

2.991.511.760,52 3.009.692.123,57 3.169.235.623,75 3.191.260.891,20 3.078.120.979,10 

Schuldverschreibungen 1.011.837,73 1.007.311,20 1.010.483,13 1.545.098,29 2.565.403,23 

Aktien und andere nicht 
festverzinsliche 
Wertpapiere 

819.775,83 831.692,50 984.731,00 984.731,00 985.731,00 

Beteiligungen 5.400,00 5.400,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

Immaterielle 
Vermögensgegen-stände 
des Anlagevermögens 

4.918,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sachanlagen 9.362,97 14.984,07 5.141,48 4.254,72 0,00 

Sonstige 
Vermögensgegenstände 

102.030,70 182.097,84 11.439,06 37.437,03 8.252,70 

Rechnungsabgrenzungs-
posten 

2.976,50 14.567,54 9.264,26 9.498,00 1.598,00 

Passiva 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Verbriefte 
Verbindlichkeiten 

2.987.510.879,38 3.005.778.119,25 3.165.303.694,76 3.187.855.214,11 3.075.770.411,34 

Sonstige Verbindlichkeiten 96.922,60 134.052,50 152.641,16 147.457,27 136.498,72 

Rechnungsabgrenzungs-
posten 

15.481,08 0,00 17.202,36 10.392,26 9.207,21 

Rückstellungen 99.705,66 64.757,83 17.920,00 63.916,00 19.407,15 

Gezeichnetes Kapital 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 

Gewinnrücklagen 439.879,40 439.879,40 434.600,60 422.094,61 350.624,12 

Haftrücklage gemäß § 57 
Abs 5 BWG 

220.845,00 220.845,00 220.845,00 220.845,00 220.845,00 

Bilanzverlust/Bilanzgewinn -25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 
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Bilanzsumme 2.993.468.063,24 3.011.748.176,72 3.171.262.182,68 3.193.847.410,24 3.081.687.464,03 

(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin gemäß den Jahresfinanzberichten 2012 – 2015 sowie dem 
ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

Gewinn und Verlustrechnung der Emittentin 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Nettozinsertrag 78.886,76 38.403,75 94.034,65 128.701,49 139.375,22 

Betriebserträge 675.626,51 329.941,51 718.624,26 750.239,52 704.890,46 

Betriebsauf-
wendungen 

-747.822,89 -358.381,27 -704.515,46 -718.577,12 -628.358,49 

Betriebsergebnis -72.196,38 -28.439,76 14.108,80 31.662,40 76.531,97 

Ergebnis der 
gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit 

-19.824,88 3.521,74 6.008,80 25.062,40 99.300,72 

Jahresfehlbetrag / 
Jahresüberschuss 

-25.649,88 522,74 293,80 18.490,99 74.470,49 

Jahresverlust / 
Jahresgewinn 

-25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

Bilanzverlust / 
Bilanzgewinn 

-25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin gemäß den Jahresfinanzberichten 2012 – 2015 sowie dem 
ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

Das Betriebsergebnis hat sich von TEUR 14,1 in 2014 auf TEUR -72,2 im Geschäftsjahr 
2015 verringert. Das ist zum Einen auf die geringeren Erträge aus den Wertpapieren der 
Eigenveranlagung zurückzuführen, da höher verzinste Wertpapiere aus der 
Eigenveranlagung laufend fällig werden und durch niedrig verzinste Wertpapiere ersetzt 
werden. Zum Anderen ist das geringere Emissionsvolumen und damit das 
Provisionsergebnis für den Rückgang verantwortlich, da einerseits weniger verkauft wird 
und andererseits Emissionen fällig werden. 

Die erforderlichen Eigenmittel gem. Art 92 der CRR betragen per 31.12.2015 EUR 0,00. 
Seit 01.01.2014 ist die Unterlegung der erforderlichen Eigenmittel für die Emittentin nicht 
mehr verpflichtend, da die Hypo Wohnbaubank von der CRR ausgenommen ist. Die 
erforderlichen Eigenmittel gem. § 22 BWG alt beliefen sich per 31.12.2013 auf EUR 
181.100,00.“ 

4. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „9.1 
Finanzlage“ auf den Seiten 63f des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Das Emissionsvolumen 2015 ist gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Emissionsvolumen 
für das Jahr 2015 betrug EUR 130.385.400,00 (Emissionsvolumen 2014: EUR 
231.208.000,00 Emissionsvolumen 2013: EUR 282.000.000,00;). Die Bilanzsumme betrug 
2015 EUR 2.993.468.063,24, 2014 EUR 3.171.262.182,68 und 2013 EUR 
3.193.847.410,24. Ihre Erträge lukriert die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft neben 
der Eigenmittelveranlagung ausschließlich aus der Treuhandprovisionierung der 
weitergeleiteten Mittel, die 1,5 Basispunkte (0,015%) des aushaftenden Emissionsvolumens 
beträgt. Aufgrund des Rückgangs des aushaftenden Emissionsvolumens sowie der 
auslaufenden höher verzinsten Wertpapiere der Eigenveranlagung im Jahr 2015, sind auch 
die Betriebserträge im Vergleich zu 2014 gesunken. Ab 1.1.2016 wurde die 
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Treuhandprovision auf 1,75 Basispunkte (0,0175%) erhöht, zusätzlich wird jährlich eine Flat 
Fee iHv EUR 9,1 Tsd pro Treugeber verrechnet. 

Aktiva 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Forderungen an Kreditinstitute 2.991.511.760,52 3.009.692.123,57 3.169.235.623,75 3.191.260.891,20 3.078.120.979,10 

a) täglich fällig 
274.482,61 289.378,64 192.386,07 271.919,87 221.422,23 

b) sonstige Forderungen 
2.991.237.277,91 3.009.402.744,93 3.169.043.237,68 3.190.988.971,33 3.077.899.556,87 

Schuldverschreibungen 1.011.837,73 1.007.311,20 1.010.483,13 1.545.098,29 2.565.403,23 

a) von öffentlichen 
Emittenten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) von anderen Emittenten 
1.011.837,73 1.007.311,20 1.010.483,13 1.545.098,29 2.565.403,23 

darunter: eigene 
Schuldverschreibungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere 

819.775,83 831.692,50 984.731,00 984.731,00 985.731,00 

Beteiligungen 5.400,00 5.400,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

darunter: an Kreditinstituten  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens 

4.918,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sachanlagen 9.362,97 14.984,07 5.141,48 4.254,72 0,00 

Sonstige 
Vermögensgegenstände 

102.030,70 182.097,84 11.439,06 37.437,03 8.252,70 

Rechnungsabgrenzungsposten 2.976,50 14.567,54 9.264,26 9.498,00 1.598,00 

Passiva 

 2015 1HJ 2015 2014 2013 2012 

Verbriefte Verbindlichkeiten 2.987.510.879,38 3.005.778.119,25 3.165.303.694,76 3.187.855.214,11 3.075.770.411,34 

Andere verbriefte 
Verbindlichkeiten 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sonstige Verbindlichkeiten 96.922,60 134.052,50 152.641,16 147.457,27 136.498,72 

Rechnungsabgrenzungsposten 15.481,08 0,00 17.202,36 10.392,26 9.207,21 

Rückstellungen 99.705,66 64.757,83 17.920,00 63.916,00 19.407,15 

a) Rückstellungen für 
Abfertigungen 33.109,41 28.834,81 0,00 0,00 6.307,15 

b) Sonstige 
Rückstellungen 66.596,25 35.923,02 17.920,00 63.916,00 13.100,00 

Gezeichnetes Kapital 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 

Gewinnrücklagen 439.879,40 
439.879,40 

434.600,60 422.094,61 350.624,12 

Haftrücklage gemäß § 57 Abs 5 
BWG 

220.845,00 220.845,00 220.845,00 220.845,00 220.845,00 
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Bilanzverlust/Bilanzgewinn -25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

a) Gewinnvortrag 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Jahresverlust/ 
Jahresgewinn -25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

Bilanzsumme 2.993.468.063,24 3.011.748.176,72 3.171.262.182,68 3.193.847.410,24 3.081.687.464,03 

(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin gemäß den Jahresfinanzberichten 2012 – 2015 sowie dem 
ungeprüften Halbjahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG)“ 

5. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „10.1. 
Angaben über die Kapitalausstattung der Emittentin (sowohl kurz- als auch langfristig)“ auf 
den Seiten 65f des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Kapitalausstattung 

10.1  31.12.2015 30.06.2015 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

Summe 
Verbindlichkeiten 
(kurzfristig) 35.365.342,97 27.370.598,62 44.213.622,37 43.839.575,96 43.255.153,25 

Garantiert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Besichert 35.268.420,37 27.337.516,74 44.060.981,21 43.692.118,69 43.118.654,53 

nicht garantiert / 
nicht besichert 96.922,60 33.081,88 152.641,16 147.457,27 136.498,72 

Summe 
Verbindlichkeiten                        
(langfristig) 2.952.242.459,01 2.978.570.713,55 3.121.242.713,55 3.144.163.095,42 3.032.651.756,81 

Garantiert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Besichert 2.952.242.459,01 2.978.570.713,55 3.121.242.713,55 3.144.163.095,42 3.032.651.756,81 

nicht garantiert / 
nicht besichert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 
Eigenkapital 5.745.074,52 5.771.247,14 5.770.724,40 5.770.430,60 5.751.939,61 

a. 
Gezeichnetes 
Kapital 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 

b.  
Gesetzliche 
Rücklagen 137.115,00 137.115,00 137.115,00 137.100,00 136.100,00 

c. 
andere 
Rücklagen 523.609,40 523.609,40 518.330,60 505.839,61 435.369,12 

d.  Bilanzgewinn 
/ 
     Bilanzverlust -25.649,88 522,74 5.278,80 17.490,99 70.470,49 

(Quelle: Einzelne Zahlen wurden den geprüften Jahresabschlüssen 2012-2015 sowie dem ungeprüften 
Halbjahresfinanzbericht 2015 der Emittentin entnommen und für Zwecke des Prospektes neu zusammengestellt) 

Die in obiger Tabelle angegebenen Summen zum Kapital sind unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen und anderer Rücklagen berechnet. Zu den anrechenbaren Eigenmitteln 
gemäß § 23 Abs 14 BWG alt siehe Punkt 20.1. Seit dem zuletzt veröffentlichten 
Jahresabschluss kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen der oben angeführten 
Zahlen. 

Da die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft ihre Mittel ausschließlich treuhändig 
aufnimmt und diese an ihre Aktionäre zur widmungsgemäßen Verwendung auf eigene 
Rechnung und Gefahr weitergibt, verfügt sie nur über geringe unterlegungspflichtige 
Aktiva. 

Anrechenbare Eigenmittel 

Anrechenbare Eigenmittel betrugen zum Stichtag 31.12.2015 EUR 5.740.155,53. Diese 
setzten sich zum 31.12.2015 wie folgt zusammen: 
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Anrechenbare Eigenmittel gemäß Teil 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Eigenmittelstruktur stellt 
sich wie folgt dar: In TEUR  

31.12.2015  31.12.2014  

Kernkapital (Tier I)  5.740  5.765  

Ergänzende EM (Tier II, Tier 
III)  

0  0  

Anrechenbare Eigenmittel 
gemäß Teil 2 der CRR  

5.740 5.765  

Gesamtrisikobetrag gemäß 
Art 92 Abs 3 CRR  

na.  na.  

Eigenmittelüberschuss  na.  na.  

Kernkapitalquote in %  na.  na.  

Eigenmittelquote in %  na.  na.  

(Quelle: geprüfter Jahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

Die Darstellung der erforderlichen Eigenmittel gemäß § 22 Abs 1 Z 1 und 4 BWG alt zeigt 
folgendes Bild: 

In TEUR  31.12.2013  31.12.2012  

Kernkapital (Tier I)  5.753  5.678  

Ergänzende EM (Tier II, Tier 
III)  

0  0  

Anrechenbare Eigenmittel 
gemäß § 23 BWG  

5.753  5.682  

Bemessungsgrundlage 
gemäß § 22 (2) BWG  

789  546  

Eigenmittelüberschuss  5.572  5.528  

Kernkapitalquote in %  729,15  1.040,66  

Eigenmittelquote in %  729,15  1.040,66  

(Quelle: geprüfter Jahresfinanzbericht 2013 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

Aus der Gegenüberstellung der operativen Erträge zu den Aufwendungen errechnet sich 
die Cost income ratio wie nachstehend abgebildet: 

In TEUR  31.12.2015  31.12.2014  

operating expenditures  748  704  

operating earnings  676  718  

cost income ratio  110,65%  98,05%  

(Quelle: geprüfter Jahresfinanzbericht 2015 der Hypo-Wohnbaubank AG) 

In TEUR  31.12.2013  31.12.2012  

operating expenditures  718  628  

operating earnings  750  705  

cost income ratio  95,73%  89,08%  

(Quelle: geprüfter Jahresfinanzbericht 2013 der Hypo-Wohnbaubank AG) 
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Nettoverschuldung 

 
 
 
A.        Kassenbestand 
 
B.        Guthaben bei 
            Zentralnotenbanken 
            Forderungen 
            Kreditinstitute (täglich 
            fällig) 
            Forderungen 
            Kreditinstitute 
            (sonstige) 
 
C.        Wertpapierbestand 
 
D.        Liquidität (A) + (B) + (C) 

 
E.        Kurzfristige 
           Forderungen 
 
F.        Verbindlichkeiten 
           Kreditinstitute (täglich 
           fällig) 
 
G.       Verbindlichkeiten 
           Kreditinstitute (nicht 
           täglich fällig) 
 
H.       Andere kurzfristige 
           Verbindlichkeiten 
 
I.         Kurzfristige 
           Verbindlichkeiten 
           (F) + (G) + (H) 

 
J.        Summe kurzfristiger 
           Verschuldung 
           (I) – (E) – (D) 

 
K.       Nicht kurzfristige 
           Bankanleihen/Darlehen 
 
L.        Begebene 
           Schuldverschreibungen 
 
M.      Andere nicht kurzfristige 
          Anleihen/Darlehen 
 
N.       Nicht kurzfristige 
           Verbindlichkeiten 
           (K) + (L) + (M) 

 
O.      Summe 
          Verschuldung (J) + (N) 

 

 
2015 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

274.482,61 
 
 

2.991.237.277,91 
 

1.831.613,56 
 

2.993.343.374,08 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

35.268.420,37 
 
 

96.922,60 
 
 
 

35.365.342,97 

 
 
 

-
2.957.978.031,11 

 
 
 
 
 

2.952.242.459,01 
 
 
 
 
 

2.952.242.459,01 

 
 

-5.735.572,10 

 

 
2014 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

192.386,07 
 
 

3.169.043.237,68 
 

1.995.214,13 
 

3.171.230.837,88 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

44.060.981,21 
 
 

152.641,16 
 
 
 

44.213.622,37 

 
 
 

-
3.127.017.215,51 

 
 
 
 
 

3.121.242.713,55 
 
 
 
 
 

3.121.242.713,55 

 
 

-5.774.501,96 

 

 
2013 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

271.919,87 
 
 

3.190.988.971,33 
 

2.529.829,29 
 

3.193.790.720,49 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

43.692.118,69 
 
 

147.457,27 
 
 
 

43.839.575,96 

 
 
 

-
3.149.951.144,53 

 
 
 
 
 

3.144.163.095,42 
 
 
 
 
 

3.144.163.095,42 

 
 

-5,788.049,11 

 

 
2012 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

221.422,23 
 
 

3.077.899.556,87 
 

3.551.134,23 
 

3.081.672.113,33 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 

43.118.654,53 
 
 

136.498,72 
 
 
 

43.255.153,25 

 
 
 
 

-3.038.416.960,08 

 
 
 
 
 

3.032.651.756,81 
 
 
 
 
 

3.032.651.756,81 

 
 

-5,765.203,27 

 

(Quelle: Eigene Darstellung der Emittentin gemäß den Jahresfinanzberichten 2012 – 2015) 

Die Emittentin verfügt über keinerlei Eventualverbindlichkeiten. 

Die in diesem Punkt 10.1. dargestellten Finanzdaten wurden teilweise gemäß den 
Bestimmungen des BWG (insbesondere Anlage 2 zu § 43 BWG) und des BWG alt, den 
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie den Bestimmungen des UGB 
erstellt.“ 

6. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „10.2. 
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Erläuterung der Quellen und der Beträge des Kapitalflusses der Emittentin und eine 
ausführliche Darstellung dieser Posten“ auf der Seite 67 des Original-Prospekts durch 
folgende Angaben ersetzt:  

„ 

Geldflussrechnung für das Jahr 2012 

gemäß Fachgutachten KFS BW2 

In TEUR  2012 

  

 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 99 

Überleitung auf den Netto-Geldfluss  

aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-  

 
gegenstände des Investitionsbereiches 0 

+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von  

 
Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches -23 

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 

+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus  

 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 169.494 

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  

 
ausgenommen für Ertragsteuern -17 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus  

 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -169.375 

Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 178 

+/- Netto-Geldfluss aus außerordentlichen Posten 0 

- Zahlungen für Ertragsteuern -22 

Netto-Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 156 

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 0 

+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang  

 
und sonstigen Finanzinvestitionen 151 

- Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) 0 

- Auszahlungen für Finanzanlagenzugang  

 
und sonstige Finanzinvestitionen 0 

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit 151 

+ Einzahlungen von Eigenkapital  0 

- Rückzahlungen von Eigenkapital 0 

- Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals 0 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen  

 
und aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 

- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und  

 
Finanzkrediten 0 

Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0 

ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG 307 

DES FINANZMITTELBESTANDES  

+/- Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen  

 
des Finanzmittelbestandes  0 

+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 264 
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Finanzmittelbestand am Ende der Periode 571 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 
Geschäftsjahr 2012) 

Geldflussrechnungen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 

gemäß Fachgutachten KFS BW2 

In TEUR  2015 2014   2013   

  

 

    
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -20 6 

 
25 

 
Überleitung auf den Netto-Geldfluss  

    
aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  

    
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-  

    

 
gegenstände des Investitionsbereiches 10 2 

 
0 

 
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von  

    

 
Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches -52 8 

 
7 

 
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 

 
0 

 
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus  

    

 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 177.781 21.964 

 
-112.627 

 
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen  

    

 
ausgenommen für Ertragsteuern 82 -46 

 
51 

 
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus  

    

 
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva -177.850 -22.539 

 
112.097   

Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -49 -605   -447   

+/- Netto-Geldfluss aus außerordentlichen Posten 0 0 
 

0 
 

- Zahlungen für Ertragsteuern -6 12 
 

-24 
 

Netto-Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -55 -593   -471   

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 0 0 
 

0 
 

+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang  
    

 
und sonstigen Finanzinvestitionen 716 506 

 
1.022 

 
- Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) -19 0 

 
0 

 
- Auszahlungen für Finanzanlagenzugang  

    

 
und sonstige Finanzinvestitionen -501 0 

 
0 

 
Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit 196 506   1.022   

+ Einzahlungen von Eigenkapital  0 0 
 

0 
 

- Rückzahlungen von Eigenkapital 0 0 
 

0 
 

- Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals 0 0 
 

0 
 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen  
    

 
und aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 0 

 
0 

 
- Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und  

    

 
Finanzkrediten 0 0 

 
0 

 
Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0 0   0   

ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG  
    

DES FINANZMITTELBESTANDES 141 -87 
 

551 
 

+/- Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen  
    

 
des Finanzmittelbestandes   0 

 
0 

 
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 1.035 1.122 

 
571 

 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.176 1.035   1.122   
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(Quelle: Bericht über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für die 
Geschäftsjahre 2013 - 2015) 

Eigenkapitalveränderungsrechnung  

2012 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2012 

in EUR 

Gezeichnetes  
Kapital 

Gewinn-
rücklagen 

Haftrücklagen 
Bilanzgewinn/-

verlust 
Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2012 5.110.000,00 132.100,00 220.845,00 214.524,12 5.677.469,12 

Dividendenausschüttung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Umbuchungen 0,00 218.524,12   -218.524,12 0,00 

Jahresüberschuss 0,00     74.470,49 74.470,49 

Eigenkapital per 31.12.2012 5.110.000,00 350.624,12 220.845,00 70.470,49 5.751.939,61 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 
Geschäftsjahr 2012) 

2013 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2013 

in EUR 

Gezeichnetes 
Kapital 

Gewinn-
rücklagen 

Haftrücklagen 
Bilanzgewinn/-

verlust 
Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2013 5.110.000,00 350.624,12 220.845,00 70.470,49 5.751.939,61 

Dividendenausschüttung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gewinnrücklagen 0,00 71.470,49 0,00 -71.470,49 0,00 

Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 18.490,99 18.490,99 

Eigenkapital per 31.12.2013 5.110.000,00 422.094,61 220.845,00 17.490,99 5.770.430,60 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 
Geschäftsjahr 2013) 

2014 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2014 

in EUR 

Gezeichnetes 
Kapital 

Gewinn-
rücklagen 

Haftrücklagen 
Bilanzgewinn/-

verlust 
Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2014 5.110.000,00 422.094,61 220.845,00 17.490,99 5.770.430,60 

Dividendenausschüttung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gewinnrücklagen 0,00 12.505,99 0,00 -12.505,99 0,00 

Jahresüberschuss 0,00 0,00 0,00 293,80 293,80 

Eigenkapital per 31.12.2014 5.110.000,00 434.600,60 220.845,00 5.278,80 5.770.724,40 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 
Geschäftsjahr 2014) 
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2015 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2015 

in EUR 

Gezeichnetes 
Kapital 

Gewinn-
rücklagen 

Haftrücklagen 
Bilanzgewinn/-

verlust 
Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2015 5.110.000,00 434.600,60 220.845,00 5.278,80 5.770.724,40 

Dividendenausschüttung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gewinnrücklagen 0,00 5.278,80 0,00 -5.278,80 0,00 

Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 0,00 -25.649,88 -25.649,88 

Eigenkapital per 31.12.2015 5.110.000,00 439.879,40 220.845,00 -25.649,88 5.745.074,52 

(Quelle: Bericht über die Prüfung der Kapitalflussrechnung und der Eigenkapitalveränderungsrechnung für das 
Geschäftsjahr 2015)“ 

7. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden die Angaben in Punkt „20.1. 
Historische Finanzinformationen“ auf der Seite 80 des Original-Prospekts wie folgt ersetzt: 

„Die nach den österreichischen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellten 
und geprüften Jahresabschlüsse der Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft wurden mit 
einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und können auf der Homepage 
der Emittentin wie im Punkt „24. EINSEHBARE DOKUMENTE“ unter lit b) bis e) dieses 
Abschnitts angegeben, eingesehen werden. 

Die geprüften Kapitalfluss- und Eigenkapitalveränderungsrechnungen der Emittentin wurden 
ordnungsgemäß auf Grundlage der oben genannten Jahresabschlüsse erstellt, vom 
Abschlussprüfer der Emittentin geprüft und sind diesem Prospekt als Anhänge 1 (2012) und 
2 (2013-2015) angefügt. Eine Darstellung aller Veränderungen im Eigenkapital sowie eine 
Kapitalflussrechnung jeweils für die Geschäftsjahre 2012, 2013, 2014 und 2015 findet sich in 
Punkt 10.2. dieser Emittentenbeschreibung. 

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß den 
Bestimmungen des BWG (insbesondere Anlage 2 zu § 43 BWG) sowie der Bestimmungen 
des UGB, jeweils in der geltenden Fassung erstellt.“ 

8. Im Abschnitt „III. EMITTENTENBESCHREIBUNG“ werden in Punkt „20.4.1. Erklärung über die 
Prüfung der historischen Finanzinformationen“ die folgenden Angaben auf der Seite 81 des 
Original-Prospekts  

„Die Kapitalfluss- und Eigenkapitalveränderungsrechnungen der Emittentin wurden 
ordnungsgemäß auf Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse erstellt und vom 
Abschlussprüfer der Emittentin geprüft. Die Kapitalfluss- und 
Eigenkapitalveränderungsrechnungen sind diesem Prospekt als Anhänge 1 (2012-2014) und 
2 (2015) angefügt und wurden auch bei der FMA hinterlegt.“ 

durch folgende Angaben ersetzt: 

„Die Kapitalfluss- und Eigenkapitalveränderungsrechnungen der Emittentin wurden 
ordnungsgemäß auf Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse erstellt und vom 
Abschlussprüfer der Emittentin geprüft. Die Kapitalfluss- und 
Eigenkapitalveränderungsrechnungen sind diesem Prospekt als Anhänge 1 (2012) und 2 
(2013-2015) angefügt und wurden auch bei der FMA hinterlegt.“ 

9. Die Angaben des Anhangs 1 samt Überschrift auf der Seite 194 des Original-Prospekts 
werden durch die in Anhang 1 zu diesem Nachtrag angeschlossenen Angaben ersetzt. 

10. Die Angaben des Anhangs 2 samt Überschrift auf der Seite 194 des Original-Prospekts 
werden durch die in Anhang 2 zu diesem Nachtrag angeschlossenen Angaben ersetzt. 
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Hinweis § 6 Abs 2 KMG: 

Anleger, die sich bereits zu einem Erwerb oder einer Zeichnung der 
Wandelschuldverschreibungen verpflichtet haben, bevor dieser 2. Nachtrag veröffentlicht wird, 
haben das Recht, ihre Zusagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Veröffentlichung dieses 2. 
Nachtrags zurückzuziehen, vorausgesetzt, dass der diesem 2. Nachtrag zugrunde liegende neue 
Umstand oder Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen 
Angebots und der Lieferung der Wandelschuldverschreibungen eingetreten ist. 
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ANHANG ./1: GEPRÜFTE GELDFLUSS- UND 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG ZUM 31.12.2012 DER 

HYPO-WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT 

ANHANG ./2 GEPRÜFTE KAPITALFLUSS- UND EIGENKAPITALVERÄN-
DERUNGSRECHNUNGEN ZUM 31.12.2013, 31.12.2014 UND 31.12.2015 
DER HYPO-WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT 



ANHANG ./1: GEPRÜFTE GELDFLUSS- UND 
EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG ZUM 31.12.2012 DER HYPO
WOHNBAUBANK AKTIENGESELLSCHAFT 



. Hypo-Wohnbaubank 

Aktiengesellschaft, Wien 

Berichtüber die U[labhängige Prüfung der 

Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 201.2 

EY 
Building a better 
working world 



Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

An den 
Vorstand der 
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 
Brucknerstrasse 8 
1040 Wien 

Bericht über die unabhängige Prüfung der Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 2012 

Wir haben die Prüfung zu der von der Hypo-Wohnbaubank AG OdF „HWB" oder „Bank") erstellt 

Geldflussrechnung (gemäß Anlage 1) durchgeführt. Den Auftrag dazu haben wir von der Gesellschaft 

erhalten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die ordnungsgemäße Erstellung der Geldflussrechnung (Anlage 1) liegt in der Verantwortung der 

gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Verantwortuna des PrOfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 

abzugeben, ob die Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2012 

ordnungsgemäß auf Grundlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 

31. Dezember 2012 erstellt wurde (idF „Auftragsgegenstand"). 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 

sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten 

einschließlich der Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des 

Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 

einer hinreichenden Sicherheit abgeben können. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasste 

folgende Tätigkeiten: 

l> Überprüfung der in der Anlage 1 enthaltenen Geldflussrechnung auf Einhaltung des 

Fachgutachtens der Kammer der Wirtschaftstreuhänder KFS/BW2. 

l> Abgleich der Anlage 1 mit dem Jahresabschluss und Lagebericht des Geschäftsjahres 2012 

l> Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit der Anlage 1 

Gegenstand unseres Auftrags ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht von 

Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. 

Unterschlagungen oder sonstiger doloser Handlungen, noch die Beurteilung der Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auftrags. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Prüfungsurteil 

Basierend auf der Durchführung der oben angeführten Prüfungshandlungen geben wir nachstehend 

unsere Ergebnisse wieder: 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung wurde die 

Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2012 ordnungsgemäß auf 

Grundlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2012 

erstellt. 

Wir weisen darauf hin, dass nur jene Entwicklungen berücksichtigt werden können, für die zum 

Prüfungszeitpunkt bereits Informationen vorliegen. 

Da die oben genannten Prüfungshandlungen (für sich gesehen) weder eine Abschlussprüfung noch 

eine prüferische Durchsicht in Übereinstimmung mit österreichischen Grundsätzen oder mit den 

International Standards on Auditlng (ISA) oder den International Standards on Review Engagements 

(ISRE) darstellen, geben wir keine über die oben dargestellte Berichterstattung zu den durchgeführten 

Prüfungshandlungen hinausgehende Zusicherung über die in der Anlage 1 enthaltene 

Geldflussrechnung ab. 

Wenn wir zusätzliche bzw. andere Prüfungshandlungen vorgenommen hätten, wären von uns 

möglicherweise andere Sachverhalte festgestellt worden, über die Ihnen dann berichtet worden wäre. 

Folglich machen wir auch keine Aussagen darüber, ob die von uns durchgeführten 

Prüfungshandlungen für Ihre Zwecke ausreichend sind. Dieses Schreiben bezieht sich nur auf die oben 

beschriebenen Prüfungshandlungen. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Verwendungsbeschränkung 

Diese Prüfung dient dazu, Sie beim Nachweis der ordnungsgemäßen Erstellung der Geldflussrechnung 

auf Grundlage des Jahresabschlusses 2012 zu unterstützen. 

Dieses Schreiben ist auf Zwecke der internen Verwendung gerichtet und darf in keinem anderen 

Zusammenhang verwendet werden. Insbesondere ist eine Offenlegung dieses Berichtes gegenüber 

Dritten oder seine Verwendung in Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen Dokumenten oder 

Medien ausgeschlossen. 

Unser Bericht über die Prüfung darf nur an folgenden Adressaten kreis weitergegeben werden: 

.,. Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

.,. Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 

Die Weitergabe unseres Berichts ist ausschließlich unter der Bedingung gestattet. dass unsere 

Gesamtverantwortung Ihnen sowie jedem weiteren Empfänger, der den Bericht mit unserer 

Zustimmung erhält, gegenüber insgesamt auf den Betrag beschränkt ist, der sich aus den beiliegenden 

„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe" ("AAB") (vgl. Anlage 2) ergibt. 

Die in§ 62a BWG festgelegten Haftungshöchstgrenzen, welche für die Bankprüfung der HWB 

anzuwenden sind, gelten auch gegenüber dem oben angeführten Adressatenkreis für die oben 

beschriebenen und in unserer Funktion als Bankprüfer zusätzlich durchgeführten Prüfungshandlungen 

und können nicht nochmals aufgrund dieses Schreibens in Anspruch genommen werden (insgesamt 

nur einmal ausnützbar). 
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Hypo-Wohn bau bank Al<tiengesel lschaf t 

Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er 

keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche 

anderer dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. Dementsprechend darf dieser 

Bericht weder gänzlich noch auszugsweise ohne unser ausdrückliches Einverständnis an andere Dritte 

weitergegeben werden. 

A uftraqsbedinaun[}fill 

Wir erteilen diesen Bericht auf Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Auftrages, dem auch mit 

Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zugrunde liegen. 

Wien, am 20. Juli 2016 

Wirtschafts rütungsgesellschaft m.b.H. 

Anlagen 

Anlage 1 - Geldflussrechnung des Geschäftsjahres 2012 

Anlage 2 - Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe ("AAB") 
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Geldflussrechnung für das Geschäftsjahr 2012 

gemäß Fachgutachten KFS BW2" 

lnTEUR 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

Überleitung auf den Netto-Geldfluss 

aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens

gegenstände des Investitionsbereiches 

+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von 

Vermögensgegenständen des 1 nvestitionsbereiches 

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 

+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 

ausgenommen für Ertragsteuern 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 

Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

+/- Netto-Geldfluss aus außerordentlichen Posten 

Zahlungen für Ertragsteuern 

Netto-Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 

+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang 

und sonstigen Finanzinvestitionen 

Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) 

Auszahlungen für Finanzanlagenzugang 

und sonstige Finanzinvestitionen 

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit 

+ Einzahlungen von Eigenkapital 

Rückzahlungen van Eigenkapital 

Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 

und aus der Aufnahme von Finanzkrediten 

Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und 

Finanzkrediten 

Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 

ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG 

DES FINANZMITTELBESTANDES 

+/- Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen 

des Finanzmittelbestandes 

+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 

Anlage 1 

99 

0 

-23 

0 

169.494 

-17 

-169.375 

178 

0 

-22 

156 

0 

151 

0 

0 

151 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

307 

0 

264 

571 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftstreuhandberufe 

(AAB 2011) 

Festgestellt vom Arbellskrels für Honorarfragen und Aullragsbedingungen 
bei der Kammer der Wlrtschaltslreuhällder und zur Anwendung 
empfohlen vom Vorstand der Kammer der Wirtschaftstreuhänder mit 
Beschluss vom 8.3.2000, adaptiert vom Arbeilskrels rür Honorarlragen 
und Aultragsbedingungen am 23.5.2002, am 21.10.2004, am 16.12.2006, 
am 31.B.2007, am 26.2.2008, am 30.6.2009, am 22.3.2010 sowie am 
21.02.2011. 

Präambel und Allgernelnes 

(1) Diese All gemeinen Au(l(agsbedingungen für Wirtschalls· 
treuhandberule glledern sich In vier Teile: Der 1. Tell betrllfl Verträge, die 
als Werkverträge anzusehen sind, mit Ausnahme von Verträgen uoor die 
Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung und der 
Abgabenverrechnung; der IL Tell betrlfll Werkverträge über die FOhrung 
der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbellung und der 
Abgabenverrechnung; der III. Teil hal Verträge, die nlchl Workver\räge 
darstellen und der IV. Tell hat VerbrauchergeschäUe zum Gegens1and. 

(2) FOr alle Teile der Auftragsbedingungen gilt, dass, ralls einzelne 
Beslimmungen unwirksam sein sollten, dies die Wirksamkeit der übrigen 
Besllmmungen nicht berUhrt. Dla unwirksame BesUmmung lsl durch eine 
gülllge, die dem angestrebten Ziel mt'lgllchst nahe kommt, zu ersetzen. 

(3) Für alle Teile der Aullragsbedlngungen gill Wellers, dass der zur 
Ausübung eines Wirtschaftslreuhandberules BerechUgle verplllchtel ist, 
bei der Erfüllung dar verelnbarlen Lelslung nach den Grundsä1zon 
ordnungsgemäßer Berursausübung vorzugehen. Er Ist berechtlg1, sich zur 
Durchführung des Aurtrages hiefür geeigneter Mitarbeiter zu bedienen. 

(4) Ftir alle Teile der Auftragsbedingungen gilt schließlich, dass 
aus1iindisches Recht vom Berufsberechtlgten nur bei ausdrücklicher 
schrifllicher Vereinbarung zu berOckslchtlgen isl. 

(5) Die in der Kanzlei des Berulsberechligten erstellten Arbeiten können 
nach Wahl des Berulsberet:htlgten en!Weder mit oder ohne eleklronlsche 
Datenverarbellung erSlelll werden. Für den Fall des Einsalzes von 
elaklronlscher Datenverarbeitung ist der Auftraggeber, nicht der 
Berufsberech11gle, verplllchtet, die nach den OSG notwendigen 
Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen. 

(6) Der Auftraggeber verpllichtet sich, Mitarbeiter des Berulsberech11glen 
während und binnen eines Jahres nuch Beendigung des 
Aurtragsverhäl1nisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
naheslehencian Unternehmen zu beschältlgen, wldrlgenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Borursberechliglen verpflichte\ 

l.TEIL 

Geltungsbereich 

(1) Die Auflragsbedingungen des 1. Teiles gelten für Verlräge über 
(gesetzliche und freiwillige) Prüfungen mit und ohne Beslätlgungsvennerk, 
Gulachlen, gerichtliche Sachverständigentäligkei~ Erslelllng von Jahres
und anderen Abschlüssen, Steuerberatungstäligkeit und über andere Im 
Rahmen eines Werkvertrages zu erbringende Täligkelten mil Ausnahme 
der Führung der Bücher, der Vornahme der Personalsachbearbeitung und 
der Abgabenverrechnung. 

(2) Die Auflragsbedingungen ge11en. wenn ihre Anwendung 
ausdrücklich oder slillschwelgefld vereinbar\ lsl. Darüber hinaus sind sie 
mangels anderer Vereinbarung Auslegungsbehelf, 

(3) Punkt 8 gilt auch gegenüber Drillen, die vom Beaultraglen zur 
Erfüllung das AuUrages Im Elnzella\l herangezogen werden. 

2. Umfang und Aus1anrung des Aullrages 

(1) Aul die Absä1ze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen schrilllichen als auch mündlichen Äußerung, so lsl der 
Berulsberechligle nicht verpHlchtel, den 
Auhraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. Dies gilt auch für abgeschlossene Teile eines Auftrages. 

(3) Ein vom Beru/sberechllgten bei einer Behörde {z.B. Finanzamt, 
Sozlalverslcherungslräger) eleklronlsch elngerelch\es Anbringen Ist als 

nicht voli ihm beziehungsweise vom llbermll!elnden Bevollmächtigten 
unlerschrleben anzusehen. 

3. Aufklärungspflicht des Aultraggebers: Vollständigkellserklärung 

(1) Der Aullraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem 
Berulsberechligten auch ohne dessen besondere Aullorderung alle IOr die 
Ausführung des Auftrages notwendigen Unlarlagen rechtzeitig vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben 
wird, die für die Austahrung des Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies gilt auch l!lr die Un!erlngen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätlgkail des Berulsberech\iglen bekannt werden. 

(2) Der Auftraggeber hal dem Berulsberechllgten die Vollsländigkeit 
der vorgeleglen Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und 
Erklärungen im Falle von Prüfungen, Gutachlen und 
Sachversländigentäligkeil schr11tllch zu beställgen. Diese 
Vollsländ!gkeltserklärung kann auf den barufsübllchen Formularen 
abgegeben werden. 

(3) Wenn bei der Erstellung von JahresabschlUssen und anderen 
Abschlüssen vom Auflraggeber erhebliche Risken nlchl bekannt gegeben 
worden sind, beslehen für den Auftragnehmer Insoweit keinerlei 
Ersatzptllchten. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Aullraggeber ist verpllichtel, alle Vorkehrungen zu trallen, um zu 
_verhindern, dass die Unabhängigkeit der MHarbe!ter des 
Beru!sberechliglen gefährdet wird, und hat selbst jede Gelährdung dieser 
Unabhängigkeil zu un1erlassen. Dies glll Insbesondere lür Angebote auf 
Anslellunri und lür Angebote, Aulträge aur eigene Rechnung zu 
übernehmen. 

(2) Der Auftraggeber sllrnmt zu, dass seine persönlichen Dalen, 
niimllch sein Name sowie Art und Umfang lnkluslve 
Lelslungsze!lraum der zwischen BerursberechUgten und 
Aultraggeber Verelnbarlen Lels!ungen (sowohl Prüfungs- als auch 
Nlchtprülungslelslungen) zum Zweck der Überprüfung des 
Vorllegens von Belangenhelts- oder Ausschlleßungsgründen ISd §§ 
271 II UGB Im Informationsverbund (Nelzwerk), dem der 
Berulsberechllgle angehörl, verarbeitet und zu diesem Zweck an die 
übrigen Mltglled(ir des lnformatlonsverbundes (Nelzwerkes) auch 
ins Ausland übertnlttell werden (eine Llsle aller 
Übermll!lungsemplänget wird dem Auftraggeber aul dessen Wunsch 
vom beauftragten BerulsberechUgten zugesandt). Hlerlür enlblndet 
der Auflraggeber den Berufsberechllglen nach dem 
Datenschutzgeselz und gern § 91 Abs 4 Z 2 WTBG ausdrücklich von 
dessen Verschwlegenhellspfllcht. Der Aut1raggebet nimmt In diesem 
Zusammenhang des Welleren zur Kenntnis, dass In Staaten, die 
nicht Mltglleder der EU sind, ein niedrigeres Dalenschulznlveau als 
In der EU herrschen kann. Der AuUraggeber kunn diese Zusilmmung 
Jederielt schrlllllch an den Berulsberechtlglen Widerrufen. 



5. Berichters\allung und Kommunikation 

(1) Bel Prorungen und Gulachlen Ist, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, ein schriltlicher Bericht zu erstallen. 

(2) Alllil Auskünfte und S\ellungnahmen vom Berufsberechllglen und 
seinen Mflarbeilern sind nur dann verbindlich, wenn sie schrl1Ulch erfolgen 
oder schrlllllch beställgt werden. Als schr11Uiche S!ellungnahmen gellen 
nur solche, bei denen eine lirmenmäß!ge Unter1ertigung errolgt. Als 
schrililtche Stellungnahmen gelten keinesfalls Auskünfte auf 
eleklronlschem Wege, insbesondere auch nicht per E-Mail. 

(3) Bel eleklronlscher Übermltt!ung von Informationen und Dalen können 
Uberlragungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Der Berulsberechtigle 
und seine Mitarbeiter haften nicht ICir Schäden, die durch die elektronische 
ÜbermlUlung verursach\ werden. Die etektranis.che Übermittlung erfolgl 
ausschließlich auf Gefahr des Auttraggebers. Dem Auftraggeber Ist es 
bewusst, dass bei Benulzung des lnlernel die Gehe1mtmllung nichl 
gesichert ist. Weiters sind Änderungen oder Ergänzungen zu 
Dokumenten, die übersandt werden, nur mil ausdrückllciler Zustimmung 
zulasslg. 

(4) Der Empfang und die Weiterleitung von ln!orma!lonen an den 
Berulsber11chtiglen und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von 
Telefon insbesondere In Verbindung von au!oma11schen 
Anrulbeanlwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen elektronischen 
Kommuntkatlonsmlttel - nicht Immer slchergestelll. Aultriige und wichtige 
lnrormallonen gellen daher dem Berulsberechllgten nur dann als 
zugegangen, wenn sie auch schrlllllch zugegangen sind, es sei denn, es 
wird im E_inzellall der Empfang ausdrücklich bestätigt. Automallsche 
ÜilermlUlungs- und Lesebestöligungen gellen nicht als Bolche 
ausdrücklichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt Insbesondere lür die 
ÜberrniUlung von Bescheiden und anderen lnlormationen über Fristen. 
Kritische und wichUge Mitteilungen müssen daher per Post oder Kurier an 
den Berufsberechllgten gesandl werden. Die Übergabe von SchrUts\Ocken 
an Milarbeller außerhalb der Kam.:lei glll nicht als Üborgabe. 

(5) Der Auftraggeber sllmml zu, dass er vorn Berufsberechligten 
wiederkehrend allgemeine sleuerrechtl!che und allgemelne 
wlrlschahsrechlliche lnformallonen elek!ronisch Qbermil!elt bekomml. Es 
handelt sich dabei nicht um unerbetene Nachrichten gemäß§ 107 TKG. 

6. Schutz des geistigen Eigentums des Berursberechtiglen 

(1) Der Auflraggeber isl verp!lichtel, dafür zu sorgen, dass die im 
Rahmen des Aunrages vom Berulsberechtigten erstellten Berichle, 
Gutachten, Organisatlonspläne, En!würfe, Zeichnungen, Berechnungen 
und dergleichen nur für Aultra..Qszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 
1908) verwende! werden. Im übr!gen badar1 die Weitergabe barulllcher 
schriflllcher als auch mündlicher Außerungen des Berufsberechliglen an 
einen Drillen zur Nulzung der schrilllichen Zustimmung des 
Berufsberechtigten. 

(2) Dli;t Verw_endung schrlllllcher als auch mündlicher berufücher 
Äußerungen des Berulsberechtlglen zu Werbezwecken Ist unzulässig; ein 
Verstoß berechtigt den Borursberechtlg1en zur lrlsllosen Kündigung aller 
noch nichl durchgelührlen Auflräge des Aurtraggebers. 

(3) Dem Berulsberechtiglen verbleib! _an seinen Leis1ungen das 
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknulzungsbewilligungen bleibt der 
schriftlichen Zus!immung des Berulsberechtlgten vorbehal!en. 

7. Mängelbeseiligung 

(1) Der Berulsberechligte is1 berechligt und vetplllchlet, nachträglich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel In seiner berulllchen 
schri!llicher als auch mündllcher Äußerung zu beseitigen, und verplllch!et, 
den Aurtraggeber hlevon unverzüglich zu verständigen. Er lsl berechllgt, 
auch über die ursprürgliche Äußerung Informierte Drille von der Anderung 
w verständigen 

(2) Der Auf\raggeber hal Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichligkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monale nach erbrachter Lelslung des 
Berulsberech11gten bzw. - lal!s eine schrlltliche Äußerung nicht 
abgegeben wird - sechs Monate n8.cl1 Beendigung dar beanslendelen 
Tätigkeit des Borulsberechtiglen. 

(3) Der Aullraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbessorung 
etwaiger Mängel Ansp'ruch nur Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gill PUnkl 8. 

8, Haflung 

(1) Der Berulsberech11gle hafte! nur lür vorsätzliche und grob 
fahrlässig verschuldele Verletzung der übernommenen Verplllchltlngen. 

(2) Im Falle grober Fahr!ässlgkell beträgt die Ersatzplllcht des 
Berulsberech\lglen höchstens das zehnrache der 
Mlndeslverslcherungssumme der Berulshallpll!chlverslcherung gemäß § 
11 Wirt_schallstreuhandberulsgesetz {WTBG) In der jeweils gellenden 
Fassung. 

(3) Jeder Schadenersalzanspruch kann nur Innerhalb von sechs 
Moneten nachdem der oder die Ansptuchsberechligten von dem Schaden 
Kennlnls erlangt haben, späleslens aber Innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichtlich geltend gemacht werden, sorern nicht in geselzlichen 
Vorschrirten zwingend andere Verjährungsfrlslen lestgesetzl sind. 

(4) Giit lür Töllgkeiten § 275 UGB kraft zwingendein Rechtes, so gellen 
die Haflungsnorrnen des § 275 UGB Insoweit sie zwingenden Aechles 
sind und zwar auch dann, wenn an der Durch!Ohrung des Auftrages 
mehrere Personen betellig! gewesen oder mehrere zum Ersalz 
verplllchtele Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht 
daraur, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 

(5) In Fällen, in denen ein lörmllcher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beginn! die Ver]ährungslrisl spä!eslens mll Erteilung des 
Beslällgu~svermerkes zu laufen. 

(6) Wird die Tätigkeit unler Einschaltung eines Drillen, z.B. eines 
Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgerohrt und der Aullraggebar 
hieven benachrich!lgl, so gelten nach Gesetz und den Bedingungen des 
Dritten en\stehende Gewährlelstungs- und Schadenersatzansprüche 
gegen don Drillen als an den Aullraggeber abgetreten. Der 
Berutsberechtlgle hatte! nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten. 

(7) eine t--laJtung des Berufsberechliglen einem Drillen gegenüber wird 
bei Weilergabe schrilt!icher als auch mündlicher beruflicher Äußerungen 
durch den AU!lraggeber ohne Zustimmung oder Kennlnis des 
Berulsberechllglen nicht begründet. 

(B) Oie vors1ehenden Bestimmungen gellen nicht nur im Verhällnls 
zum Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten, soweit Ihnen der 
BerufsberechHgle ausnahmsweise doch für seine Tätigkeil halten sollle. 
Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen, die über einen 
alllälllgen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. D!e 
Hallungshöchslsumme glll nur Insgesamt einmal für alle Gesch{ldlglen, 
olnschließlich der Ersalzansprüche des Auftraggebers selbsl, auch wenn 
mehrere Personen (der Aunraggebet und ein Drltler oder p.uch mehrere 
Drille) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem 
zuvorkommen belriedig!. 

9. Verschwlegoohellsplllch1, Dalenschutz 

(1) Der Berufsberechligle lsl gemäß§ 91 WTBG verpllichlet, über alle 
/\ngelegenheilen, dle ihm im Zusammenhang ml1 seiner Tätigkeit für den 
Aullraggeber bekannt werden, Sllltschweigen z.u bewahren, es sei denn, 
dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht enlblndel oder 
t::ieselzllche Äußerungspllichlen ent~eqen sleh_en. 

(2) Der BeJufsbereclitigte dar1 Berichle, Gutachten und sonstige 
schrirlllche Äußerungen Ober die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur 
mil Einwilligung des Aullraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine 
geselzllche Verplllchtung hlezu besteht. 

(3) Der Beru!sberechligte ist befugt, ihm anvertraute 
personenbezogene Da1en im Rahmen der Zweckbesllmmung des 
Aultrages zu verarbeiten oder durch Drille gemäß Punkt 8 Abs 6 
verarbeHen zu lassen. Der Berufsberech11gle gowährleistet gemä.ß § 15 
Datenschutzgesetz die Verpflichtung zur Wahrung des 
Datengeheimnisses. Dem Berulsberech\igten überlassenes Malerial 
(Datenlräger, Daten, Konlrollzahlen, Analysen und Prngramme) sowie al!e 
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbolten werden grundsälzlich dem 
Aur1raggeber gemäß § 11 Dalenschulzgeselz zurückgegeben, es sei 
denn, dass ein schrilllicher Autlrag seitens des Aullraggebers vorliegt, 
Material bzw. Ergebnis an Drille weiterzugeben. Dar Berulsberechligte 
verplllchlel sich, Vorsorge zu trellen, dass der Auflraggf;!ber seiner 
Auskunllsp11ichl laul § 26 [)atensc_hutzgese\z nachkommen kann. Die 
dazu nolwend(gen Aurtrtige des Auftraggebers sind sr;hrltlllch an den 
BetLilsberechtlgten weilerzugeben. Solem IQr solche Auskunftsarbeiten 
kein Honorar vereinbart wurde, ist nach lalsä.chlichem Aulwand an den 
Aultraggober zu verrechnen·. Der Verpllichtung zur lnrormalion der 
Betroffenen bzw. Reglslnarung im Datenverarbeitungsreglsler hat der 
Auftraggeber nachzukommen, solem nichts Anderes ausdrücklich 
schritllich vereinbart wurde. 



10. Kündigung 

(1) Soweit nicht e1was Anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
Jederzeil mit sofortigor Wirkung kündigen. Der Honoraranspruch bes1imml 
sich nach Punk112. 

{2) Ein - Im Zweilel slets anzunehmender - Dauerauftrag (auch mit 
Pauschalvergü1Ung) kann allerdings, soweit nlc:hls Anderes schrlllllch 
vereinbart isl, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes {vergleiche § 88 
Abs 4 WTBG) nur unter Einhaltung einer Frist von drei Mmalen zum Ende 
eines Kalendennonal9 gekOndig\ werden. 

(3) Bel einem gekündigten Dauerauftragsverhällnls zählen - außer in 
Fällen des Abs 5 - nur jene einzelnen Werke zum verbleibenden 
Aullragss1and, deren vollsländ!ge oder überwiegende Ausführung 
innerhalb der Kündigungsfrist möglich lsl, wobei Jahresabschlüsse und 
Jahressteuererklärungen innerhalb von 2 Monaten nach Bilanzst!chtag als 
überwiegend ausführbar anzusehen sind. Dleslalls sind sie auch 
talsächlich Innerhalb berufsübllcher Frlsl fertig zu stellen, sofern sämtliche 
erforderlichen Unlerlagen unverzüglich zur Verfügung gestelU werden Und 
soweil nicht ein wichllger Grund ISd § 88 Abs 4 WTBG vorlieg!, 

(4) Im Falle der Kündigung gemäß Abs 2 Ist dem Auftraggeber 
innerhalb Monals!rlst schrilllich bokann! zu geben, welche Werke im 
Zellpunk.t der Kündigung des Auflragsverhällnlsses noch zum fertig zu 
stellenden Aultragssland zählen. 

(5) Unterbleibt die Bekannlgnbe von noch auszulührenden Werken 
innerhalb dieser Frist, so gill der Dauerauftrag mit Ferllgslellung der zum 
Zellpunkt des Eintangens der Kündigungserklärung begonnenen Werke 
als beende!. 

(6) Wären bei einem Dauerauttragsverhilllnls Im Sinne der Abs 2 und 
3 • glelchgOlllg aus welchem Grunde - mehr als 2 gleichartige, 
üblicherweise nur einmal jährlich zu etsteltende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die 
darOber hinaus gehenden Werke nur bei ausdrilckllchem Einversländnls 
des Aultraggebers zum verbleibenden Auflragss1and. Auf diesen Umstand 
isl der Auflraggeber In der Mlllellung gemäß Abs 4 gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 

11. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auflraggebers 

Komml der Auflraggeber mll der Annahme der vom Berutsberechliglen 
angebotenen Leistung in Verzug oder un1erl~sst der Aullraggeber eine 
ihm nach Punkl 3 oder sonst wie obliegende MUwirkung, so ist der 
Berulsberechligle zur hisllo-sen Kündigung des Vertrages berechtlgl. 
Seine Honoraransprüche beslimmen sich nach Punkt 12. Annahmeverzug 
sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch 
dann den Anspruch des BerufsberechUglen au! Ersatz der \hm hierdurch 
enlstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, 
W(tnn der Berulsberechligle von seinem KOndlgungsrecht keinen 
Gebrauch macht 

12. Honoraranspruch 

(\) Unterbleibt die Ausführung des Aullrages (z.B. wegen Kündigung), 
so gebührt dem Berufsberachligten gleichwohl das vereinbarte Enlgell, 
wenn er zur Lelslung boreil war und durch Umstände, deren Ursache aul 
Seilen des Bestellers liegen, daran verhindert worden lsl (§ 1168 ABGB); 
der Berufsberechtlgte braucht sich in diesem Fall nichl anrechnen zu 
lassen, was er durch anderweltlge Verwendung seiner und seiner 
Mitarbeiler Arbellskrart erwirbt oder zu erwarben unterlässt. 

(2) Unterbleibt eine zur Auslührung des Werkes erforderliche 
Mitwirkurg des Auftraggebers, so lsl d€lr Berufsberechtigte auch 
berechligt, ihm zur Nachholung e!ne angemessene Frlsl zu salzen mit der 
Erklärung, dass nach lruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als 
au!gehQbor'l gelle, im Übrigen gellen die Folgen des Abs 1. 

(3) Kündigl der Berufsberechtigte ohne wichtigen Grund 2ur Unzeit, so 
hat er dem Auftraggeber den daraus entstandenen Schaden riach 
Maßgabe des Punktes 8 zu ersetzen. 

(4) ls1 der Auftraggeber - aul die Rechlslage hingewiesen - damit 
einverslanden, dass sein bisheriger Vertreler den Aullrag ordnungsgemäß 
zu Ende lührt, so iS_I der Aunrag auch auszulOhren, 

13. Honorar 

(1 J So lern nicht ausdrücklich Unenlgelllichkeit, aber auch nichts Anderes 
vereinbart isl, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen 
Enllohnung geschuldet Solern nicht nachwelslich eine andete 
Vereinbarung getroflen wurde sind Zahlungen des Auflraggebers immer 
aur die ällesle Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berulsberecht!gten ergibt sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Aultraggeber ge1roffenen Vereinbarung. 

(2) Das gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung eines 
Wlrlschaftslreuhandberules Berechllglen und Ihren Auftraggebern wird vor 
allem durch möglichst klare En!geltverelnbarungen bewirkt. 

(3) Oie klelnsle verrechenbare Leistungseinheit be!rägt eine vlerlel 
Stunde. 

(4) Auch die Wegzell wird üblicherweise Im notwendigen Umlang 
verrechnet. 

(5) Das Aktens1udium In der eigenen Kanzlei, das nach Art und 
Umrang zur Vorbereitung de9 Berulsberechtlgten nolwendig lsl, kann 
gesondart verrechnet werden. 

(6) E1Weist sich durch nachträglich hervo1gekommene besondere 
Umstände oder besondere Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein 
bereits vereinbarles Enlgell als unzureichend, so sind Nachverhandlungen 
mit dem Ziel, ein angemessenes Enlgell nachträglich zu vereinbaren, 
üblich. Dies ist auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren üblich. 

(7) Die Berufsberechtigten verrechnen die Nebenkosten und die 
Umsalzsteuer zusälzllch. 

(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegle oder pauschalierte 
Baraustagen, Reisespesen (bei B11hnlahrten 1. Klasse, gegebenenfalls 
Schlafwagen), Dl!Uen, Kilometergeld, Fotokopierkoslen und ähnliche 
Nebenkosten. 

(9) Bel besonderen HaftpllichlversJcherungserlordernlssen zählen die 
betreuenden Versicherungsprämien zu den Nebenkoslen. 

(10) Walters sind als Nebenkosten 
Sachaufwendungen für die Erstellung von 
anzusehen. 

auch Personal- und 
Berichten, Gulachten uä. 

(11) Für die Ausführung eines Aultrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Berufsberechtlg!en übertragen worden ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Enlgell verrechne!. 

(12) En1gelte und EntgeltvorsctVsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schriltlicher Geltendmachung räl!lg. FOr 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistel werden, 
können Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beldersei1igen 
Unternehmergeschälten gellen Verzugszinsen In der Höhe von 6 % über 
dem Basiszinssatz als vereinbart (siehe§ 352 UGB). 

(13) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit 
Ende der Leislung bzw. m!I späterer, In angemessener Frist ertolgler 
Rechnungslegung zu laufen. 

(14) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdalum schrintich beim Berufsbernchtigten l::inspruch erhoben 
werden, Andernfalls g11l die Rechnung als anerkannt. Die Au1nahme einer 
Rechnung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkerintnis. 

(15) Al.II die Anwendung des§ 934 ABGB im Sinne des§ 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Vorkürzung über die Häl!le lür Geschälle unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

14. Sonstiges 

(1) Der Berulsberechtig!e hal neben der angemessenen Gabühren
oder Honorartorderung Anspruch au1 Ersatz seiner Auslagen. Er kann 
entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (lorlgesetzle)-Tä\lgkeil 
von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machem Er kann auch die 
Auslieferung des Leistungseruebnisses von der vollen Befriedigung seiner 
Ansprüche abhängig machen. Aul das gesetzliche ZurOckbehallungsrecht 
(§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird In diesem Zusammenhang verwiesen. 
Wird das Zurückbehalturtgsrecht zu Unrecht ausgeübt, haltet der 
Beri1fsberech1igte nur bei krass grober Fahrlässigkell bis zur Höhe seiner 
noch ol1enen Forderung. Bel Dauerverträgen darf die Erbringung weiterer 
Leistungen bis zur Bezahlung früherer Leistungen ve1Weigert werden. Bei 
Erbringung von Teilleistungen und of1ener Teilhonorierung gi11 dies 
slnngemäO 



(2) Nach Übergabe sämtlicher, vom Wlrlschaflstreuhänder erstellten 
aulbewahrungspllichligen Daten an den Aul1raggeber bzw. an dem 
nachfolgenden Wlrtschaflslrauhänder isl der Berulsbernch1igte berechtlgl, 
die Dalen zu löschen. 

(3) Eine Beanslandung der Arbeiten des Berulsberech1iglen berechligl, 
außer bei offenkundigen wesen!llchen Mängeln, nicht zur ZurQckhaltung 
der Ihm nach Abs 1 zustehenden Vergülungen. 

(4) Eine Aulrechnung gegen Forderungen des Berulsberechllgten auf 
Vergülungen nach Abs 1 lsl nur mit unbestrillenen oder rnchtskräJllg 
leslgesti;illten Forderungen zulässig. 

(5} Der Barulsberechllgle hal aul Verlangen und Kosten des 
Au1traggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätlgkell von diesem erhallen hal. Dies gilt jedoch nlch! für den 
Schrirtwechsel zwischen dem Berulsberechtigten und seinem 
Aurtraggeber und für die Schrittslücke, die dieser in Urachrilt besilzt und 
für Schrillstücke, die einer Aulbewahrungsplllcht nach der 
Geldwäscherichlllnie unlerliegen. Der BemtsberechUgte kann von 
Unlerlagen, die er an den AUllraggeber zurückgibt, Abschriften oder 
Fotokopien_anlertigen. Der Auftraggeber hat hlelür die Koslen insoweit zu 
lragen als dlese Abschrlllen oder Folokoplen zum nachträglichen 
Nachweis dar ordnungsgemäßen Erfüllung der Barulspfüchten des 
Berulsberechtlgten erforderlich sein könnten. 

(6) Der Auftragnehmer Ist berechtigt, Im Falle dar Aurtragsbeendigung lür 
welter!Ohrende Fragen nach Aul!ragsbeendlgung und die Gewährung des 
Zugangs zu den relevanten Informationen über das geprüfte 
Unlernehmen ein Angemessenes Entgelt zu verrechnen. 

(7) Der Aurtraggeber hal die dem Berulsberechligten übergebenen 
Unler!agen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. 
Bel Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Berulsberechtlgle 
nach zweimaliger nachwelsllcher Aulforderung an den Aullraggeber, 
übergebene Unlilrlagen abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstellen 
und/oder Depolgebühren in Rechnung s!ellen. 

(8) Der Berufsberechtlgle Ist berechtigt, rällige Honorarlorderungen mil 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen In seiner Gewahrsame belindllchen liquiden Mltleln auch bei 
ausdrücklicher lnveiwahrungnahme zu kompensieren, so1em der 
Aul!raggeber mit einem Gegenanspruch des Berulsberechligen rechnen 
mussle. 

(9) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung 
isl der BEirulsberechllgle berechUgt, ein llnanzamlllches Guthaben oder 
ein anderes Abgaben· oder Beitragsguthaben des .Auftraggebers aut ein 
Anderkonlo zu transferieren. Dlesfalls Ist der Aullraggeber vom erfolgten 
Transfer zu versUi.ndlgen. Danach kann der sichergeslellte Belrag 
en\weder im Einvernehmen mit dem Aullraggeber oder bei 
VoHstreckbarkeil der Honorarforderung eingezogen werden. 

15. Anzuwendendes Aechl, Erfüllungsort. Gerichlss!and 

(1) Für den Auftrag, seine Durchlt.ihrung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gilt nur öSlerrelchisches Recht. 

(2) Erlüllungsorl ist der Ort der beruflichen Niederlassung des 
Berulsberechtlglen. 

(3) Für Slreillgkeiten ist das Gericht des Erfüllungsorles zuständig. 

16. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungen 

{1) Bel Abschlussprüfungen, die mit dem Ziel der Erteilung eines 
förmlichen Beslätlgungsvermorkes dixchgelühri werden {wie z.B.§§ 26611 
UGB) erstreckt sich der Aullrag, sowell nlchl anderweitige schriftliche 
Vereinbarungen gelrollEi•l worden sind, nichl aul die Prülung der Frage, ob 
die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondeworschriflcm, wie z.B. dle 
Vorsehrillen des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Devisenrechls, 
eingehalten sind. Oie Abschlussprüfung erstreckt sich auch nichl auf die 
Prüfung der Führung der Geschäfle hinslChtlich Sparsamkeit, 
Wirtschafllichkell und Zweckmäßigkeit. Im Rahmon der Absch1ussprülung 
besieht auch keine Verplllchlung zur Aufdeckung von Buchfälschungen 
und sonstigen Unregelmäßigke!len. 

(2) Bei Abschlussprüfungen ist der Jahresabschluss, wenn ihm der 
uneingeschränkte oder eingeschränkte BestäUgungsvermerk beigesetzt 
werden kann, mit Jenem Bes\ä11gungsvermerk zu versehen, der der 
betrellenden Unlernehmensform entspr!chl. 

(:J) Wird ein Jahresabschluss mil dem Bestäligungsvermerk des 
Prüfers veröl1en!licht, so darf dies nur in der vom Prüfer bestälig1en oder 
in einer von Ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 

(4) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsvermerk, so darl dieser nicht 
weiterverwendet werden. Wurde der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk veröflen\llchl, so Ist auoh der Widerruf zu 
veröffenllichen. 

(5) Für sonstige gesetzHche und lrelwllllge Abschlussprüfungen sowie 
für andere PrüftJngen gellen die obigen Grundsälze sinngemäß. 

17. Ergänzende Bestimmungen für die Ersiellung von 
Jahres· und anderen Abschlüssen, 

lür Beratungstä11gkelt und andere Im Rahm'en eines 
Werkvertrages zu erbringende TäHgkeiten 

(1) Der Berulsberechtlgte Ist berechtig1, bei obgenannten Tällgkellen 
die Angeben des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als rich11g 
anzunehmen. Er hat jedoch den Aullraggeber auf von ihm 1estgestellte 
Unrichligkelten hinzuweisen. Der Auftraggeber hat dem 
BerufsberechUgten alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Sleuerbeschelde, so rechtzelHg vorzulegen, 
dass dem Berufsberechtigten eine angemessene Bearbeitungszelt, 
mindestens Jedoch eine Woche, zur Verfügung sieh\. 

(2) Mangels einer anderweitigen schrlllllchen Vereinbarun11 umfasst 
d•e Beralungstaligkeit lolgende Täligkelten: 

a) Aus[!rbeilung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder 
Körperschallsteuer sowle Umsatzsteuer und zwar auf Grund der 
vom Auftraggeber vorzulegenden oder vcim Auftragnehmer 
erstellten Jahresabschlüsse und sonsllger, lür die Besteuerung 
erforderlichen Aufslellungen und Nachweise. 

b) Prülung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden Im Zusammenhang milden 

unlcr a) und b) genannlen Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswerlung der Ergebnlsse 

von Betrlebsprmungen hlnsichlllch der unter a) genannten Steuern. 
e) Milwlrkung Im Rechtsmillelverfahren hlnslchll!ch der unter a) 

genannte!\ Steuem. Erhält der Berulsberechllg\e !Or die laufende 
Steuerberalung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderwei!iger 
schriltllcher Vereinbarungen die unter d) und e) genannlen 
Tätigkeiten gesondert zu honorieren. 

(3) Die Bearbellung besonderer Einzerrragen der Einkommensteuer, 
Körperschallsteuer und E!nheilsbewertung sowie aller Fragen der 
Umsa1zsteuer, Lohnsteuer und sonsllger Steuern und Abgaben erfolgt nur 
aut Grund eines besonderen Auftrages. Dies gill auch lür ,, 
b) ,, 

d) 

die Bearbeitung einmalig anlallender Sleuerange!egenhelten, z.B. 
auf dem Gebiet der Erbschaltss\euer, Kapltalverkehrsteuer, 
Grundeiwerbsteuer, 
die Verteidigung und dJe Beiziehung zu dieser Im 
Finanzslralverfahren, 
die beratende und gutachHiche TäUgkeit im Zusammenhang mll 
Gründung, Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und • 
herabselzung, Sanierung, Elntrill und Ausscheiden eines 
Gesellschallers, Betriebsveräußerungen, Liquidation, 
belriebswirlschaftliche Beratung und andere TäUgkeiten gemäß §§ 
3 bls5WTBG, 
die Verfassung der Eingaben zum Firmenbuch im Zusammenhang 
mU Jahresabschlüssen einschließlich der erforderlichen 
Evldenzführungen. 

(4) Soweit die Ausarbellung der Umsatzsteuerjahrese1klärung zum 
übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nicht die Überprüfung elwalgar 
besonderer bUCJhmäßlger Vorausselzungen sowie dle Prüfung, ob alle in 
Belrachl kommenden umsatzsteuerrechlllchen Begünsllgunger\ 
wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber bestahl eine 
nachweislicho Beaunragung. 

(5) Vorstehende f\bsälze gellen nicht bei Sachverständigentä11gkeil. 

II. TE;IL 

18. Geltungsbereich 
Die AuflragsDedinQungen des II. Teiles gellen lür Werkverlräge über die 
Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbellung und die 
Abgabenverrechnung. 

19. umrang und Ausführung des AuHrages 

( 1) Aul die Absälze 3 und 4 der Präambel wir_d verwiesen. 

(2) Der Berufsberechliglo ist berechtigt, die Ihm er1eilten Auskünfte 
und übergebenen Unterlaaen des Auftraggebers, Insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und der 
Buchführung zu Grunde zu legen, Der Berulsberechl1gle fst ohne 
gesonderlen schrilllichen Auflrag nich1 verpllichtel, Unrichtigkeiten lest zu 
stellen. Stallt er allerdings Unrichtigkeiten resl, so hal er dies dem 
Aultraggeber bekannt zu geben. 



(3} Falls lür die im Punk! 18 genannlen Tätigkeiten ein 
Pauschalhonorar vereinbart Ist, so sind mangels anderweitiger schri!\licher 
Vereinbarung die Vertrelungstätlgkell im Zusammenhang mit abgaben· 
und beitragsrechtllchen Prüfungen aller Art elnschliaßllch der Abschluss 
von Vergleichen über Abgabenbemessungs· oder Beilragsgrundlagen, 
Berichterstattung, Rech1smlllelerhebung uä gesondert zu honorieren. 

(4) Die Bearbeitung besondere( Einzellragen im Zusammenhang mil 
den im Punkt 18 genannten Tällgkelten, Insbesondere Feststellungen 
über das prinzlplelle Vorliegen einer Pllich!Verslcherung, erlolgl nur 
aulgrund eines besonderen Auf1rages und Ist nach dem 1. oder III. Teil der 
vorliegenden Auttragsbedlngungen zu beurteilen. 

(5) Ein vom Berufsberechliglen bei einer Behörde {z.B. Finanzamt, 
Sozlalverslcherungslräger) elektronrsch eingereichtes Anbringen ist als 
nicht von Ihm beziehungsweise vom übermil!elnden Bevollmächtiglen 
unterschrieben anzusehen. 

20. Milwlrkungspfüchl des Auflraggebers 

Der Aullraggeber hat dafOr zu sorgen, dass dem Berulsberechtiglen auch 
ohne dessen besondere Aullorderung alle für die FOhrung dar Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeilung und die Abgabenverrechnung 
nolwendlgen Auskünlle und Unterlagen zum vereinbarten Termin zur 
Verfügung Stehen. 

21. Kündigung 

(1) Soweit nicht eJwas Anderes schrlfllich vereinbart lsl, kann der 
Vertrag ohne Angabe von Gründen von jedem der Vertragspartner unter 
Elnhallung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 

(2) Komml der Auftraggeber seiner Verplllchtung gemäß Punkt 20 
wiederholt nicht nach, berechtigt dies den Berursberechllgten zu soforUger 
rrtst!oser Kündigung des Verlrages. 

(3) Komml der Berufsberechtigte mit der Lelslungserslellung aus 
Gründen In Verzug, die er allein zu vertreten hal, so berechtigt dies den 
Aullraggeber zu solorHger fristloser Kündigung des Vertrages. 

(4) Im Falle der Kündigung des Aullragsverhällnisses zählen nur jene 
Werke zum Aunragsstand, an denen der Auftragnehmer bereils arbelle! 
oder die überwiegend In der Kündigungsfrist fertig geslellt werden ~önnen 
und die er binnen eines Monals nach der Kündigung bekannt gibt 

22. Honorar und Honoraranspruch 

(1) So lern nichts Anderes schrif111ch vereinbart ist, gllt das Honorar als 
/ewells für ein Aultragsjahr vereinbart. 

{2) Bel Vertragsaullösung gemäß Punkt 21 Abs 2 behält der 
Berufsberechligle den vollen Honoraranspruch für drei Monale. Dies gilt 
auch bei Nichlelnhal\ung der Kündigungsiris\ durch den Aullraggeber. 

(3) Bel Vertragsau!lösung gemäß Punk! 21 Abs 3 hal der 
Berulsberechligle nur Anspruch aut Honorar tür seine bisherigen 
Leistungen, so!em sie lür den Auftraggeber verwer1bar sind. 

('I) lsl kein Pauschalhonorar vereinbart, rich\flt slch die Höhe des 
Honorars gemäß Abs 2 nach dem Monalsdurchschnill des laufenden 
Auftragsjahres bis zur Verlragsaullösung. 

(5) Sofern nicht ausdrücklich Unentgel1Hchkeil, aber auch nichts Anderes 
vereinbar! ist, wird gemäß§ I004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet. Sofern nichl nachweislich eine andere 
VereinbaruflQ getro1fen wurde sind Zahlungen des Aullraggebers Immer 
aur die älteste Schuld anzurechnen. Der HuriurmarJSpruch 1.h,1s 
Berulsberechtiglen erg\bt sich ous der zwischen ihm und seinem 
Auftraggeber gelrollenen Vereinbarung. Im Ottigen gellen die unter Punkt 
13. (Honorar) normierten Gn.indsälze. 

(6) Auf die Anwendung des§ 93'1 ABGB Im Sinne des§ 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte ror Geschälte 
un1er Unternehmern, wird verzichtet. 

23. Sonstiges 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Teiles der 
Auftragsbedingungen sinitgernäß. 

III. TEIL 

24. Gellungsbereich 

(1) Die Aullragsbedlngungen des III. Teiles gelten IOr alle in den 
vorhergehenden Teilen nJchl erwähnlen Verträge, die nicht als 
Werkverträge anzusehen sind Lind nicht mit in den vorhergehenden Teilen 
erwähnten Verträgen In Zusammenhang stehen. 

(2) Insbesondere gill der III. Tell der Auftragsbedingungen für Verlräge 
Ober einmalige Teilnahme an Verhandlungen, lor Tällgk~l1en als Organ Im 
lnsolvenzvertahren, IOr Verträge über elnmaliges Elnschrellen und Ober 
Bearbeitung der in Punkt 17 Abs 3 eiwähnlen Einzelfragen ohne Vorllegeri 
eines Dauervertrages. 

25. Umfang und Ausführung des Auftrages 

(1) Aul die Absä1ze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Der Berufsberechtig1e ist berechtigt und verpDlchte1, die ihm 
ertenten Auskünlte und Obergebenen Unlerlagen des Aurtraggebers, 
insbesondere Zahlenangaben, als richllg und vollsUindig anzusehen. Er 
hal Im Finanzstrafverfahren die Rechte des Aul1raggebars zu wahren. 

(3) Der Berulsberech!lg\e Ist ohne gesonderten schlirtlichen Aullfag 
nicht verpflichtet, Unrichtigkeiten !es1 zu stellen. Slelll er allerdings 
Unrlchllgkeilen lesl, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben. 

26. Milwirkungsplllcht des Auftraggebers 

Der Auflraggeber hat daror zu sorgen, dass dem Berufsberechligten auch 
ohne dessen besondere Aullorderung alle notwendigen Auskünlle und 
Unlerlagen rechtzeitig zur Verfügung stehen. 

27. Kündigung 

Soweit nicht etwas Anderes schrlHllch vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben lsl, können die Vertragsparlner den Vertrag jederzeit mil 
sofortiger Wirkung kündigen (§ 1020 ABGB). 

28. Honorar und Honoraranspruch 

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unenlgellllchkeil, aber auch nichls Anderes 
vereinbart is!, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachwe!slich eine andere 
VerelnbE1rung getroffen wurde sind Zah!ungen des Auftraggebers irnmer 
auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berulsberechtlglen ergib! sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Auftraggeber gotrollenen Vereinbarung. Im Übrigen gelten die unter Punk! 
13. (Honorar) normierlen Grundsä1ze, 

(2} Im Falle der Kündigung lsl der Honoraranspruch nach den borelts 
erbrachten Lelslungen, sofern sie lür den Aullraggeber verwertbar sind, zu 
aliquolieren. 

(3) Aul die ArnNem;lung des§ 934 ABGB In~ Sinne des§ 351 UBG, das 
ist die Anfechlung wegen Verkürzung über dio Hälne tür Geschäfle unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

29. Sonstiges 

Die Verweisungen des Punkles 23 auf Bestimmungen des 1. Teiles der 
Auflragsbedingungen gellen sinngemäß. 

IV.TEIL 

30. Gellungsbereich 

Die Auftragsbedingungen des IV. Teiles gelten ausschließlich llir 
Verbrauchei'geschäfle gemäß Konsumenlenschulzg'esetz {Bundesgesetz 
vom 8.3.1979/BGBI Nr.140 tn der derzeit güll1gen Fassung). 

31. Ergänzende Beslimmungen !Cr Verbrauchel'geschälle 

(1} Für Verträge zwischen Berulsberechtlgtcn und Verbrauchern gellen 
die zwingenden Bestimmungen des Konsumen1enschulz-gesetzes. 

(2) Der Berulsberechtlgte harte! nur tor vorsätzliche und grob 
lahrliissig verschuldete Verlelzung der übernommenen Verpfüchtungen. 

(3) Anstelle der im Punkt 8 Abs 2 AAB normierten Begrenzung isl auch 
Im ~alle grober Fahl!lissigkei\ die Ersalzpllichl des Berulsberechliglen 
nicht begrenz!. 



(4) Punkl B Abs 3 AAB (Gellendmachung dar Schadenersatz-
ansprüche Innerhalb elner bes\immten Frist) gilt nicht, 

(5) Rücklrlllsrecht gemäß § 3 KSchG: 

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nlchl In den vom 
Berulsbarechtlgten dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so 
kann er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurück\reten. Dieser 
ROcklrilt k.inn bis zum Zustandekommen des Vertrages oder dana6h 
binnen einer Woche erklärt werden; die Frisl be11lnnl mJI der Ausfolgung 
einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrilt des 
Berufsberechllglen sowie eine Belehrung über das Rücklrl11srecht enlhä!t, 
an den Verbraui:::her, frühes1ens Jedoch mit dem Zuslandekommen des 
Vertrages zu laufen. Das Aücklrittsrechl steh! dem Verbraucher nicht zu, 

1. wenn er selbst die geschällllche Verbindung mit dem 
BerufsberechUgten oder dessen Beaultraglen zwecks Schließung dieses 
Vertrages angebahnl hal, 

2. wenn dem Zuslandekommen 
Besprechungen zwischen den Beleifig!en 
vorangegangen sind oder 

des Vertrages keine 
odor ihren Beauftragten 

3. bei Verträgen, bel denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu 
erbringen sind, wenn s!e üblicherweise von Berulsberechtiglen außerhalb 
Ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 
nlch1 Oberstalg\. 

Der Aücktrill bedarf zu seiner Rechtswirksamkell der Schrilllorrn. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schrlf\s!Uck, das selne 
Vertragserklärung oder die des Berulsberechtiglen en!häll, dem 
Beru!sberechllgten ml\ einem Vermerk zurückstelll, der erkennen lässt, 
dass dar Verbraucher das Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung 
des Vertrages ablehnt. Es genilgl, wenn die Erklärung Innerhalb einer 
Woche abgesendet wird. 

Trit1 der Verbraucher gemäß§ 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zug 

1. der Berulsberechlfgle alle empfangenen Leistungen sam\ 
geselzlichen Zinsen vom Empfangstag en zurOckzuerstatlen und den vom 
Verbraucher aul die Sache gemachten notwendigen und nülzlichen 
Aurwand zu ersetzen, 

2. der Verbraucher dem Berufsberechtigten den Wert der 
Leistungen zu vergüten, soweit sie Ihm zum klaren und überwiegenden 
Vorteil gereichen. 

Gomäll § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 

(6) Kostenvoranschläge gemäß§ 5 KSchG 

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages Im Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Berufsberechllgten hal der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher eu1 diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Berufsberechligten 
zugruride gelegt, so gill dessen Richtigkeit als gewährlolslel, wenn nicht 
das Gegenteil ausdrücklich erklärt Ist. 

{7) Mängelbeseitigung: Punkt 7 wird ergänz! 

lsl der Berulsberechligte nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen 
zu verbessern oder Fehlendes nnchzulragen, so hat er diese Plllcht zu 
edüllen, an dem_ Ort, an dem die Sache übergeben worden lsl. Ist es lür 
den Verbraucher tunlich, die Werlce und Un!erlagen vom 
Berufsberechllgten gesendet zu erhalten, so kann dieser diese 
Übersendung auf seine Gelahr und Koslen vornehmen. 

(B) Gerichlsstancl: Anstelle Punkl 15 Abs 3: 

Hat der Verbraucher im Inland s·einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenlhall oder ist er im Inland beschälligl, so kann für eine Klage gegen 
ihn nach den§§ BB, 09, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit 
eines Gerichtes begründel werden, In dessen Sprengel dar Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenlhalf oder der Or1 der Beschäftigung lieg!. 

(9) Verträge über wiederkehrende Leis1ungen 

(a) Verträge, durch die sich der Berulsberechligle zu 
Werklelslungen und der Ve1braucher zu wiederholten Geldzahlunoen 
verpflichten und die !ür eine unbesllmmle oder eine ein Jahr 
übersteigende Zeil geschlossen worden sind, kann der_ Verbraucher unter 
Einha11ung einer zweimonaligen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, 
nachher zum Ablaut jeweils eines halben Jahres kündigen. 

(b) lsl die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 
Leislung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
besllmmt sind, so kann der erste Kündigungslermln bis zum Ablauf des 

zwel1en Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die 
Kllndlgungslrist auf höchslens sechs Monale verlängerl werden. 

{c) Erfordert die Erlüllung eines besllmmten, In lit.a) genannten 
Venrages erhebliche Aufwendungen des Berulsberechligten und hat er 
dies dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekann! 
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den in lit.a) und 
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündlgungslrislen 
verelnbClrt werden. 

(d) Eine Kündigung des Verbrauchors, die nicht lrls!gerech1 
ausgesprochen worden Ist, wird zum nächslen nach Ablauf der 
Kündigungsiris! lieg'enden Kündigungstermin wirksam. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

An den 
Vorstand der 
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 
Brucknerstrasse 8 
1040 Wien 

Bericht über die unabhängige Prüfung der Eigenkapltalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr 

2012 

Wir haben die Prüfung zu der von der Hypo-Wohnbaubank AG (idF „HWB" oder „Bank") erstellte 

Eigenkapitalveränderungsrechnung (gemäß Anlage 1) durchgeführt. Den Auftrag dazu haben wir von 

der Gesellschaft erhalten. 

Verantwortuna der gesetzlichen Vertreter 

Die ordnungsgemäße Erstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung (Anlage 1) liegt In der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Verantwortung des Prüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 

abzugeben, ob die Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 

31. Dezember 2012 ordnungsgemäß auf Grundlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 

1. Jänner bis 31. Dezember 2012 erstellt wurde (idF „Auftragsgegenstand"). 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 

sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten 

einschließlich der Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des 

Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 

einer hinreichenden Sicherheit abgeben können. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasste 

folgende Tätigkeiten: 

~ Überprüfung der in der Anlage 1 enthaltenen Eigenkapitalveränderungsrechnung auf Einhaltung 

des BWG. 

~ Abgleich der Anlage 1 mit dem Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 

~ Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit der Anlage 1 

Gegenstand unseres Auftrags ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht von 

Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. 

Unterschlagungen oder sonstiger doloser Handlungen, noch die Beurteilung der Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auftrags. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Prüfungsurteil 

Basierend auf der Durchführung der oben angeführten Prüfungshandlungen geben wir nachstehend 

unsere Ergebnisse wieder: 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung wurde die 

Eigenkapitalveränderungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2012 

ordnungsgemäß auf Grundlage des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner bis 

31. Dezember 2012 erstellt. 

Wir weisen darauf hin, dass nur jene Entwicklungen berücksichtigt werden können, für die zum 

Prüfungszeitpunkt bereits Informationen vorliegen. 

Da die oben genannten Prüfungshandlungen (für sich gesehen) weder eine Abschlussprüfung noch 

eine prüferische Durchsicht in Übereinstimmung mit österreichischen Grundsätzen oder mit den 

International Standards on Audlting (ISA) oder den International Standards on Review Engagements 

(ISRE) darstellen, geben wir keine über die oben dargestellte Berichterstattung zu den durchgeführten 

Prüfungshandlungen hinausgehende Zusicherung über die in der Anlage 1 enthaltene 

Eigenkapitalveränderungsrechnung ab. 

Wenn wir zusätzliche bzw. andere Prüfungshandlungen vorgenommen hätten, wären von uns 

möglicherweise andere Sachverhalte festgestellt worden, über die Ihnen dann berichtet worden wäre. 

Folglich machen wir auch keine Aussagen darüber, ob die von uns durchgeführten 

Prüfungshandlungen für Ihre Zwecke ausreichend sind. Dieses Schreiben bezieht sich nur auf die oben 

beschriebenen Prüfungshandlungen. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Verwendunqsbeschränkunq 

Diese Prüfung dient dazu, Sie beim Nachweis der ordnungsgemäßen Erstellung der 

Eigenkapitalveränderungsrechnung auf Grundlage des Jahresabschlusses 2012 zu unterstützen. 

Dieses Schreiben ist auf Zwecke der internen Verwendung gerichtet und darf in keinem anderen 

Zusammenhang verwendet werden. Insbesondere ist eine Offenlegung dieses Berichtes gegenüber 

Dritten oder seine Verwendung in Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen Dokumenten oder 

Medien ausgeschlossen. 

Unser Bericht über die Prüfung darf nur an folgenden Adressatenkreis weitergegeben werden: 

,.. österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

,.. Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 

Die Weitergabe unseres Berichts ist ausschließlich unter der Bedingung gestattet, dass unsere 

Gesamtverantwortung Ihnen sowie jedem weiteren Empfänger, der den Bericht mit unserer 

Zustimmung erhält, gegenüber insgesamt auf den Betrag beschränkt ist. der sich aus den beiliegenden 

„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe" ("AAB") (vgl. Anlage 2) ergibt. 

Die in§ 62a BWG festgelegten Haftungshöchstgrenzen, welche für die Bankprüfung der HWB 

anzuwenden sind, gelten auch gegenüber dem oben angeführten Adressatenkreis für die oben 

beschriebenen und in unserer Funktion als Bankprüfer zusätzlich durchgeführten Prüfungshandlungen 

und können nicht nochmals aufgrund dieses Schreibens In Anspruch genommen werden (insgesamt 

nur einmal ausnützbar). 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Da unser Bericht ausschlleßllch im Auftrag und Im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er 

keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche 

anderer dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. Dementsprechend darf dieser 

Bericht weder gänzlich noch auszugsweise ohne unser ausdrückliches Einverständnis an andere Dritte 

weitergegeben werden, 

Auftragsbedingungen 

Wir erteilen diesen Bericht auf Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Auftrages, dem auch mit 

Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zugrunde liegen. 

Wien, am 20. Juli 2016 

~'"";Pf' 
Wirtschafts rüfungsgesellschaft m.b.H. 

Anlagen 

Anlage 1 - Eigenkapitalveränderungsrechnung des Geschäftsjahres 2012 

Anlage 2 - Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe ("AAB") 
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Anlage 1 

---···· 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2012 

Gezeichnetes Gewinn- Haft- Bilanzgewinn/-
in EUR Kapital rücklagen rücklagen ver Just Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2012 5,110,000.00 132,100.00 220,845.00 214,524.12 5,677,469.12 

Dividendenausschüttung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Umbuchungen 0.00 218,524.12 -218,524.12 0.00 

Jahresüberschuss 0.00 74,470.49 74,470.49 _" ___ 

Eigenkapital per 31.12.2012 5,110,000.00 350,624.n .]20,845.00 70,470.49 5,751,939.61 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftstreuhandberufe 

(AAB 2011) 

Festgestellt vom Arbeilskreis ror Honorarfragen und Auftragsbedingungen 
bei der Kammer der Wlrtschal!streuhänder und zur Anwehdung 
emplohlen vom Vorstand der Kammer der Wlrlschalls\reuhänder mil 
Beschlrn;s vom 6.3.2000, adapllert vom Arbei!skreis !ür Honorarlragen 
und Aur1ragsbed!ngungen am 23.5.2002, am 21.10.2004, am 18.12.2006, 
am 31.B.2007, am 26.2.2000, am 30.6.2009, am 22.3.2010 sowie am 
21.02.2011. 

Präambel und Allgemeines 

(1) Diese Allgemeinen Au!lragsbedlngungen für Wlrlschalts
treuhandberule gliedern sich In vier Teile: Der 1. Teil be1rilfl Verträge, die 
als Werkverträge anzusehen sind, mil Ausnahme von Verträgen über die 
Führung der Bücher, die Vornahme der Parsonalsachbearbeitung und der 
Abgabenverrechnung; dEir II. Teil betriftl Werkverträge über die Führung 
der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbellung und der 
Abgabenverrechnung; der III. Tell hat Verträge, die nlchl Werkverträge 
darstellen und der IV. Teil hat Verbrauchergeschäfle zum Gegenstand. 

{2) Für alle Teile der Auflragsbedlngungen gilt, dass, falls einzelne 
Besllmmungen unwirksam Sein solllen, dies die Wirksamkeil der übrigen 
Besllmmungen nichl berührt. Die unwirksame Bestimmung lsl durch eine 
güllige, die dem angestrebten Ziel möglk:hsl nahe komm!, zu erse1zen. 

(3) Für alle Telle der Aullragsbedlngungen glll welters, dass der zur 
Ausübung eines Wlrtschallslreuhandberules Berechtigte verplllchlet Ist, 
bei der Erfülluno der vereinbarten Leislung nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Berulsausübung vorzugehen. Er Ist berechtlgl, sich zur 
DurohfQhrung des Auftrages h!elür geelgneler Mitarbeiter zu bedienen. 

{4) Für alle Teile der Aultragsbedlngungen gilt schließlich, dass 
ausländlsches Recht vom Berutsberechliglen nur bei ausdrücklicher 
schri1U1cher Vereinbarung zu berOcksich\igen lsl. 

(5) Die In der l<anzlel des Berulsberechtigten erslellten Arbeiten können 
nach Wahl des Bl(lrufsberechtigten entweder mit oder ohne eleklronische 
Datenverarbeitung e'stellt werden. Für den Fall de& Einsatzes von 
elektronischer Datenverarbeitung Ist der Auflraggeber. nicht der 
Beru!sberechtigte, verpflichte\, die nach den DSG notwendigen 
Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen 

(6) Der Aullraggeber verpflichte! sich, Mitarbeiter des Berulsberechtigton 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Aurtragsverhällnlsses nicht In seinem Unternehmen oder tn einem lt11n 
nahestehenden Unternehmen zu beachältigan, widrigenlalls er Sich zur 
Bezahlung eines Jahresbazuges des übernommenen Milarbellers an den 
Berufsberechtigten verp!llchlel. 

l.TEIL 

Geltungsbereich 

(1) Die Aullragsbedingungen des 1. Teiles gellen für Verträge über 
(geselzliche und rreiwillige) Prüfungen rnll und ohne Bestä1igungsvermetk, 
Gutachten, garichtlicha Sachverständlgentäligkei!, Erstellung von Jahres
und anderen Abschlüssen, Steuerberatllngs\äligkeil und über andere Im 
Rahmen eines Werkver!rages zu erbringende Täligkeilen mit Ausnahme 
der Führung der Bücher, der Vornahme der Personiilsachbearbeltung und 
der Abgabenverrechnung. 

(2) Oie Aullragsbedingungen gellen, wann ihre Anwendung 
ausdrücklich oder srnlschweigend vereinbart Ist. Darüber hinaus sind sle 
mangels anderer Vereinbarung Auslegungsbehelf. 

(3) Punk\ 8 gill auch gegenüber Dr!tlen, die vom Beaultraglen zur 
Erfüllung des Auftrages Im Elnzellall herangezogen werden. 

2. Umfang und AusHlhrung des Aullrages 

(1) Aur die Absätze 3 und 4 der Präambel wird veiwresen. 

(2) Ändert sich die Rechlslage nach Abgabe der abschließenden 
berunlchen schriflllchen als auch mündlichen Äußerung, so Ist der 
BerufsberechUgta nicht verplllchtel, den 
Auhraggeber aur Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. Dies gilt auch lür abgeschlossene Teile eines Auflr'ages. 

(3) Ein vom Berufsberechtlgten bei einer Behörde (z.B. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger) elektronisch eingereichtes Anbringen llll als 

nich1 von Ihm beziehungsweise vom tlbermlttelnden Bevollmilchtlgten 
unterschrieben anzusehen. 

3, Aulklärungsplllchl des Aullraggebers; Vollsländlgkeitserklärung 

(1) Der Auflraggeber hat dalür zu sorgen, dass dem 
Berulsberechtlgten auch ohne dessen besondere Aufforderung alle lür die 
AuslührlJJlg des Auflrages nolwendigen Unterlagen rechtzelllg vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben 
wird, die für die Auslührung des Au[lrages von Bedeutung sein können. 
Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Täligkei1 des Berulsberechlig\en bekannt werden. 

(2) Der Aurtraggeber hat dem Berursberechtlgten die Vollständigkelt 
der vorgeleglen Unterlagen sowie der gegebenen Auskünlle und 
Erklärungen Im Falle von Prüfungen, Gulachten und 
Saehversländlgentäligkelt schrfftlfch ZLJ bestätigen. Diese 
Voltsländigkeltserklärung kann auf den berufsüblichen Formularen 
abgegeben werden. 

(3) Wenn bei dar Erstellung von Jahre_sebschlüssen und anderen 
Abschlüssen .\IQm Aul!raggeber erhebliche AISken nicht bekannl gegeben 
worden sind, bestehen für den Aunragnehmer Insoweit keinerlei 
Ersa1Zplllch1en. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Aultraggebor ist verpflichte!, alle Vorkehrungen zu lrellen, um zu 
verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Berulsberechligten gelährdel wird, und hal selbst jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebole auf 
Anslellung und lür Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu 
übernehmen. 

(2) Der Aul1raggeber stimmt zu, dass seine persönllchen Daten, 
nämllch sein Name sowie Arl und Umfang Inklusive 
Leistungszeitraum der zwischen Beru!sberechllglen und 
Aullraggeber verei,nbarlen Lelslungen (sowohl Prü!ungs· als euch 
Nichlprülungslelslungen) zum Zweck der Überprüfung des 
Vorllegens von Befangenheits- oder Ausschließungsgrllnden ISd §§ 
271 ff UGB Im lnformallonsverbund {Nelzwerk), dem der 
Berulsberechllgte angehört, verarbellel und zu diesem Zweck an die 
übrigen Mllglleder des lnrormaUonsverbundes (Netzwerkes) auch 
Ins Ausland übermlltell werden (eine Usle aller 
Übermllllungsempfänger wird dem Aullrnggeber aul dessen Wunsch 
vom beeultregten Berufsberechllglen zugesandt). Hierfür entbindet 
der Auflreggeber den Berulsberechtlglen nach dem 
Dalenschutzgeselz und gern§ 91 Abs 4 Z 2 WTBG ausdrücklich von 
dessen Verschwiegenhel!splllcht. Der AuUraggeber nimmt In diesem 
Zusammenhang des Welleren zur Kennlnls, dass In Staalen, die 
nicht Mllglleder der EU sind, ein niedrigeres DalenschülZnlveau als 
In der EU herrschen kann. Der Aultreggeber kann diese Zustimmung 
]ederzel\ schrll111ch an den Berulsberechllgten wlderrulen. 



5. Berichterslallung und Kommunikation 

(1) Boi Prüfungen und Gutachten isl, soweit nlchls anderes vereinbart 
wurde, eln schrilllicher Berlchl zu ers!allen. 

(2) Alla Auskünfte und Stellungnahmen vom Berufsberechtrgten und 
seinen Mitarbeitern sind nur dann verbindlich, wenn sie schrifllich erlolgen 
oder schrifU!ch besfäligl warden. Als schriflliche Stellungnahmen gelten 
nur solche, bei denen eine fümenmäßige Unterferllgung erlolgt Als 
schri1111che Stellungnahmen gelten kelneslalls Auskünfte au! 
elektronischem Wege, insbesondere auch nicht per E-Mail. 

(3) Bel elektronischer Übermittlung von ln1ormationen und Daten können 
Übertragungsfehler nlchl ausgeschtoSsen werden. Der Berufsberech!lgte 
und seine Mllarbeller hallen nicht IOr Schäden, die durch die eleklronlsche 
Übermittlung verursacht werden. Oie elektronische ÜbermilUung erfolgt 
ausschließlich aul Gefahr des Au{lraggebers. Dem Auttraggeber isl es 
bewusst, dass bei Benu1zung des Internet die Geheimhaltung nicht 
gesichert ist. Wellers sind Änderungen oder Ergänzungen zu 
Dokumenten, die übersandt werden, nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
zulässig. 

(4) Der Empfang und die Weiterleitung von lnlormalionen an den 
Berulsberechllg\en und seine Mitarbeiter sind bei Veiwendung von 
Teleron Insbesondere In Verbindung von aulomaUschen 
Anrulbeantworlungssystemen, Fax, E-Mail und anderen elektronischen 
Kommunikallonsmittel - nicht immer sichergestellt. Aufträge und wichtige 
lnformalionen gellen daher dem Berulsberechtigten nur dann als 
zugegangen, wenn sie auch schr11tllch zugegangen sind, es sei denn, es 
wird Jm Einzelfall der Empfang ausdn1cklich beslät!gl. Aulomalische 
Übermittlungs- und Lesebes1äligungen gelten nichl als solche 
ausdrücklichen Emplangsbestätlgungen. Dies gilt Insbesondere !Or die 
ÜbermlUlung von Bescheiden und anderen Informationen Ober Fristen. 
Kril!sche und wlchUge Millellungen müssen daher per Pos! oder Kurier an 
den Berulsberachtlgten gesandt werden. Die Übergabe von Schriltslücken 
an Mitarbeiter außerhalb der Kanzle! glll nlch\ als Übergabe. 

(5) Der Auftraggeber stimm! zu, dass er vom Berulsbarechtiglen 
wiederkehrend allgemeine steuerrech111che und allgemeine 
wlrlschallSrechll!che lnlo1mallonen eleklronlsch übermittelt bekommt Es 
handelt sich dabei n!chl um unorbetene Nachrichten gemäß§ 107 TKG. 

6. Schulz des geistigen Eigentums des Berulsberechtigten 

(1) Der Aullraggeber lst verpllichtet, dalür 2u sorgen, dass die im 
Rahmen des Auftrages vom Berulsberechtigten crslell\en Berichte, 
Gutachlen, Organis<:itlonspliine, Enlwürfe, Zeichnungen, Berechnungen 
und d!lrg!elchen ni.lr ror Aullra~szwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 ESIG 
1988) veiwendel werden. Im Übr!f!en bedarf die Weilergabe beruflicher 
schriflllcher als auch mündlicher Außerungen des Berursberechllgten an 
einen DrlUen zur Nutzung der schrlllllchen Zustimmung d1:Js 
Berulsberechtlglen. 

(2) Die VeMendung schrillllcher als auch mündlicher berullicher 
Äußerungen des Berulsberechtiglen 2u Werbezwecken Ist unzulässig; ein 
Vers\o ß berechlig\ den Berulsberech\iglen zur fristlosen Kündigung aller 
noch nlcht durchgeführten Aufträge das Auftraggebers. 

(3) Dem Berulsberecliligten verbleibl an seinen Leistungen das 
Urheberrechl Die Einriiurnung von Werknu1zungsbllWilligungen bleibt der 
schriltlichen Zustimmung des Berulsberechtlgten vorbehalten. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Der Berufsberechllgte ist berechlig1 und verplllchte1, nachträglich 
hervorkommende Unrichllgke11en und Mängel In seiner berullichen 
schrillllcher als auch mündlicher Äußerung zu beseitigen, und verpllichtet, 
den Aultraggeber hieven unverzüglich lU versländige11, Er 1sl berech\igl, 
auch über die ursprüngliche Äußerung informierte Drille von der Änderung 
zu verständigen. 

(2) Der Aullraggeber hat Anspruch auf die kos1enlose Beseitigung von 
Unnch!lgkeilen, sofern diese durch den Autlragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leislung des 
Berulsberechtigten bzw. - la\ls ei11e schriftliche Äußerung nicht 
abgegeben wird - sec;ihs Monate nach Beendigung der beansti:m<lelen 
Tätigkei1 des Berufsbarechllgten. 

(3) Der Aullraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
etwaiger Mängel Anspruch aul Minderung. Soweit darüber hinaus 
Sch;idenersotzansprüche bestehen, gilt Punkt 8. 

8. Hal!ung 

(1) Der Berulsberechllgte hafte! nur !Dr vorsälzliche und grob 
rehrlä.sslg ve!schu1dete Verlelzung der übernommenen Verpflichtungen. 

(2) Im Falle grober Fahrlilsslgkell beträgt die Ersatzpfilchl · des 
Berulsberechllgten höchstens das zehnfache der 
Mindestversicherungssumme der Berulshallplllchtverslcherung gemil.ß § 
11 Wirtsthaflslreuhar'Ldberufsgese\Z (WTBG) In der jeweils gellenden 
Fassung. 

(3) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur Innerhalb von sechs 
Monalen nachdem der oder die Anspruchsberechllgten von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätes\ens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Eintr1U des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichlllch geltend gemach! werden, solern nicht In Qeselzllchen 
Vorsehrillen zwingend andere Verjährungsfristen feslgeselzt sind. 

(4) Giit für Täligkeilen § 275 UGB krall zwingenden AechleS, so gellen 
die Hallungsnormen des § 275 UGB Insoweit sle zwingenden Rechtes 
sind und zwar auch dann, wenn an der Durchlührung des Auflrages 
mehrere Personen belelllgl gewesen oder mehrere zum Ersa!z 
verp11ichtele Handlungen begangen worden sind, und ohne ROckslchl 
darauf, ob andere Be\elllgte vorsätzlich gehandell haben. 

(6) In Fällen, In denen ein !ärmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beglnnl die Ve~ährungslrlst spätestens mit Ellellung des 
Bestätigungsvermerkes zu lauren. 

{6) Wird die Tätigkeit unler Einschaltung eines Drillen, z.B. eines 
Dalen verarbeilenden Unternehmens, durchgelührt und der Auftraggeber 
hlevon benachrichtlgl, so gellen nach ~eselz und den Bedingungen des 
Drillen enlstehende Gewährlelstungs- und Schadenersalzansprüche 
gegen den Drillen als an den Auflraggeber abgetreten. Der 
Berufsberechllgle haftet nur lür Verschulden bei der Auswahl des Dritten. 

(7) Eine Haltung des Berufsberechllgten einem DrlUen gegenüber wird 
bei Wellergabe schriftlicher als auch mündlicher berullicher Außenmgen 
durch den Aullraggeber ohne Zustimmung Oder Kenntnis des 
Berufsberechtlglen nicht begründet. 

(8) Die V01"51ehenden Bestimmi.mgen gellen nichl nur Im Verhällnls 
zum Auflrnggeber, sondern auch gegenüber Drillen, sowell Ihnen der 
Berufsberethtlgte ausnahmsweise doch ror seine Tällgkeit hallen solfle. 
Ein Dritter kann jedenfalls keine Ansprüche slellen, die über einen 
allfälligen Anspruch des Aultraggebers h!nausgehen. Oie 
Hartungshöchstsumme glll nur Insgesamt einmal für alle Geschädigten, 
einschließlich der Ersatzansprüche des Aullraggebers selbs1, auch wenn 
mehrere Personen (der Aullraggeber und ein Driller oder auch mehrere 
Drille) geschädigt worden sind; Geschädigle werden nach Ihrem 
Zuvorkommen befriedlgl. 

9. Verschwiegenhel!sp!lichl, Datenschutz 

(1) Der Berulsberech11gle Ist gemäß§ 91 WTBG verpllichle1, Ober alle 
Angelegenhelten, die !hm Im Zusammenhang mil seiner Tätigkel1 lür den 
Aullraggeber bekannl werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, 
dass der Auftraggeber Ihn von dieser Schwelgeplllcht entbinde! oder 
gesetzliche Äußerungsplllchten enlgegen stehen. 

(2) Der Berufsberechligte darf Berichle, Gutachlen und sonstige 
schrl1lllche Äußerungen über die Ergebnisse seiner TäUgkeil Drillen nur 
mit Elnwi111gung des Au1traggebers aushändigen, es sei denn, dass eine 
gesetzliche Verplllchtung hiezu besteht. 

(3) Der Berufsberechligle isl befugl, Ihm anvertraute 
personenbezoaene Dalen im Rahmeri der Zweckbestimmung des 
Auftrages zu verarbellen oder durch Drille gemäll Punkt EI Abs 6 
verarbel1en zu lassen. Der Berufsberech\igle gewähdels!el gemäß § 15 
Datenschulzgesetz die Verpllichlung zur Wahrung des 
Datenaeheil'nnlssos. Dem Berulsberechtlgten überlassenes Material 
(Datenlräger, Daten, Kontrollzahlen, Analysen und Programme) sowie alle 
Ergebnisse aus der Durchrührung.der Arbellen werden grundsätzlich dem 
AUtlraggeber gemäß § 11 Datenschulzgese1z zurück{]egeben, es sei 
denn, dass eln schriflllcher Aullrag seitens des Aurtraggebers vorliegt, 
Material bzw. Ergebnis an Drille weiter2ugeben. Der Berufsberechllgte 
vorpll!chte1 sich, Vorsorge zu trollen, dass der Auftraggeber seiner 
Auskunltsp1hchl laut § 26 Datenschutzgesetz nachkommen kann. Die 
dazu notwendigen Aulträge des Aurtraggebers sind schriftlich an den 
Berulsberechtigten weiterzugeben. Sofern für solche Auskunllsarbeiten 
kein Honorar vereinbar'! wurde, lsl nach talsächllchem Aufwand an den 
Au1traggeber zu verrechnen. Der Verpflichtung zur lnlormat!on der 
Be1rollenen bzw. Regislrierung irn Dalen.verarbeilUngsrcg!ster hat der 
Aullraggeber nachzukommen, sofern nich!s Anderes ausdrücklich 
schrifllich vereinbar! wurde. 



10. Kündigung 

(1) Soweil nicht etwas Anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben lsl, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit solortiger Wirkung kündigen. Der Honoraranspr1.1ch bestimm\ 
sich nach Punk! 12. 

(2) Ein - Im Zweifel stets anzunehmender - Dauerauftrag (auch mit 
Pauschalvergü!ung) kann allerdings, soweit nlch\s Anderes schriltlloh 
vereinbart Ist, ohne Vorliegen eines wichligen Grundes (vergleiche § 88 
Abs 4 WTBG) nur un1er Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigl werden. 

(3) Bei einem gekündlglen Dauerauflragsverhältnls zählen • außer In 
Fällen des Abs 5 - nur jene- elnzelnen Werke zum verbleibenden 
Aullragssland, deren vollsländlge oder überwiegende Auslühr1.1ng 
Innerhalb der Künd1gungsfrisl möglich ist, wobei Jahresabschlüsse und 
Jahressleuererklärungen Innerhalb von 2 Monaten nach Bllanzs\ichlag als 
überwiegend auslührbar anzusehen sind. Dleslalls sind sie auch 
tatsächlich innerhalb berulsübllcher Frist ferlig zu slellen, solern sämtliche 
erforderlichen Unterlagen unverzügllch zur Vertagung gestellt werden und 
soweit nicht ein wichllger Grund iSd § 8!3 Abs 4 WTBG vorliegt. 

(4) Im Falle der Kündigung gemäll Abs 2 !sl dem Auftraggeber 
Innerhalb Monalslrisl schrimich bekannl zu geben, welche Werke im 
Zeitpunkt der Kündigung des Aurtragsverhältnlsses noch zum fertig zll 
stellenden Aullragsstand zählen. 

(5) Unlerblelbl die Bekanntgabe von noch auszuführenden Werken 
i11ner'1alb dieser Frist, so gilt der Dauerauftrag mll Fertigstellung der zum 
Zeilpunkl des Ein!angens der Kündigungserklärung begonnenen Werke 
als beende!. 

(6) Wären bei einem Dauerauflragsverhältnls im Sinne der Abs 2 und 
3 - gleichgültig aus welchem Grunde - mehr als 2 glelchartlge, 
übllcherwelse nur einmal Jährlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen e1c,) fertig zu stellen, so zählen die 
darüber hinaus gehenden Werke nur bei ausdrückllchem ElnversUindnls 
das Auflraggebers zum verbleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand 
isl der Aul1raggeber In der Milleilung gemäß Abs 4 gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 

1 1. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers 

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Berulsberachliglen 
angebotenen Leistung in Verzug oder unlerlässl dar Aullraggeber eine 
Ihm nach punkt a oder sonsl wie obliegende Mitwirkung, so Ist der 
Berufsberechtigte zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. 
Seine Honoraransprüche besHmmen sich nach Punk! 12. Annahmeverzug 
sowie unlerlassene Milwirlmng seitens des Auftraggebers begründen auch 
dann den Anspruch des Berufsberecht!glen aul Ersatz der Ihm hierdurch 
en1standenen Mehraulwendungen sowie des verursachten Schadens, 
wenn der Berulsberechligle von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch machl. 

12. Honoraranspruch 

(1) l)nterblelbl die Ausführung des Aurtrages (z.B. wegen Kündigung), 
so gebührt dem Berufsberech!lglen gleichwohl das vereinbarte Entgelt, 
wenn or zur Leistung berell war und durch Umstände, deren Ursache auf 
Sellen des Bestellers liegen, daran verhindert worden ist (§ 1168 ABGB); 
der Berulsberechtlgte brauch\ sich in diesem Fall nicht anrechnen zu 
lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner 
Mitarbeiler Arbei1skrall erwirbt oder zu erwerben unterlässt 

(2) Unterbleibt eine zur Auslührung des Werkes erforderliche 
Mitwirkung des AuUraggebers, so Ist der Berulsberech!lgto auch 
berechtlgl, ihrn zur Nachhotung eine angemessene Fris\ zu setzen mit der 
Erklärung, dass nach lruchllosem Verslrelchen der Frist der Vertrag als 
aurgehoben gelle, lm Übrigen gelten die Folgen des Abs 1. 

(3) Kündigt der Berulsberechligte ohne wichtigen Grund zur Unzeit, so 
hal er dem Auf1raggeber den daraus entstandenen Schaden nach 
Maßgabe des Punkles 8 zu erselze11. 

(4) Ist der Aultraggeber - aul die Rechtslage hingewiesen - damit 
elnverslanden, dass sein bisheriger Vertreter den Aullrag ordnungsgemäß 
zu Ende führt, so ist der Auftrag auch auszuJOhren. 

13. Honorar 

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unenlgellllchkell, aber auch nlchts Anderes 
vereinbart isl, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet. Sofern nicht nachwelsllch eine andere 
Vereinbarung gelrollen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer 
auf die äl1es\e Schuld arizurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berulsl;lerechtlglen ergib! sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Aultraggeber getroflenen Vereinbarung. 

(2) Dae gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung einAs 
Wlrtschaflstreuhandberufes Berechllgten und ihren Auftraggebem wird vor 
allem durch möglichst klare EntgeltverelnbarullQen bewirkt. 

(3) Die kleinste verrechenbare Lelslungseinhei1 be!rägl eine vler\el 
Stunde. 

(4) Auch die Wegzell wird üblicherweise im notwendigen Umfang 
verrechnet. 

(5) Das Aktenstudium In der eigenen Kanzlel, das nach Art und 
umrang zur Vorberel1ung des Ber1.1tsberechligten notwendig lsl, kann 
1;1esollder\ Yerrechne1 werden. 

(6) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere 
Umstände oder besondere Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein 
bereits vereinbartes Enlgelt als unzureichend, sri sind Nachverhandlungen 
mit dem Ziel, ein angemessenes Entgelt nachträglich zu vereinbaren, 
üblich. Dies lsl auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren Obllch. 

(7) Die Berulsberech1igten verrechnen die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusälzlich. 

(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegte oder pauschalierte 
Barausfagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Kla.sse, gegebenenlalls 
Schlafwagen), Diäten, Kiiometergeid, Fotokopierkosten und ähnliche 
Nebenkosten. 

(9) Bel besonderen Hallpflichtverslcherungserlordernlssen zählen die 
betrellenden Versicherungsprämien zu den Nebenkosten. 

(10) Weilers sind 
Sachaulwendungen llJr 
anzusehen. 

als Nebenkosten auch Personal- und 
dle Erslellung von Berichten, Gulachten uä. 

(11) Für die Auslühr1.1ng eines Aullrages, dessen gemelnschaflliche 
Erledigung mehreren 8er1.1fsberechliglen übertragen worden lsl, wird von 
Jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgell verrechnet. 

(12) Enlgelle und Entgeltvorschüsse s!nd mangels anderer 
Vereinbarungen sorort nach deren schrlrtlicher Geltendmachung fällig. Für 
Entgellzahlungen, die späler als 14 Tage nach Fälligkeit gelolstet werden, 
l<önnen Verzugszinsen verrechnet werden. Bel beiderseitigen 
Untarnehmergeschäf\en gelten Verzugszinsen Jn der Höhe von 8 % Ober 
dem Basiszinssalz als vereinbart (siehe § 352 UGB). 

(13) Die Verjährung richtet sich nach§ 1466 ABGB und beginnt mll 
Ende dei" Leistung bzw. mit späterer, in angemossener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laufen. 

(14) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab 
Rechnungsdalum schriitllch beim Berulsberechligten Einspruch erhoben 
werden. Andernlalls gllt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer 
Rechnung In die Bücher glll Jedenfalls als Aner~enntnis. 

(15) Aul die Anwendung des§ 934 ABGB Im Sinne des§ :;151 UGB, das 
ist die Anlechtung w1;1gen Verkürzung über die Häl!le für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzich\et. 

14. Sonstiges 

(1) Dm Berufsberechtlg!e hat neben der angemessenen GebOhren
oder Honorarforderung Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen. Er kann 
entsprechende Vorschüsse verlangen und seine (lortgesetzle)-Tätigkefl 
von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig machen. Er kann auch die 
Auslieferung des Leistungsergebnisses von der vollen Belried1gung seiner 
Ansprüche abhängig machen. Auf das gesetzliche Zurikkbehaltungsrechl 
(§ 471 ABGB, § 369 UGB)· wird ln diesem Zusammenhang verwiesen. 
Wird das Zurückbehaltungsrechl zu Unrecht ausgeübl, haflel der 
Berufsberechlig\e nur bei krass grober Fahrlässigkei1 bis zur Höhe seiner 
noch offenon Forderung. Bei Dauerverlrägen darf die Erbringung weilerer 
Lets1ungen bis zur Bezahlung lrüherer Leistungen verweigert warden Bei 
Erbringung von Teilleistungen und offener Teilhonoriorung gilt dies 
sinngemäß 



(2) Nach Übergabe säm!llcher, vom W!rtschartstreuhänder erstellten 
aufbewahrungsp111chllgen Daten an d_en Auftraggeber bzw. an den 
nachfolgenden Wlrtschallslreuhänder ist der Berulsberechllgle berechtlg!, 
die Dalen zu löschen. 

(3) Eine Beanstandung der Arbeiten des Berulsberechliglen beroohtigl, 
außer bei oHenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur Zurückhaltung 
der Ihm nach Abs 1 zustehenden Vergütungen. 

(4) Eine Aulrechnung gegen Forderungen des Berulsberecht!glen aul 
Vergillungen nach Abs 1 Ist nur mll unbestri!Lenen oder rechtskrältlg 
lestgestellten Forderungen zulässig. 

(5) Der Berufsberechllgte hat auf Verlangen und Kosten des 
Aullraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tällgkei_t von diesem erhallen hat. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schrillwechsel zwischen dem Berulsberechlig!en und seinem 
Aullraggeber und IOr die Schriftstücke, d!e dieser ln Urschrlll besllzt und 
lür Schrirtstücke, die einer Aulbewahrungsplllchl nach der 
Geldwäscherichllinle unterliegen, Der Berufsberechtlgle kann von 
Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückglbl, Abschrirten oder 
Fotokopien anlerllgen. Der Auftraggeber hal hlerar die Koslen Insoweit zu 
!ragen als diese Abschritten oder Folokoplen zum nachträglichen 
Nachweis der ordnungsgemäßen Etlüllung der Berulsp!Hchten des 
Berulsberechtlgten erforderlich sein könnten. 

(6) Der Auflragnehmer lsl berechtigt, im Falle der Auftragsbeendigung mr 
weiterführende Fragen nach Aull(agsbeendlgung und die Gewährung des 
Zugangs zu den relevan1en lnlormallonen über das geprüfle 
Un!ernehmen ein angemessenes Enlge!l zu verrechnen. 

(7) Der Aultraggeber ha1 dle dem Berufsberechtig\en übergebenen 
Unlerlagen nach Abschluss der ArbeUen binnen 3 Mona!en abzuholen. 
Bel Nich\abhOlung übergebener Unlerlagen kann der Berufsberech1igte 
nach zwelmallger nachweislicher AuUorderung an den AuHraggeber, 
übergebene Unterlegen abzuholen, diese aur dessen Koslen zunlckstellen 
und/oder Depolgebühren In Rechnung stellen. 

(0) Der Berufsberechtigte ist berechtigt, fällige Honorarforderungen rnil 
etwaigen Depolgulhaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame betindllchen liquiden Milleln auch bei 
ausdrücklicher lnverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Berursberechtigen rechnen 
muss1e. 

(9) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftlgen Honorarforderung 
is1 der Berutsberechligte berech!lgl, ein linanzamtliches Guthaben oder 
ein anderes Abgaben· oder Beltragsgulhaben des Auftraggebers ouf ein 
Anderkonto zu transterleren. Dleslalls ist der Aullraggeber vom erfolg!en 
Transler zu verständigen. Danach kann der sichergestell!e Betrag 
entweder Im Einvernehmen mit dem AuHraggeber oder bel 
Vollstreckbarkelt der Honorarforderung eingezogen werden. 

15. Anzuwendendes Rech!, Erfü11ungsor1, Gerlchtss\and 

(1) Für den Autlra.g, seine Durch1ührung und die sich hieraus 
ergebenden AnsprOche gilt nur österreichisches Recht. 

(2) Erfüllungsort isl der Ort der berulllchen Niederlassung des 
Berulsberechtigten. 

(3) Für Strei1igkeilen ist das Gericht des Erlüllungsorles zusländig. 

16. Ergänzonde Bestimmungen für Prüfungen 

(1) Bei Abschlusspnlfungen, die mll dem Ziel der Erteilung eines 
förmlichen Bestäb"gungsvermerkes Wrchgeführl werden (wie z.B.§§ 26811 
UGB) erslreckt sich der Auflrag, sowell nlchl anderweitige scllrillliche 
Vereinbarungen gelroUen worden sind, nicht aul die Pnilung der Frage, ob 
die Vorsehrillen des Steuerrechls oder Sondervorschrirten, wie z.B. die 
Vorsehrillen des. Preis·, Weltbewerbsbi:ischränkungs- und DevisenreChls, 
eingehalten sind. Die Abschlussprüfung erstreckt sich auch nicht auf die 
Prülung der Führung der Geschälte hinsichtlich Sparsamkeit, 
Wirtschafllichkeil und Zweckm<lßigkeil. Im Rahmen der Abschlussprüfung 
bestahl auch keine Verptlichtung zur Aufdeckung von Buchl<llschungen 
und sonsHgen Unregelmäßigkeiten. 

(2) Bel Abschlussprürun(len is1 der Jahresabschluss, wenn Ihm der 
unelngescl')ränkle oder eingeschränkte Bestäligullgsvormork beigeset~t 
werden kann, mit jenem Bestätigungsvermerk zu versehen, der der 
llelreHenden Unternehmensform entspricht. 

(3) Wird ein Jahresabschluss mli' dem Beslällgungsvermerk des 
Prüfers verörrenllichl, so dürf dies nur in der vom Prüfer beslätlgten oder 
in einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 

(4) Widerruft der Pr[l!er den Bes1ätigungsvermerk, so darf dieser nlchl 
weiterverwendet werden. Wurde der Jahresabschluss ml1 dem 
Bes\ätlgungsvermerk veröffenllicht, so Ist auch der Widerruf zu 
veröl!enlllchen. 

(5) Für sonsllge gesetzliche und lrelwlllige Abschlussprüfungen sowie 
flrr andere Prillungen gellen die obigen Grundsätze sinngemäß. 

17. Ergänzende Bestimmungen lür die Erslellung von 
Jahres· und anderen Abschlüssen, 

für Beralungs1ätigke!t und andere im Rahmen eines 
Werkverlrages zu erbringende Tiiligkeiten 

(1} Der Berulsberechligle isl berechllgl, bei obgenannten Tätlgkellen 
die Angaben des Aullraggebers, Insbesondere Zahlenangaben, als richtig 
anzunehmen. Er ha1 jedoch den Auftraggeber aur von lhrn feslge!:llell\e 
Unrichligkellen hinzuweisen. Der Auttraggeber hal dem 
Berulsberech~gten alle mr die Wahrung von Fristen wesen!llchen 
Unlerlagen, insbesondere Sleuerbeschelde, so rechtzeltlg vorzulegen, 
dass dem Berulsberechligten eine angemessene Bearbellungszeit, 
mindestens jedoch eine Woche, zur Verfügung steht. 

(2) Mangels einer anderwelllgen schriflllchen Vereinbarung umlassl 
die Beralungstäl!gkeil folgende Tätigkeiten: 

a) Ausarbsl1ung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen· oder 
Körperschafts\euer sowie Umsatzsteuer und zwar aur Grund der 
vom Auftraggeber vorzulegenden oder vom Auflragnehmer 
ersle111en Jahresabschlüsse und sonsliger, rür die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. 

b) PrOlung der Bescheide zu den unter a) genannlen Erklärungen. 
c) Verhandlungen milden Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Belr!ebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse 

von Betriebsprüfungen hinsichllich der unler a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung im Aechtsmitlelverfahren hinsichfüch der unter a) 

genannten Steuern. Erhalt der Berulsberechtlg!e für die laufende 
Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger 
schrlftllcher Verelnbouungen die unler d) und e) genannlen 
Tätigkeiten geSdnderl zu honorieren. 

(3) Oie Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, 
Körperschallsteuer und Elnheltsbewer1ung sowie alter Fragen der 
Umsatzsleuer, Lohnsteuer und sonstiger Steuern und Abgaben erfolgt nur 
aur Grund eines besonderen Auflrages. Dies gilt auch für 

•) 

b) 

o) 

d) 

die Bearbeitung einmalig anlallender S\euerangelege~hellen, z.B, 
au! dem Gebiet der Erbschallssleuer, Kapilalverkehrstauer, 
Grunderwerbsteuer, 
die Verteidigung und die Beiziehung zu dieser Im 
Flnanzslralverfahren, 
die beratende und gutachtliche T11tlgkeit Im Zusammenhang ml1 
Gründung, Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -
herabsetzung, Sanierung, Elnlrllt und Ausscheiden eines 
Gesellschaflers, Betriebsveräußerungen, Liquidation, 
betriebswirlschaflliche Beratung und andere Tällgkelten gemäß§§ 
3 bls!i WTBG, 
die Verfassung der Eingaben zum Firmenbuch im Zusammenhang 
mit Jahresabschlüssen eim;chließllch der erforderlichen 
Evidenzlührungen. 

(4) Soweil die Ausarbeitung der Umslllzsteuertahreserklärung zum 
übernommenen Auftrag zähll, gehört dazu nichl die Uberprüfung elwalger 
besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Prülung, ob alle In 
Betracht kommenden umsalzsteuerrechllichen Begüns!igungen 
wahrgenommen ·wo-rden sind, es sei denn, hierüber besteh\ e!ne 
nachweisliche Beauftragung. 

(5) Vorslehende Absälze gelten mcht bei Sachversländigantäligkelt. 

ll. TEIL 

18. Geltungsbereich 
Die Auftragsbedingungen des U. Teiles gellen für Werkver1räge über die 
Führung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung und die 
Abgabenverrechnung. 

19. Um lang und Ausführung des Aultrages 

(1) Autdle Absätze 3 und 4 der Präambel wird veiwlesen. 

(2) Der Berulsberechtigle isl borachtigl, die ihm erteilten Auskünfte 
und übergebenen Unlerlagen des Aullfaggebers, insbesondere 
Zahlanangaben, als richtig und vollständig anzusehen und der 
Bucl11ührung zu Grunde :i:u legen. Der Berulsberechtlgle ist ohne 
gesonderten schriftlichen Auftrag nicht verpflichte\, Unrichtigkeiten les1 zu 
stellen. S!ell1 er allerdings Unrichligkellen lest, so hal er dies dem 
Auhraggaber bekannt zu geben. 



(3) Falls rar die Im Punkt 18 genannten Tätigkeiten ein 
Pauschalhonorar vereinbart Ist, so sind mangels andeiweltiger schriftlicher 
Vereinbarung die Vertre\ungsläligkel\ Im Zusammenhang mit abgaben
und beitragsrechHichen Prülungen aller Art t;1inschl!eßlfch der Abschluss 
von Vergleichen über Abgabenbemes_sungs- oder 8eitragsgrund!agen, 
Berichterslattung, Rechtsmlllelerhebung uä gesondert zu honorieren. 

(4) Die Bearbei1ung besonderer Einzelfragen Im Zusammenhang mH 
den Im Punk! 18 genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen 
über das prinzipielle Vorliegen einer Plllchtverslcherung, erfolgt nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages und isl nach dem 1. oder III. Teil der 
vorliegenden Auftragsbedingungen zu beurtellen. 

(5) Ein vom Berufsberach1igten bei einer Behörde (z.B. Flnanzaml, 
Sozlalversicherungs\räger) eleklronlsch eingereichtes Anbringen Ist als 
nicht von Ihm beziehungsweise Vom übermittelnden Bevollmächllg\en 
unterschrieben anzusehen. 

20. M!lwirkungsptlicht des Auftraggebers 

Der Aullraggeber hal dafür zu sorgen, dass dem Berulsberech!lgten auch 
ohne dessen besondere Aullorderung alle für die Führung der Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeitung und die Abgabenverrechnung 
notwendigen Auskünlte und Unterlagen zum vereinbarten Termin zur 
VerlOgung stehen. 

21. Kündigung 

( 1) Soweit n\chl etwas Allderes schrill lieh vereinbart Ist, kann der 
Vertrag ohne Angabe von Gründen von jedem der Vertragspartner unler 
Einhaltung einer dreimonatigen K(Jndlgungsrrisl zum Ende eines 
Kal11n<lermonats gekündigt werden. 

(2) Kotnm\ der Aullr.aggebar seiner Verpflichtung gem!iß Punkt 20 
wiederhol! nicht nach, berechtigt dies den Berufsberechliglen zu sofortiger 
lrlstloser Kündigung des Vertraf!es. 

(3) Komm! der Berulsberechllgle mit der Lels\ungserstellung aus 
Gründen In Verzug, die er allein zu vertreten hal, so berechligl dies den 
Auftraggeber zu soforllger lris11oser Kündigung des Verlrages. 

(4) Im Falle der Kündigung des Aurtragsverhällnlsses zählen nur jene 
Werke zum Auflragsstand, an denen der Auftragnehmer berei!s arbeitet 
oder die überwiegend In der Kündigungsfrist lertlg gestellt werden können 
und die er binnen eines Monats nach der Kündigung bekannt gibt. 

22. Honorar und Honoraranspruch 

(1) Sofern nichts Anderes schrllllich vereinbart lsl, gilt das Honorar als 
Jeweils für ein Aullragsjahr vereinbart. 

(2) Bei VertragsauHösung gemäß Punkt 21 Abs 2 behält der 
Berulsberechligte den vollen Honoraranspruch für drei Monate. Dies gilt 
auch bei Nlchlelnhaltung der KCmdigungs1rist durch den Auflraggeber. 

(3) Bai Vartragsaullösung gemäß Punk! 2\ Abs 3 hal der 
Berulsberechtrgte nur Anspruch aul Honorar ror seine bisherigen 
Leistungen, sofern sie lür den Auflraggeber verwertbar sind. 

(<!) Ist kein Pauschalhonorar vereinbart, richtet sich die Höhe des 
Honorars gemäß Abs 2 nach dem Mona!sdurohschnitl des laufenden 
A1,Jl!ragsjahres bis zur Vertragsauflösung. 

(5) Sofern n!chl ausdrücklich Unentgeltlichkeit, aber auch nichts Anderes 
vereinbart lsl, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet: Sofern nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getrollon wurde sind Zahlungen des Auftraggebers immer 
auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berulsberechllgten ergibt sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Aut1raggeber getrollenen Vereinbarung. Im Übrigen gelten die Ltnler Punkt 
13. (Honorar) normierten Grundsälze. 

(6) Auf die Anwendung des§ 934 ABGB im Sinne des§ 351 UGB, das 
Ist die Antechlung wegen Verkürzung über die Hälfle fiir Geschälte 
un1er Unlernehmern, wird verlich1et. 

23 .. Sonstiges 

Im Übrigen gellen die Bestimmungen des Teiles dor 
Aullragsbedingungen sinngemäß. 

III. TEIL 

24. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen des III. Teiles gelten tür alle in den 
vorhergehenden Teilen nlchl eiwähnlen Verlräge, die nicht als 
Werkverträge anzusehen sind und nicht mit In den vorhergehenden Teilen 
erwähnlen Verlrägen In Zusammenhang slehen. 

(2) Insbesondere gill der III. Teil der Aullragsbedlngungen für Verträge 
übet elnmelfge Teilnahme an Verhandlungen, IOr Tätigkeiten <tls Organ im 
Insolvenzverfahren, für Verträge über einmaliges Einschreiten und über 
Boarbelturr,;i der In Punkt 17 Abs 3 eiwähnlen Einzelfragen ohne Vorliegen 
eines DaueNertrages. 

25. Umfang und Ausführung das Auftrages 

( 1) Aul die Absälze 3 und 4 der Präambel wird veiwlesen. 

(2) Der Berufsberechligte ist berechtigt und verpflichtet, die ihm 
erteilten Auskünrte und übergebenen Unterlagen des Auftraggebers, 
Insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen. Er 
ha1 im Finanzslralverlahren die Rechte des Aultraggebers iu wahren. 

(3) Der Berulsberechllgte lsl ohne gesonderten schrilUlchen Aul!rag 
nh::hl verplllchlet, Unrichtigkeiten fest zu s!ellen. S!ell! er allerdings 
Unrlchllgkeiten fest, so hat er dies dem Aullraggeber bekannl 2u geben. 

26. Milwirkungsp111chf des Aultraggebers 

Der Auftraggeber hal dalür zu sorgen, dass dem Berulsberech\igten auch 
ohne dessen besondere Aullorderung alle notwendigen Auskünlle und 
Unterlagen rechlzelllg zur Verfügung slehen. 

27. Kündigung 

Sowell nicht etwas Anderes schrifllich vereinbar\ oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben lsl, können die Vertragspartner den Verlrag jederzeit mit 
solortlger Wirkung kündigen (§ 1020 ABGB). 

28. Honorar und Honorara_nspmch 

(1) Sofern nich\ ausdrücklich Unenlgelllichkelt, aber auch nichts Anderes 
vereinbart ist, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldel. Sofern nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getroflen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers Immer 
auf die äl!este Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berulsberechligten ergibt sich aus der zwischen Ihm und seJnem 
Aultraggeber gelrollenen Vereinbarung. Im Übrigen gellen die unter Punkt 
13. (Honorar) normierten Grundsätze. 

(2) Im Falle der Kündigung ist der Honoraranspruch nach den bereits 
erbrachtem Leistungen, sofern sie für den Au!lraggeber verwerlbar sind, zu 
aUquo1ieren. 

(3) Auf dle Anwendung des § 934 ABGB Im Sinne des § 351 UBG, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte lür Geschälte unler 
Unternehmern, wird verzichtet. 

29, Sons11ges 

Die Verweisungen des Punkles 23 auf Bestimmungen des 1. Teiles der 
Auftragsbedingungen gelten sinngemäß. 

IV. TEIL 

30. Geltungsbereich 

Die Aullragsbedingungen des IV. Teiles gellen ausschliaßlich lür 
Verbrauchergeschäfte gemäß Konsumenlensohulzgeso!z (B1--1nde$gese1z 
vorri 8.3.1979/BGBI Nr.140 In der derzeil gillLigen Fassung). 

31. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschätte 

(1) Für Verlräge zwischen Berulsberechlrglen und Verbrauchern gelten 
die zwingenden Bes1immu11gen des Konsumenlenschutz-geselzes. 

{2) Der Berufsberechtigte haltet nur tür 11orsa12Uche und grob 
1ahrlässlg verschulde1e Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 

(3) Anstelle der im Punkt 8 Abs 2 AAB normierten Begrenzung ist auch 
im Falle grober Fahrlässigkeit die Ersatzpf!1chl des Bernfsberechliglen 
nicht begrenzt 



(4) Punkl 8 Abs 3 AAB (Geltendmachung der Schadenersatz-
ansprüche Innerhalb einer besUmmten Frist) gilt nicht. 

(5) ROcklrlllsrecht gemäß § 3 KSchG: 

Hai der Verbraucher seine Vertragserklärung nichl In den vom 
Berulsbarechliglen dauernd benützten Kanzlelräumen abgegeben, so 
k<!nn er von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zun1cklrelen. Dieser 
Rücklrlll kann bis zum Zus1andekommen des Vertrages oder danach 
binnen einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mil der Auslolgung 
einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrilt das 
Berulsberechtlgten sowle eine Belehrung iiber das Riicktrlltsrechl en1häll, 
an den VGrbrau_cher, lrühestens jedoch mit dem Zustandekommen des 
Vertrages zu laufen. Das Rück1nltsrecht sieht dem Verbraucher nicht zu, 

1. wenn er selbsl die geschäftliche Verbindung mit dem 
Berufsberechllgten oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses 
Ver1rages angebahnt hat, 

2. wenn dem Zus\andekommen 
Besprechungen zwischen den Beteiligten 
vorangegangen sind oder 

des Vertrages keine 
oder ihren Beauftragten 

3, bei Verträgen, bei denen dle beiderseitigen Leistungen sofort zu 
erbringen sind, wenn s!e üblicherweise von Berufsberechtiglen außerhalb 
ihrer Kar;zrelräutne geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt€ 15 
nicht Oberstelg1. 

Der Rücklrill bedarl zu seiner Rach\swirksamkeit der Schrlltlorm. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriflstück, das seine 
Vertragserklärung oder die des Berufsberechligten enthäll, dem 
BerulsberechUg!en mit einem Vermerk zurückslalll, der erkennen lässl, 
dass der Verbraucher das Zuslandekommen oder dle Aulrechterhallung 
des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer 
Woche abgesendel wird. 

Trill der Verbraucher gemäß§ 3 KSchG vom Vertrag zurOck, so hal Zug 
um Zug 

1. der BerulsberechUgte alle empfangenen Leistungen saml 
gesetzHchen Zinsen vom Emplangslag an zurückzuerslatten und den vom 
Verbraucher aul die Sache gemachlen notwendigen und nützlichen 
Aufwand zu ersetzen, 

2. der Ve1braucher dem Berufsberechliglen den Wert der 
Leistungen zu vergüten, soweil sie Ihm zum klaren und überwiegenden 
Vorteil gereichen. 

Gemäß § <1 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersalzansprilche unberührt. 

(6) Kostenvoranschläge gemäß§ 5 KSchG 

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Berulsberechtlgten hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher aul diese Zahlungsplllcht hingewiesen worden Ist. 

Wird dem Vertrag oln Kostenvoranschlag des Beru!sberechligten 
zugrunde gelegt, so gilt dessen Richtlgkell als gewährteistel, wenn nlchf 
das Gegenteil ausdrücklich erklärt Ist. 

(7) Mängelbeseitigung: Punkl 7 wird ergänzt 

lsl der Berufsberechtigte nach § 932 ABGB verpllichtet, seine Lelslungen 
zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Plllcht zu 
erfüllen, an dem On, an dom dfe Sache übergeben worden ist. Ist es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unlerlagen vom 
Berulsberech!lgten gesendet zu erhnl1en, so kann dieser diese 
Übersendung auf seine Gelahr und Koslan vornehmen. 

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkl 15 Abs 3: 

Hat der Verbraucher Jrn Inland seinen Wohnsi!z oder seinen gewöhnlichen 
Autenlhan oder ist er im Inland bescilälligl, so kann für eine Klage gegen 
ihn nac;:h den§§ 88, 89, 93 Abs 2 urid 10<1 Abs1 JN nur die Zuständrgkell 
e!nos Gerichtes begründet werden, In dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aulenthall oder der Ort der Beschäfligung liegt. 

(9) Verlrhge Uber wiederkehrende Leislungen 

(a) Venräge, durch die sich der Berufsberechtigte zu 
Werkleislungen und der Verbraucher zu wiederhollen Geldzahlungen 
verpllichten und die lür eino unbeslimmte oder eine ein Jahr 
übersteigende Zeil geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unter 
E!nhallung elnor zweirnonatigen Frist zum Ablauf des ersten Jahres, 
nachher wrn Ablauf jewi;ii1s eines halban Jahres kündigen. 

(b) lsl die Gesanilhell der Leistungen eine nach ihrer Art untellbara 
Leistung, deren Umlang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
boslimml sind, so kann der 9'sle Kt.indigungs1ermin bis zum Ablaul des 

zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die 
Kündlgungslrlst auf höchslens sechs Monale verlängert werden. 

(c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, In llt.r;i) genannten 
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Berulsberechtlgten und hat er 
dies dem VerbraUGher spätestens bei der VertragsSchlleßting bekannl 
gegeben, so können den Ums1änden angemessene, vcin den In lit.a) und 
b) genannten abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

(d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht 
ausgesprochen worden isl, wird 2urn nächslen nach Ablauf der 
Kündigungsfrist liegenden KUndigungslermin wirksam. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

An den 
Vorstand der 
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 
Brucknerstrasse 8 
1040 Wien 

Bericht über die unabhängige Prüfung der Geldflussrechnungen für die Geschäftsjahre 2013, 2014 

und 2015 

Wir haben die Prüfung zu den von der Hypo-Wohnbaubank AG (idF „HWB" oder „Bank") erstellten 

Geldflussrechnungen (gemäß Anlage 1) durchgeführt. Den Auftrag dazu haben wir von der 

Gesellschaft erhalten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die ordnungsgemäße Erstellung der Geldflussrechnungen (Anlage 1) liegt in der Verantwortung der 

gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Verantwortung des Prüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 

abzugeben, ob die Geldflussrechnungen für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013, 

vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 ordnungsgemäß 

auf Grundlage der Jahresabschlüsse für die Geschätlsjahre vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013, 

vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 erstellt wurden (ldF 

„Au f t r agsg eg ensta nd"). 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 

sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgeführt. Danach haben wir unsere Berufspflichten 

einschließlich der Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des 

Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 

einer hinreichenden Sicherheit abgeben können. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im prlichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasste 

folgende Tätigkeiten: 

.,. Überprüfung der in der Anlage 1 enthaltenen Geldflussrechnungen auf Einhaltung des 

Fachgutachtens der Kammer der Wirtschaftstreuhänder KFS/BWZ . 

.,. Abgleich der Anlage 1 mit den Jahresabschlüssen und Lageberichten der Vorjahre 

.,. Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit der Anlage 1 

Gegenstand unseres Auftrags ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht von 

Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. 

Unterschlagungen oder sonstiger doloser Handlungen, noch die Beurteilung der Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auftrags. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Prüfungsurteil 

Basierend auf der Durchführung der oben angeführten Prüfungshandlungen geben wir nachstehend 

unsere Ergebnisse wieder: 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung wurden die 

Geldflussrechnungen für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013, vom 1. Jänner bis 

31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 ordnungsgemäß auf Grundlage des 

Jahresabschlusses für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013, vom 1. Jänner bis 

31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 erstellt. 

Wir weisen darauf hin, dass nur jene Entwicklungen berücksichtigt werden können, für die zum 

Prüfungszeitpunkt bereits Informationen vorliegen. 

Da die oben genannten Prüfungshandlungen (für sich gesehen) weder eine Abschlussprüfung noch 

eine prüferische Durchsicht in Übereinstimmung mit österreichischen Grundsätzen oder mit den 

International Standards on Auditing (ISA) oder den International Standards on Review Engagements 

(ISRE) darstellen, geben wir keine über die oben dargestellte Berichterstattung zu den durchgeführten 

Prüfungshandlungen hinausgehende Zusicherung über die in der Anlage 1 enthaltenen 

Geldflussrechnungen ab. 

Wenn wir zusätzliche bzw. andere Prüfungshandlungen vorgenommen hätten, wären von uns 

möglicherweise andere Sachverhalte festgestellt worden, über die Ihnen dann berichtet worden wäre. 

Folglich machen wir auch keine Aussagen darüber, ob die von uns durchgeführten 

Prüfungshandlungen für Ihre Zwecke ausreichend sind. Dieses Schreiben bezieht sich nur auf die oben 

beschriebenen Prüfungshandlungen. 
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Verwendunqsbeschränkunq 

Diese Prüfung dient dazu, Sie beim Nachweis der ordnungsgemäßen Erstellung der 

Geldflussrechnungen auf Grundlage der Jahresabschlüsse unterstützen. 

Dieses Schreiben ist auf Zwecke der internen Verwendung gerichtet und darf in keinem anderen 

Zusammenhang verwendet werden. Insbesondere ist eine Offenlegung dieses Berichtes gegenüber 

Dritten oder seine Verwendung in Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen Dokumenten oder 

Medien ausgeschlossen. 

Unser Bericht über die Prüfung darf nur an folgenden Adressaten kreis weitergegeben werden: 

~ österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

~ Oesterrelchische Nationalbank (OeNB) 

Die Weitergabe unseres Berichts ist ausschließlich unter der Bedingung gestattet, dass unsere 

Gesamtverantwortung Ihnen sowie jedem weiteren Empfänger, der den Bericht mit unserer 

Zustimmung erhält, gegenüber insgesamt auf den Betrag beschränkt ist. der sich aus den beiliegenden 

„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe" ("AAB") (vgl. Anlage 2) ergibt. 

Die in § 62a BWG festgelegten Haftungshöchstgrenzen, welche für die Bankprüfung der HWB 

anzuwenden sind, gelten auch gegenüber dem oben angeführten Adressatenkreis für die oben 

beschriebenen und in unserer Funktion als Bankprüfer zusätzlich durchgeführten Prüfungshandlungen 

und können nicht nochmals aufgrund dieses Schreibens in Anspruch genommen werden (insgesamt 

nur einmal ausnützbar). 
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Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er 

keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche 

anderer dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. Dementsprechend darf dieser 

Bericht weder gänzlich noch auszugsweise ohne unser ausdrückliches Einverständnis an andere Dritte 

weitergegeben werden. 

Auftragsbedingungen 

Wir erteilen diesen Bericht auf Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Auftrages, dem auch mit 

Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zugrunde liegen. 

Wien, am 19. Juli 2016 

Anlag_eJ) 

Ernst & Young 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

Anlage 1 - Geldflussrechnungen der Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 

Anlage 2 - Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe ("AAB") 
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Anlage 1 

Geldflussrechnungen für die Jahre 2013, 2014 und 2015 

gemäß Fachgutachten KFS BW2" 

In TEUR 2015 2014 2013 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -20 6 25 

Überleitung auf den Netto-Geldfluss 

aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens-

gegenstände des Investitionsbereiches 10 2 0 

+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von 

Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches -52 8 7 

+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 0 0 

+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva 177.781 21.964 -112.627 

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 

ausgenommen für Ertragsteuern 82 -46 51 

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Le_istungen sowie anderer Passiva -177.850 -22.539 112.097 

Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -49 -605 -447 

+/- Netto-Geldfluss aus außerordentlichen Posten 0 0 0 

- Zahlungen für Ertragsteuern -6 12 -24 

Netto-Geldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit -55 -593 -471 
--··~~-- --~----- -·~~-

+ Einzahlungen aus Anlagenabgang (ohne Finanzanlagen) 0 0 0 

+ Einzahlungen aus Finanzanlagenabgang 

und sonstigen Finanzinvestitionen 716 506 1.022 

Auszahlungen für Anlagenzugang (ohne Finanzanlagen) -19 0 0 

Auszahlungen für Finanzanlagenzugang 

und sonstige Finanzinvestitionen -501 0 0 

Netto-Geldfluss aus Investitionstätigkeit 196 506 1.022 

+ Einzahlungen von Eigenkapital 0 0 0 

Rückzahlungen von Eigenkapital 0 0 0 

Auszahlungen aus der Bedienung des Eigenkapitals 0 0 0 

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen 

und aus der Aufnahme von Finanzkrediten 0 0 0 

Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und 

Finanzkrediten 0 0 0 

Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 

ZAHLUNGSWIRKSAME VERÄNDERUNG 

DES FINANZMITTELBESTANDES 141 -87 551 

+/- Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen 

des Finanzmittelbestandes 0 0 0 

+ Fi_nanzmittelbestand am Beginn der Periode 1.035 1.122 571 

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 1.176 1.035 1.122 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftstreuhandberufe 

(AAB 2011) 

Festgeslellt vom Arbeilskreis lür Honorarfragen und Auft(agsbedlngungen 
bei der Kammer der Wlrlschaflstreuhänder und zur Anwendung 
empfohlen vorn Vorstand der Kammer der Wlrtschallslreuhänder mil 
Beschluss vom 6.3.2000, adaplle11 vom Arbeitskreis ror Honorarlragen 
und Aullragsbadlngungen am 23.5.2002, am 21.10.2004, am 18.12.2006, 
am 31.8.2007, am 26.2.2008, am 30.6.2009, am 22.3.2010 sowie am 
21.02.2011. 

Präambel und Allgemeines 

(1) Diese Allgemeinen Auflragsbedingungen lür Wirtschafts
treuhandberufe glledem sich in vier Teile: Der 1. Tell betrilft Verlräge, die 
als Werkverträge anzusehen sind, mil Ausnahme von Ver1rägen über die 
Führung der Bücher, die Vomahme der Personalsachbearbellung und der 
Abgabenverrechnung; der II. Tell belrlfll Werkverträge über die Führung 
der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung und der 
Abgabenverrechnung; der III. Tell hat Verträge, die nicht Werkverträge 
darstellen und der IV. Teil hat Velhrauchergeschärle zum Gegens1and. 

(2) Für alle Telle der Aullragsbedingungen gll1, dass, falls-einzelne 
Besllmmungen unwirksam sein sollten, dies die Wirksamkeit der Obrlgen 
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung isl durch eine 
gültige, die dem anges1rebten Ziel möglichst nahe komml, zu ersetzen. 

(3) Für alle Teile der Aultragsbedingungen glU weiters, dass der zur 
Ausübung eines Wlrtscha1tslreuhandberules Berechtlgle verprtichlel isl, 
bei der Erfüllung der vereinbarten Leistung nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer BerursausübUng vorzugehen. Er ls\ berechtlg~ sich zur 
DurchfCihrung des Aullrages hielür geeigneter M!larbelter zu bedienen. 

{4) Für alle Teile der Aultragsbedlngungen gilt schlleßlich, dass 
ausländisches Recht vom BerulsberechUg\en nur bei ausdrücklicher 
schrillllcher Vereinbarung zu ber('rcl<slchtlgen ist 

(5) Dm In der Kanzlei des Berutsberechligten erstellten Arbeiten können 
nach Wahl des Beru!sberechtlglen entweder mit oder ohne e!el<lronische 
Dalenverarbel\ung ers\ellt werden. Für den Fa11 des Einsatzes von 
elektronischer Oatenverarbellung ist der Auftraggeber, nlchl der 
Berufsbarechllgte, verplllchlel, die nach den DSG nolwendigen 
Registrierungen oder Verständigungen vorzunehmen. 

(6) Der Auftraggeber verpllichle\ sich, Mllarbelter des Berufsberochtigten 
während und binnen eines J:ihr&s nach Beendigung des 
t\u11ragsverhällnisses nlch! In seinem Unternehmen oder in einem Ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschälligen, widrigenfalls er slch zur 
Bezahlung eines Jehresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
BerulsbereGh!lglen verpfllchlel. 

l.TEIL 

Geltungsbereich 

(1) Die Auflragsbedingungen des 1. Teiles gelten lür Vertriige liber 
(gesetzliche und lreiwillige) PrO!ungen mil und ohne Beslätigungsvermerk, 
Gutachlen, gerlch\llche SachversländigentäUgkelt, Erstellung Von Jahres
und anderen Absctilüssen, SleuerberahJngställgkeit und über andere im 
Rahmen eines Werkvertrages zu erbringende Tätigkeiten mit Ausnahme 
der Führung der Bücher, der Vornahme der Personalsachbearbeitung und 
der Abgabenverrechnung. 

(2) Die Auftragsbedingungen gelten, wenn ihre Anwendung 
ausdrUcldich oder stillschweigend vereinbar! Ist. Darüber hinaus sind sie 
mangels anderer Vereinbarung Auslegungsbehell. 

(3) Punkt 8 glll auch gegenüber Drillen, die vom Beaul1raglen zur 
Erlilllung des Auftrages !m Einzeltall herangezogen werden 

2. Umlang und Ausführung des Aul1rages 

(1) Aul die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
bemlllchen schriftlichen als auch mfindlichen Äußerung, so ist der 
Berulsberechligte nicht verpllichlet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergeben_de Folgerungen 
hinzuweisen, Dies gllt auch für abgeschlossene Toile einss Auftrages. 

(3) Ein vom Berulsberechliglen bei einer Behörde {z.B. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger) elektronisch elngerelchles Anbringen i$1 als 

nicht von ihm beziehungsweise vom fibermlt!elnden Bevollmtl.ch!lgten 
untersehrleben anzusehen. 

3. Aulklärungspllicht des Aulltaggebers: Vollständ!gkeilserklärung 

(1) Der Auftraggeber hal dalür zu sorgen, dass dem 
Berufsberechliglen auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die 
Ausführu11g des Auttrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt 
werden und ihm von allen Vorgängen und Umställden Kenntnis gegeben 
wird, die für die AusfCihrung des Au!trages von Bedeu1ung sein können. 
Dies gilt auch lür die Unlerlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während der Tätigkeit des Berufsberechliglen bekannt werden. 

{2) Der Auttraggeber hal dem Berulsberecti11glen die Vollständigkeil 
der vorgeleglen Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und 
Erklärungen im Falle von Prülungen, Gutachten und 
Sachverständlgentällgke!t schriflllch zu bestätigen. Diese 
Vollständigkeitserklärung kenn aur den berulsObl!chen Formularen 
abgegeben werden. 

(3) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Aullraggeber erhebliche Risken nioh1 bekannt gegeben 
worden sind, bos1ehen für den Auftragnehmer' Insoweit keinerlel 
Ersatzplllch1en. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Aurtraggeber ist verpflichtel, alle Vorkehrungen zu !reifen, um zu 
verhindern, dass die Unabhänglgkell der Mitarbi;ilter des 
Berulsberechtlgten gefährdet wiri;I, und hat selbst jede Gelährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies gilt Insbesondere liir Angebote auf 
Anslellung und für Angebote, Aullräge aul eigene Rechnung zu 
Obernehmen. 

(2) Der AuUraggeber stimm! zu, dass seine persönllchcn Daten, 
nämlich sein Name sowie Art und Umfang lnkluslve 
Leislungszeltreum der zwischen Berufsberechtlgten und 
Aullraggeber verelnbarlen Leistungen (sowohl Prülungs• als auch 
Nlchlprülungslelslungen) zum Zweck der Überprüfung des 
Vorliegens von Befangenhells- oder Ausschlleßungsgrtlnden lSd §§ 
271 II UGB Im lnlormatlonsverbund (Nelzwerk), dem der 
Berufsberechtigte angehört, verarbeitet und zu diesem Zweck an die 
Obrlglin Mllglleder des lnformallonsverbundes (Ne!Zwerkes) auch 
Ins Ausland übermittelt werden (eine Llsle aller 
Übermllllungsemplänger wird dem Auftraggeber au! dessen Wunsch 
vom beauftragten Berufsberechllglen zugesandt). Hlerlür enlblndet 
der Aullraggeber den Berulsberech\lgten flach dem 
Datenschutzgesetz und gem § 91 Abs 4 Z 2 WTBO ausdrtlckllch von 
dessen Verschwlegenhellsprllcht. Der. Auftraggeber nimmt In diesem 
Zusammenhang des Weiteren zur Kenntnis, dass In Sleaten, die 
nicht Mllglleder der EU sind, eln niedrigeres Datenschulznlveau als 
In der EU herrschen ka11n. Der Aullraggeber kann diese Zusllmmung 
jederzel1 schrlfllich an den Berulsberechtlglen wlderrufen. 



5. Berichterstattung und Kommunikation 

(1) Bei Prtllungen und Gulachlen Ist, soweit nlchls anderes vereinbart 
wurde, ein schrlrtlicher Bericht zu erslallen. 

(2) Alle ALJskünfle und Stellungnahmen vom Beru/sberechligten und 
seinen Milaibellem sind nur dann verblndllch, wenn sie schriftlich erfolgen 
oder schriftlich besläligl werden. Als schrlllllche S!ellungnahmen gelten 
nur solche, bei denen eine llrmenmäßlge Unterfertigung erfolgt. Als 
schriHllche Stellungnahmen gelten keinesfalls Auskünfte auf 
eleklronischem Wege, lnsbesonlilre auchnlchtper E-Mail. 

(~} Bel elektronischer Übermllllung von lnlormallonen und Daten können 
Ubertragungsfehler nicht ausgesctilossen werden. Der Berulsberechtig\e 
und seine Mllarbelter haften nicht rar Schäden, die durch die elektron!sche 
Übermlltlung verursacht werden. Die elektronische Übermlltlung ertolgt 
ausschließlich auf Gefahr de$ AuHraggebers. Dem Auftraggeber ist es 
bewusst, dass bei Benutzung des tnternel die Geheimhaltung nicht 
gesichert lsl. Wellers sind Änderungen oder Ergänzungen zu 
Dokumenlen, die übersandt werden, nur mll ausdrücklicher Zustimmung 
zulässig. 

(4) Der Empleng und die Welterlellung von lnrormallonen an den 
Berufsberechllgten und seine Mitarbeiter shd bei Verwendung von 
Telefon insbesondere In Verb!ndung von outomalischen 
Anrulbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen elektronischen 
Kommunikatlansmillel - nicht immer sichergestellt. Aullräge und wichtige 
lnlormationen gellen daher dem Berufsberechliglen nur dann als 
zugegangen, wenn sla auch schrifllich zugegangen sind, es sei denn, es 
wird im Elnzelfatl der Empfang ausdrücklich beslätigl: Automatische 
ÜbermlLUungs· und Lesebeslätigungen gelten nicht als solche 
•ausdrücklichen Ernplangsbestäligungen. Dies gilt Insbesondere lür die 
ÜbermitUung von Bescheiden und anderen lnlormaUonen über Frls!en. 
Kritische und wichtige Milteilungan müssen daher per Post oder Kurier an 
den Berulsberechligten gesandl werden. Die Übergabe von Schriftstücken 
an Milarbeller außerhalb dar Kan2lel gil! n!chl als Übergabe. 

(5) Der Auftraggeber s!imml zu, dass er vom Berulsberechligten 
wiaderkehrend allgemeine steuarrech!liche und allgemeine 
wlrlschaltsrech!llche Informationen elektronisch übermillell bekommt. Es 
handelt sich dabei nicht um unerbetene Nachrichlen gomäß § 107 TKG. 

6. Schulz: des gelsllgen E1genlums des Berulsberechtigten 

(1) Dar Aullraggeber Ist verpfllchlel, dalür zu sorgen, dass die Im 
Rahmen des Aul\rages vom Berulsberechtlgten erstellten Berichte, 
Gulachten, Organisationspläne, Entwürle, Zeichnungen, Berechnungen 
und derglelchen nur für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 E$\G 
1988) verwendet werden. Im Übr!Pen bedarl die Weitergabe beru!licher 
schritlllcher als auch mOndllcher Außerungen des 8erulsberechtigten an 
einen Drillen zur Nutzung der schrlltllchen Zusllrnmung des 
8erursberechligten. 

(2) Die Verwendung schrilllicher als auch mündlicher berulllcher 
Äußerungen des Berulsberechligten zu Werbezwecken ist unzulässig; ein 
Versloß berechligl den Beru!sberechtigten zur lrisllosen Kündigung aller 
noch nicht durchgeführten Aufträge des Au1traggebers. 

(3) Dem Berufsberech!lglen verbl<Jibt an seinen Leistungen das 
Urheberrecht. Die Einräumung von Werknu!zungsbewilllgungen b!eibl der 
schriftlichen Zustimmung des Berufsberechtlglen vorbehalten. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Der Berufsberechtigte Ist berechtigt und verpflichtet, nachlräglich 
hervorkommende Unrlchtlgkeilen und Mängel in seiner berullichen 
schrlftllcher als auch mündlicher Äußerung zu beseiligen, und verp11ichle1, 
den Aullraggeber hievon unverzüglich zu verständigen. Er is1 berechligt, 
auch über die ursprüngliche Äußerung informierte Drille von der Änderung 
zu versländigen. 

(2) Der Aullraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Bes011lgung von 
Unrichtigkeiten, solem diese durch den Aurtragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachler Leis\ung des 
Berulsberechligten bzw. - falls eine schriUliche Außarung nicht 
abgegeben wird - sechs Monate nach Beendigung der baans1andelen 
Tätigkeit des Berufsberechtigten. 

(3) Der Aullraggeber hat bei Fohlschlägen der Nachbesserung 
e1Waiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkl 8. 

8. Haflung 

(1) Der Berulsberechtigle halle! nur IUr vorsätzliche und grob 
fahrlässig verschulde\e Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit belrägt die Ersatzpllichl des 
Berulsberechtiglen höchstens das zehn lache der 
Mindes!versicherungssumme der Berulshaflplllchtverslcherung gemäß § 
11 WirlschallslreuhandberulsgeselZ (WTBG) in der jeweils gellenden 
Fassung. 

(3) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der oder die Anspruchsberachtlgten von dem Schaden 
Kennlnis erlangl haben, spätestens aber Innerhalb von drei Jahren ab 
Eintritt des (Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichUich geltend gemacht werden, sofern n\cht In gesetzlichen 
Vorschnf1en zwingend andere Verjährungslrlslen leslgesetzt sind. 

(4) Giit mr Tätigkeiten§ 275 UGB kraft zwingenden Rechles, so gelten 
die Haltungsnormen des § 275 UGB lnscwell sie zwingenden Rechtes 
sind und zwar auch dann, wenn an der Durchführung des Aullrages 
mehrere Personen be\elllgt gewesen oder mehrere zum Ersalz 
verpllichlele Handlungen begangen worden sind, und ohne Rücksicht 
daraur, ob andere Belelllgte vorsälZlich gehandelt haben. 

(5) In Fällen, In denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk ertelll wird, 
beginn! die Verjährungsfrisl spä!estens mit Erteilung des 
Beslä!igungsvermerkes zu lauren. 

(6) Wird die Tällgkelt unter Einschal!ung eine!l Dritten, z.B. eines 
Daten verarbeilenden Unternehmens, durchgeführt und der Auftraggeber 
hlevon benachrlchtlgt, so gellen nach Gesetz und den Bedingungen des 
Drillen entstehende GewährlelslUngs- und Schadenersalzansprüche 
gegen den Drillen als an den AuHraggeber abgetreten. Der 
Beru1sberechtigte hallet nur lür Verschulden bei der Auswahl des Dritten. 

(7) Eine Haltung des Berulsberechliglen einem Drillen gegenüber wird 
bei Weilergabe schrlflllcher als auch mündlicher berulllcher Äußerungen 
durch den Aullraggeber ohne Zustimmung oder Kennln!s des 
Berulsberechtigten nicht begründe!. 

(8) Die vorstehenden Bestimmungen gellen nicht nur lm Verhältnis 
zum Aullraggeber, sondern auch gegenüber Dritten, soweit Ihnen der 
Berulsberechtig!e ausnahmsweise doch für seine Tätigkeit hallen sollte. 
Ein Dri1ter kann jedenfalls keine Ansprüche stellen, die Ober einen 
alllälllgen Anspruch des Aultraggebers hinausgehen. Dle 
Haftungshöchstsumme gill nur insgesamt e!nmal lür alle Geschädigten, 
einschließlich der Ersatzansprüche des Aultraggebers selbs!, auch wenn 
mehrere Personen {der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere 
Drille) geschäd_igt worden sind; Geschäd~le werden nach ihrem 
Zuvorkommen billriedlgl. 

9. Verschwiegenheltsplllcht, Dalenschulz 

(1) Der Berulsberech!lgle ist gemäß § 91 WTBG verplllchlat, Ober alle 
Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang ml! seiner Tätigkell ror den 
Aurtraggeber bekannt werden, S1illsctiwelgen zu beWahren, es sei denn, 
dass der Auflraggebor ihn \Ion dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gese1zltche Äußerungspflichlen entgegen stehen. 

(2) Der Berulsberechilgte darf Berichte, GLi1achten und sonstige 
schrillliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Drillen nur 
mit Einwilligung des Aullraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine 
gesetzliche Verpllichlung hlezu besieht. 

(3) Der Berufsberechtigle lsl befugl, Ihm anvertraute 
personenbezogene Dalen im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Aullrages zu verarbeiten oder durch Drilto gemäß Punkt 6 Abs 6 
verarbeiten zu lassen. Der BarulsberechUgte gewät11lelslet gemäß § 15 
DatenschUllgesclZ die Veip!llchtung zur Wahrung des 
Dale11geheimnlsses. Dem Berulsberechliglen überlassenes Ma!erial 
(Da1en1räger, Dalen, Kontrollzahlen, Analysen und Programme) sowie alle 
Ergebnisse aus der Durchführung der Albei!en werden grundsätzlich dem 
Au!lraggeber gemäß § 11 DatenSChu~ge!lelz zurückgegeben, es sei 
denn, dass ein schrilllicher Aurtrag sellens des Auhr11ggebers vortiegl, 
Material bzw. Ergebnis an Drl!te weiterzugeben. Der Berulsberechtlglo 
verpllichlet sich, Vorsorge zu lrelfen, dass der Aunraggeber seiner 
Auskunrtsplllchl laut § 26 Datenschutzgesetz nachkommen kann. Dle 
dazu nolWendigen Au1träge des Aullraggebers sind schrlltlich an den 
Berulsberechliglen weiterzugeben. Sofern für solche Auskunllsarbelten 
kein Honorar vereinbar! wurde, isl nach tatsächlichem Aufwand an den 
Auftraggeber zu verrechnen. Der Verpflichtung zur Information der 
Belrollenen bzw. Registrierung im Dotenverarbeitungsreg1sler hal der 
Auflraggeber nachzukommen, so!orn nich1s Anderes ausdrücklich 
schrilllich vereinbart wurde. 



10. Kündigung 

(1) Soweit nicht etwas Anderes schriltlich vereinbart oder geselzllch 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
Jederzeit mit sotortlger Wirkung kündigen. Der Honoraranspruch bestimmt 
sich nach Punkl 12. 

(2) Ein - lm ZweUel stets anzunehmender - Daueraunrag (auch mll 
Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichls Anderes schriflllch 
vereinbar! lsl, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes (vergleiche § BS 
Abs 4 WTBG) nur_unter Elnhal!u_ng einer Frist von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden. 

(3) Bei einem gekündlg!en Daueraullragsve1hältnls zähteri - au~er In 
Fällen des Abs 5 - nur jene elnzelnen Werke zum verbleibenden 
Auftragsstand, deren volls!i'indlge oder Oberwiegende AuslOhrung 
Innerhalb der Kündigungsfrist möglich lsl, wobei Jahresabsi:hlüsse und 
Jahressteuererklärungen Innerhalb von 2 Monaten nach Bilanzslichlag als 
iibeiwlegend auslilhrbar anzusehen sind. Dleslalls sind sle auch 
latsächlich Innerhalb berufsübl!cher Frist fertig zu stellen, sofern sämtliche 
erforderlichen Unlerlagen unverzüglich zur Verfügung geslellt werden und 
sowell nicht ein wichtiger Grund iSd § 8B Abs 4 WTBG vorliegt. 

(4) Im Falle der Kündigung gemäß Abs 2 lsl dem Auftraggeber 
Innerhalb Monalsfrlst schrillllch bekannt zu geben, welche Werke im 
Zellpunkt der Kündigung des Auftragsverhiillnlsses noch zum rerlig zu 
slellendoo Aullragsstand zählen. 

(5) Unterbleibt die Bekanntgabe von noch auszulührenden Werken 
inne1halb diese1 Fris!, so gilt der Dauerauftrag ml! Ferligstellung der zum 
Zellpunkt des Elnlangens der Kündigungserklärung begonnenen Werke 
als beendet 

(6) Wären bei einem Daueraultragsverhällnis Im Sinne der Abs 2 und 
3 glelchgilllig aus welchem Grunde - mehr als 2 glelcharlige, 
Obllcherwalse nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Sleuererkliirungen elc.) rerllg zu stellen, so zählen die 
darüber hinaus gehenden Werke nur bei ausdrilcklichem Einversländnls 
des Aul!raggebers zum verbleibenden Auftragsstand. AUI diesen Umstand 
isl der Aultmggeber in der Mitteilung gemäß Abs 4 gegebenenfalls 
ausdrücklich hinzuweisen. 

11. Annahmeverzug und unlerlassene Mitwirkung des Auf\raggebers 

Komml der Auftraggeber mll der Annahme der vom Berulsberechliglen 
angebolenen Leistung In Verzug oder unteilässl der Aullraggeber eine 
ihm nach Punkt 3 oder sonst wie obliegende Milwlrkung, so Ist der 
Berufsberechtigte zur fristlosen Kündigung des Verlrages berechtigt. 
Seine Honoraransprüche besllmmen sich nach Punk_L 12. Annahmeverzug 
sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Aullraggebers begn1nden auch 
dann den Anspruch des Berulsberechligten auf Ersatz der ihm hierdurch 
onlstandenen Mehreutwendungen sowie dos verursachlen Schadens, 
wenn der BerulsberechHgle von seinem l(ündlgungsrectu keinen 
Gebrauch macht. 

12. Honoraranspruch 

(1) Unterbleibl die Ausführung des Aullrages (z.B. wegen Kündigung), 
so gebührt dem Berulsberechtigten gleichwohl das vereinbarte Entgelt, 
wenn er zur Lelstun!} bereit war und durch Umslände, deren Ursache auf 
Seilen des Beslellers liegen, daran verhindert worden ist{§ 1168 /\BGB); 
der Berufsberechtigte braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu 
lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und seiner 
Mitarbeiter Arbeitskral! eiwirbt oder zu erwerben unterlässt. 

(2) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erlorclerliche 
Mitwirkung des Auftraggebers, so ls1 der Berulsberechlig!e auch 
berechligt, Ihm zur Nachholung eine angemessene Frist zu setzen mit der 
Erklärung, dass nach -lruchllosem Verstreichen der Frist der Vertrag als 
aulgehoben gelte, Im Übrigen gellen die Folgen des Abs 1. 

(3) Kündigt der Berufsberechtigte ohne wichtigen Grund zur Unzeit, so 
hat er dem Aullraggeber den daraus entstandenen Schaden nach 
Maßgabe des Punktes B zu ersetzen, 

(4) lsl der Auftraggeber - aul die Rechtslage hingewiesen - damit 
11inverslanden, dass sein bisheriger Vertreter den Auftrag ordnungsgemäß 
zu Ende führt, so Ist der Auftrag auch auszulühren. 

13. Honorar 

(1) Sofern nlchl ausdnicklich Unentgeltllchkell, aber auch nichts Anderes 
vereinbart Ist, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
En11ohnung geschuldet Solem nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde slod Zahlungen des Aullraggebers Immer 
aul die älteste Schuld enzurechrien. Der Honoraranspruch des 
Berulsberechligten ergibt sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. 

(2) Das gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung eines 
Wirtschaftstreuhandberufes Berechllglen und Ihren Aullraggebem wird vor 
allem durch möglichst klare Entgeltvereinbarungen bewirkt. 

(3) Die klelnsle verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine viertel 
stunde. 

(4) Auch die Wegzeit wird üblicherweise Im notwendigen Umfang 
verrechnet. 

(5) Das Aktenstudium In der eigenen Kanzlei, das nach Ar1 und 
Umfang zur Vorbereitung des Berulsberechllgten notwendig ls1, kann 
gesondert verrechnet werden, 

(6) Eiweist sich durch naChträgllch hervorgekommene besonr;lere 
Umstände oder besondere Inanspruchnahme dufch den Auftraggeber ein 
bereits vereinbartes En\gelt all; unzureichend, so sind Nachverhandlungen 
mit dem Ziel, ein angemessenes Entgelt nachlfäg\lch zu vereinbaren, 
üblich, Dies Ist auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren üblich. 

(7) Die Berufsberechtlgten verrechnen die Nebonkosten und die 
Um~mlzsteuer zusätzlich. 

(8) Zu den Nebenkosten zählen auch belegle oder pauschalierle 
Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse, gegebenenlalls 
Schlafwagen), Diäten, Kiiometergeid, Folokopierkoslen und ähnliche 
Nebenkoslen. 

(9) Bel besonderen HaHplllch\verslcherungserfordemlssen zählen die 
betreHenden Versicherungsprämien zu den Nebenkosten. 

(10) Wellers sind als 
Sachaulwendungen für die 
anzusehen. 

Nebenko$1en auch Personal- und 
Ers!ellung von Berichlen, Gutachten uä. 

(11) Für die Ausrohrung eines Aullrages, dessen gemeinschaftliche 
Erledigung mehreren Berufsberechllgten Ciberlragen worden Ist, wird von 
Jedem das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechne!. 

(t2) Entgelte und EntgeUvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen solort nach deren schriHHcher Gellendmachung fällig. Für 
Enlgellzehlungen, die später als 14 Tage nach Fä!llgkeil geleis1e\ werden, 
können Verzugszinsen verrechne\ werden. Bel beldersel!lgen 
Unternehmergeschärten gellen Verzugszinsen In der Höhe von B % über 
dem Basiszlnssa!z als vereinbart (siehe § 352 UGB). 

( 13) Oie Verjährung richlet sich nach § 1486 ABGB und beginn\ mit 
Ende der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter 
Rechnungslegung zu laulen. 

(14) Gegen Rechnungen kann Innerhalb von 4 Wochen ab 
Aechnungsdalum schritllich beim Berursberechtiglen Einspruch erhoben 
werden. Andernfalls gill die Rechnung als anerkannt. Die Au1nahme einer 
Rechnung In die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 

(15) Aul die Anwendung des § 93.\ ABGB im Sinne des § 351 UGB, das 
Ist die Anlechlung wegen Verkürzung übor die Hällte !Ur Geschälte unter 
Un!ernehmern, wird verzichtet. 

14. Sonstiges 

(1) Der Berulsberechtigle hat neben der angemessenen Gebühren
oder Honorarforderung Anspruch aut Ersatz selner Auslagen. -Er kann 
enlsprechende Vorschüsse verlangen und seine (fortgeselzle)-Täligkeil 
von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig mach6n. Er kann auch die 
Auslielerung das Leis1ungsergebnisses von der vollen Befriedigung seiner 
Ansprüche abhängig machen. Auf das gesetzliche Zurückbehaltungsrecht 
(§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird In diesem Zusammenhang verwiesen. 
Wird das Zurückbahallungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haltet der 
Berursberechligle nur bei krass grober Fahrlässlgkell bis zur Höhe se!ner 
noch ollenen Forderung. Bei Dauerverlrägen darf die Erbringung weit1>rer 
Leistungen bis zur Bezahlung früherer Lelstun9en verweigert werden. Bel 
Eibringung von Tellleislungen und offener Teilhonorierung gill dies 
sinngemäß. 



(2) Nach Übergabe sämtlicher, vom WlrtschaHstreuhänder erstell1en 
aulbewahrungsplllchtlgen Daten an den Aurtraggeber bzw. an den 
nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder isl der Berufsberechtigte berechllgl, 
d!e Daten zu löschen. 

(3) Eine Be1:1nstandung der Arbeiten des BerufsberechUgten berechtigt, 
außer bei olfenkundlgen wesentlichen Mängeln, nlchl zur Zurückhallung 
der Ihm nach Abs 1 zustehenden Vergülungen. 

(4) Elne Aufrechnung gegen Forderungen des Berulsberechllglen aut 
Vergütungen nach Abs 1 is! nur mit unbestrittenen oder rechtskräfllg 
festgestellten Forderungen zulässlg. 

(5) Der Berufsberecht!gte hal aul Verlangen und Kosten des 
Aultraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tällgkeit von diesem erhalten hat. Dies gilt Jedoch nlchl für den 
Schriltwechsel zwischen dem Berulsberechtlgten und seinem 
Auftraggeber und für die Schriftstocke, die dieser In Urschrirt besitzt und 
ror Schrlrts\ücke, die einer Aulbewahrungsp!llcht nach der 
Geldwäscherichllinie unterliegen. Der Berursberechligte kann von 
Un!erlagen, die er an den Auflraggeber zurückgibt, Abschrillen oder 
Fotokopien anfertigen. Der Auflrnggeber hat hlelCir d!e Koslen lnsowell zu 
tragen als diese Abschrltlen oder Fotokopien zum nachträglichen 
Nachweis der ordnungsgemäßen Erfüllung der Berufsp11ich1en des 
Berursberechtlgten erforderlich sein könnten. 

(6) Der Auflragnehmer lsl berechtigt, lm Falle der Auflragsbeendlgung für 
Weller1ührende Fragen nach Auftragsbeendigung und die Gewährung des 
Zugangs zu den relevanten lnformallonen über das geprüfte 
Unternehmen ein angemessenes Entgelt zu verrechnen. 

(7) Der Auftraggeber hat die dem Berufsberechtlgten übergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monalen abzuholen. 
Bei Nichlabholung übergebener Unterlagen kann der Berulsberechllgte 
nach zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, 
übergebene Unterlagen abzuholen, diese our dessen Kos1en zurückslellen 
und/oder Depotgebühren In Rechnung stellen. 

(B) Der Berufsberechllgle Ist berechtigt, 111.lllge Honotarrorderungen l'llll 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldem, Treuhandgeldern oder 
anderen In seiner Gewahrsame berindlichen liquiden Mitleln auch bei 
ausdrücklicher lnverwahrungnahme zu kompensieren, solern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Berursberechligen rechnen 
musste. 

(9) Zur Sicherung einer bestehenden oder künfllgen Honorarlorderung 
isl der Barursberechlig\e berechlig1, ein finanzamlllches Guthaben oder 
ein anderes Abgaben- oder Beitragsgulhaben des Auftraggebers aul ein 
Anderkonto zu translarieren. Dleslalls Ist dar Aultraggeber vom erlolgten 
Transfer zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag 
ontweder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei 
Voltslreckbaikeil der Honorarforderung e\ngezogen werden. 

15. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Für don Aul1rag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gill nur österreichisches Re chi. 

{2) Erfüllungsor1 fsl der Or1 der berulllchen Niederlassung des 
Berulsberechligten. 

(3) Für Streitiglteilen ls1 das Gericht des ErlOl!ungsortes zuständig. 

16. Ergänzende Bestimmungen !Ur Prüfungen 

{1) Bei Abschlussprlilungen, die mil dem Zlel der Erteilung eines 
lörmlichen Bes!ä1igungsve(merkes durchgelühr\ werden (wie z.B. §§ 26811 
UGB) erslreckt sich der Auflrag, soweit mcht andeJWeltige schrlllliche 
Vereinbarungen gelrolfon worden sind, nich1 aul die Prüfung der Frage, ob 
die Vorsehrillen des Steuerrechts oder Sondervorschrillen, wie z.B. die 
Vorschrilten des Preis_-, Wettbewerbsbeschränkungs· und Devisenrechts, 
eingehalten sind. Die Abschlussprülung erslreckl sich auch nicht aul die 
Prillung der Führung der Geschälte hlnslch\lich Sparsamkeit, 
Wirtschaltlichken und Zweckmäßigkeit. lm Rahmen der Abschtussprürung 
besieht auch keine Verpflichtuni:i zur Aufdeckung von Buchldlschungen 
und sonsligen Unregelmäßigkeiten. 

(2) Bei Abschlussprürungen ist der Jahresabschluss, wenn ihm der 
uneingeschrän~le oder eingeschränkte Bes1iitigun9svermerk beigesetzt 
werden kann, mit Jenem Bes1äligungsvermerk zu versehen, der der 
betre/lenden Unternehmensform en1spricht. 

(3) Wird ein Jahresabschluss mit dem Besläl1gungsverme1k des 
Prüfers verölfenllichl, so darf dies nur in der vom Prüler bestätigten oder 
in einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erlolgen. 

(4) Widerruft der PnJler den Beslätigungsvermerk, so dar1 dieser nicht 
weiterverwende\ werden. Wurde der Jahresabschluss mit dem 
Bestätigungsvermerk veröllenllich\, so ist auch der Widerruf zu 
veröUenlllchen. 

(5) Für sonstige gese1zliche und frelwllllge Abschlussprülungen sowie 
IOr andere Prüfungen gelten die obigen Grundsälze sinngemäß. 

17. Ergänzende Beslimmungen für die Erstellung von 
Jahres- und anderen Abschlüssen, 

IOr Beratungslä1igkeit und andere Im Rahmen eines 
Werkvertrages zu erbringende Tätigkeiten 

(1) Dar Berufsberechtigle isl berechHgt, bei obgenannlen Tätlgkel!en 
die Angaben des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als r1chlig 
anzunehmen. Er hat jedoch den Auttraggeber auf von Ihm festgestellte 
Unrichtigkeiten hlnzuwelsen. Der Aunraggeber hat dem 
Berulsberechligten alle rar die Wuhrung von Frfslen wesenllichen 
Unterlagen, Insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, 
dass dem Berulsberechllgten eine angemessene Bearbeitungszeit, 
mindeslens jedoch eine Woche, zut Verlügung steht. 

(2) Mangels einer anderweitigen schrl!Uichen Vereinbarung um!assl 
die Beratungstätlgkel1 folgende Tt\llgkel\en: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder 
Körperschallsteuer sowie Umsa!zsteuer und zwar aur Grund der 
vom Auftraggeber vorzulegenden oder vom Auftragnehmer 
erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, liir die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. 

b) Pr\lfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden Im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genann1en Erklärungen und Bescheiden. 
d) MilWirkung bei Belrlebsprülungen und Auswer1ung der Ergebnisse 

von aelriebsprüfungen hinsichtlich der unler a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung Im Rechlsmlnelverfahren hlnsichlliclJ der unter a) 

genannlen Steuern. Erhält der Berulsberechtlgte für die laurende 
Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger 
schriftlicher Vereinbarungen die unter d) urid e) genannten 
Tätigkeiten gesondert zu honorieren. 

(3) Die Bearbeitung besonderer Elnzelfragen der Einkommensteuer, 
Körperschaltsteuer und Elnhellsbewerlung sowie aller Fragen der 
Umsatzsteuer, Lohnsteuer und sonstiger S!euern und Abgaben erfolgt nur 
aul Grund eines besonderen Aurtrages. Dies glll auch lür 

a) 

b) 

o) 

d) 

die Bearbeitung elnmallg anfallender Sleuerangelegenhellen, z.B. 
aul dem Gebiel der Erbschartssleuer, Kapilalverkehrsleuer, 
Grunderwerbsteuer, 
die Verteidigung und die Beiziehung zu dieser Im 
Flnanzstralver1ahren, 
die beratende und guta<;htliche Tätigkeit Im Zusammenhang m\t 
Gründung, Umwandlung, Verschrnslzung, Kapitalerhöhung und -
herabselZUng, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines 
GesellschaHers, Betriebsveräußerungen, Liquidallon, 
betriebswirtschallllcha BeralUng und andere Täligkeilen gemäß§§ 
3 bis 5 WTBG, 
die Ver1assung der Eingaben zum Firmenbuch im Zusammenhang 
mit Jahresabschlüssen einschließlich der er1orderlichan 
Evldenzlührungen. 

(4) Soweit die Ausarbeitung der UmsatzslauerJ.ahreserklärung zum 
Dbernommenen Auftrag zähll, gehört dazu nicht die Uberprülung etwaiger 
besonderer b11chmäßlger Vorausselzungen sowie die Prüf1,mg, ob alle in 
Belrachl kommenden umsatzsleuerrechllichen Begünstigungen 
wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber besieht eine 
nachweisliche Beauftragung. 

(5) Vorstehende Absätze gelten nichl bei Sachversländigentätlgke!I. 

II. TEIL 

18. Geltungsbereich 
Die Aultragsbedingungen des II. Teiles gelten !Ur Werkverlräge über die 
Führung der BCrcher, die Vornahme der Personalsachbearbeitung und die 
Abgabenverrectviung. 

19. Umrang und Ausführung dos /\uUrages 

(1) Aur die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Der Berufsberechtigte isl berochllgt, die ihm ertelllan Ausflüntle 
und übergebenen Un!erlagen des Auflraggebers, insbesondere 
Zahlenangaben, als richlig uncJ volfSländig anzusehen und der 
Buchlührung zu Grunde zu legen. Der Berulsberechtig!e ls! ohne 
gesonder1en schr!flllchen Aultrag nlchl verpllichlet, Unrichtigkei!en lesl zu 
stellen. Stclll er nllerdings Unrichtigkeiler1 !est, so hat er dies dem 
AuUraggeber bekannt zu geben. 



(3) Falls für die Im Punkt 16 genannten Tätigkeiten ein 
Pauschalhonorar vereinbart lsl. so sind mangels anderweillger schrilllicher 
Vereinbarung dle Vertre\ungs1ä11gkeit im Zusammenhang mit abgaben
und beltragsrech!lichen Prüfungen aller Art elnschlleßllch der Abschluss 
von Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beilragsgrundlagen, 
Berichterstattung, Aechtsmillelerhebung uä gesondert zu honorieren. 

(4) Die Bearbeilung besonderer Elnzellragen Jm Zusammenhang mil 
den im Punkt 16 genannten Tätigkeiten, Insbesondere Feslslellungen 
Über das prinzlplelle Vorliegen eJner Plllch\Vel'slcherung, erfolgl nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages und lsl nach dem I. oder lll Tell der 
vorllegenden Aullragsbedlngungen zu beurteilen. 

(5) Ein vom Berulsberechllgten bei einer Behörde (z.B. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger) elek!ronlsch eingereichtes Anbringen lsl als 
nicht von Ihm beziehungsweise vom übermittelnden Bevollmäch1igten 
unterschrieben anzusehen. 

20. Mltwlrkungsplllcht des Auftraggebers 

Der Aullraggeber hal darür zu sorgen, dass dem Berulsbereoht1glen auch 
ohne dessen besondere Auflorderung alle f[rr die Führung der Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbelturg und die Abgabenverrechnung 
notwendigen AuskOnfle und Un!ertagen zum vereinbarten Termin zur 
Verliigung slehen. 

21. Kündigung 

(1) Soweit nlchl etwas Anderes schrlflllch vereinbar\ lsl, kann der 
Vertrag ohne Angabe von Gründen von jedem der Vertrcigspartner unter 
Elnhal1ung einer dreimonatigen Kündigungsiris! zum Ende eines 
l<alendermonats gekündigt werden. 

(2) Kommt der Aullraggeber seiner Verplllch!ung gemäß Punkt 20 
Wiederhall nicht nach, barechligt dies den Berufsberech1igten zu sofortiger 
Jrlslloser Kündigung des Verlrages. 

(3) Kommt der Berulsberechtlgte mit der leistungserslellung aus 
Gründen In Verzug, die er allein zu vertreten hat, so berechlig1 dies den 
Auftraggeber zu sofortiger fristloser Kündigung des Vertrages. 

(4) Im Falle der Kündigung des Aullragsverhällnlsses zählen nur Jene 
Werke zum Auftragsstand, an denen der Au1tragnehmer bereits ;:ubei\et 
oder die überwiegend in der Kündigungslrl9t rertig gestelll werden können 
und die er binnen eines Manals nach der Kündigung bekannl gibt. 

22. Honorar und Honorarenspruch 

(1) Sofern nich1s Anderes schriftlich vereinbar! lsl, gill das Honorar als 
jeweils ror ein Auftragsjahr vereinbart. 

(2) Bel Vertragsauflösung gemäß Punk1 21 Abs 2 behält der 
Berufsberechtigte den vollen Honoraranspruch hJr drei Monate. Dies g11l 
auch bei Nichtelnhallung der Kündigungsfrist durch den Auftraggeber. 

(3) Bel Vertragsauflösung gomäß Punkt 21 Abs 3 hat der 
Berufsberechtigte nur Anspruch aul Honorar lür seine bisherigen 
Leistungen, sofern sie lür den Au1traggeber verwertbar sind. 

(4) Jsl kein Pauschalhonorar vereinbart, richlel sich die Höhe des 
Honorars gemäß Abs 2 nach dem Monalsdurchschnlll des laufenden 
Aullragsjahres bis zur Vertragsaullösung. 

(5) Sofern n!chl ausdrücklich Unentgel!llchkei!, aber auch nichts Anderes 
vereinbart Ist, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenem 
Entlohnung geschuldet. Solorn nicht nachwoislicl1 eine mtdare 
Vereinbarung gelrotran wurde sind Zahlungen des Aullraggebers immer 
aut die äl!este Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berufsberechlrglen ergib! slcil aus der zwischen ihm und seinom 
Auftraggeber getroflenan Vereinbarung. Im Übrigen gelten die unter Punkt 
13. (Honorar) nolT!lierten Grundsätze. 

(6) Aul die Anwendung des § 934 ABGB Im Sinne des § 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die HäU\e für Geschärte 
unter Un!emehmern, wird verzichtet 

23. Sonsllges 

Im Übrigen gellen die Bestimmungen des Teiles der 
Auftragsbedingungen sinngernäß. 

llL TEIL 

24. Geltungsbereich 

(1) Die Aultragsbedlngungen des III. Teiles gelten mr alle In den 
vorhei'gehenden T allen nicht erwähnten Verträge, die nicht als 
Werkverträge anzusehen sind und nlchl mit In den vorhergehenden Teilen 
erWähnten Verträgen in Zusammenhang slehen. 

(2) Insbesondere gill der III. Teil der Aultragsbedlngungen für Verträge 
iiber einmalige Teilnahme an Verhandlungen, IOr Tätigkeiten ats Organ Im 
lnsolvenzvertahren, liir Verlriige über einmaliges Einschreiten und Ober 
Bearbeitung der in Punk\ 17 Abs 3 erwiihnlen Eln2e1lmgen oilne VOJJiegen 
eines OaueNerlrages. 

25. Umfang und Ausführung des Auftrages 

(1) Aul die Absätze3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Der Berulsberechllgte ist berechtigt und verpflichtet, die Ihm 
erteilten Au~ünfle und übergebenen Unterlagen das Auftraggebers, 
Insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzuseilen. Er 
hat im Flnanzstralveriahren die Rechte des Aurtraggebers zu wahren. 

(3) Der Berulsberechtlgle Jsl ohne {;lesonderten schrlltlichen Aullrag 
nicht verptlichtet, Unrichtigkeiten fesl zu slellen. stellt er allerdings 
Unrlch\igkellen fest, so hat er dirui dem Allflraggeber bekannt zu geben. 

26. Milwlrkungspllichl des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hal dalOr zu sorgen, dass dem Berulsberech\lgten auch 
ohne dessen besondere Aullorderung alle notwendigen Auskünfle und 
Unler1a(Jen rechtzeitig zur Verfügung stehen. · 

27. Kündigung 

Soweil nicht elwns Anderes schrlllllch vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag jederzeil mil 
solortiger Wirkung kündigen {§ 1020 ABGB}. 

28. Honorar und Honoraranspruch 

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unenlgellllchkell, aber auch nichts Anderes 
vereinbart Ist, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet Solem nicht nachwelsllch eine andere 
Vereinbarung getroffen wurde sind Zahlungen des Aullraggebers Immer 
auf die älteste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
BeJufsberechllglen ergibt s!ch aus der zwischen ihm und seinem 
Aullraggeber getroffenen Vereinbarung. Im Übrigen gellen die unter Punk! 
13. (Honorar) normierten Grundsätze. 

(2) Im Falle der Kündigung Ist der Honoraranspruch nach den bereits 
erbrachlen Leislungen, sofern sie lür den Allltraggeber verwertbar sind, zu 
aliquo1ieren, 

(3) ALll die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UBG, das 
Ist die Anfechtung wegen Verkürzung Ober die Hälfle lür Geschä!le unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

29. Sons!iges 

Oie Verweisungen des Punktes 23 aul Bestimmungen des 1. Tedes der 
Aullragsbedingungen gelten slnngemäll. 

IV. TEIL 

30. Geltungsbereich 

Die Aullragsbedingungen des IV. Telles gelten ausschlieOlich für 
Verbrauchergeschäfte gemäß Konsumenlenschutzgesetz (Bundesgesetz 
vom B.3.1979/BGBI Nr.140 In der derzeit gii11igen Fassung). 

31. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschälle 

(1) Für Verträge zwischen Beru/sberechtiglen und Verbrauchorn gelten 
die zwingenden Bes1immungen des Konsumentenschutz·geselzes. 

(2) Der Berufsberechtigte hallel nur lür vorsätzliche und grob 
lahrlässlg verschuldete Ver1e1zung der übernommenen Verplllchtungen. 

(3) Anstelle der im Punkl 8 Abs 2 AAB normierten Begrenzung Ist euch 
im Falle grober Fahrlässlgkoil die Ersal2pflicht des Berulsberechtigten 
nicht begrenzt. 



(4) Punkt 6 Abs 3 AAB (Geltendmachung der Schadenersatz-
enspriiche innerhalb einer besllmmten Frist) gilt nicht. 

(5) Riicklrillsrecht gemäß§ 3 KSchG; 

Hai der Verbraucher seine Vertragsertdärung nicht in den vom 
Berulsberechtigten dauernd benülzlen Kanz!elräumen abgegeben, so 
kann er von seinem Vertragsantrag oder Vom Vertrag zurCtcklralen. Dieser 
Rücklrill kann bls zum Zuslandekommen des Vertrages oder danach 
binnen einer Woche erklärt werden; die Frist beginnt mil der Auslolgung 
einer Urkunde, die zumindest den Namen und die Anschrift des 
Berulsberechtigten sowie eine Belehrung über das Rücktrillsracht enlhält, 
an den Verbraucher, lrühestens Jedoch mit dem Zustandekommen das 
Vertrages zu Jaulen. Das ROcktrHtsrecht sieht dem Verbraucher nicht zu, 

1. wenn er selbsl die geschä!Uiche Verbindung mit dem 
Berulsberechllgtan oder dessen Beaullraglen zwecks Schließung dieses 
Vertrages angebahnt hat, 

2. wenn dem Zustandekommen 
Besprechungen zwischen den Beteiligten 
vorangegangen sind oder 

das Vertrages keine 
oder Ihren Beauflrag!en 

3. bei Verträgen, bei denen die beldersei11gen Lelslungen solort zu 
erbringen sind, wenn sie üblicheiweise von Berulsberechllglen außerhalb 
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt€ 15 
nicht übersteigt. 

Der AOcklrlU bedart zu seiner Rechlswirksamkeil der Schrlfllorm. Es 
genOgl, wenn der Verbraucher ein Schrillslück, das seine 
Vertragserkl!lrung oder die des Berulsberechtlgten enlhält, dem 
Berulsberechllglen mit einem Verme1k zurückslellt, der erkennen lösst, 
dass der Verbraucher das Zus!andekommen oder die Aulrechlelhallung 
des Vertrages ablehnt. Es genügt, wenn die f:rldärung Innerhalb einer 
Wocho abgesendet wird. 

T rill der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zllg 

1. der Berufsberechtigte alle empfangenen Leistungen samt 
gesetzlichen Zinsen vom Emplangslag an zurückzuers1atlen und den vom 
Verbraucher aul die SEiche gemachlen notwendigen und nützlichen 
Aurwand zu ersetzen, 

2. der Verbraucher dem Berursberech1iglen den Wert der 
Leistungen zu vergüten, soweit sie Ihm zum klaren und übeiwlagenden 
Vorteil gereichen. 

Gemäß§ 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 

{6) Kostenvoranschläge gemäß§ 5 KSchG 

Für die Erslellung eines Kostenvoranschlages lm Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Berursberechtiglen hal der Verbraucher ein Entgell nur dann zu 
Zahlen, wenn er vorher aul diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 

Wird dem Vertrag ein l(ostenvoranschlag des Barulsberechtig1en 
zugrunde gelegt, so gi11 dessen Rlchllgkelt als gewährlelslel, wenn nicht 
das Gegentell ausdrücklich erklärt lsl. 

(7) Mängelbese!ligung: Punk! 7 Wird ergänzt 

Ist der Berufsberechtigte nach§ 932 ABGB verpßichlet, seine Leistungen 
zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hal er diese PUlchl zu 
erfüllen, ;in dem Ort, an dem die Sache übergeben worden isl. lsl es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Un1erlagen vom 
Berufsberechtlglen gesendet zu erhalten, so kann dieser diese 
Übersendung aul seine Gefahr und Kosten vornehmen. 

(8) Ger!chlsstand; Anslelle Punkt 15 Abs 3: 

Hai der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aulenthalt oder ls\ er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegon 
Ihn nach den§§ 86, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nurdle Zuständigkeil 
eines Gerichtes begründel werden, in dessen Sprengel der Wohnsflz, der 
gewöhnliche Aulemhall oder der Ort der Beschäf\ig'ung liegt 

(9) Verträge über wiederkehrende Leis1ungen 

(a) Verträge, durch die sich der Berulsberechtlgto zu 
Werklelslungen und der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen 
verpllichten und die lür eine unbeslimmte oder eine ein Jahr 
übers\eigende Zeit geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unter 
Einhaltung einer zwelmonallgen Frist zum Ablaul des ersten Jahres, 
nachher zum Ablauf jeweils eines halben Jahres kündigen. 

(b) Ist die Gesamlheil der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare 
Leis\ung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung 
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungs1ermin bis zum Ablauf des 

zweiten Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die 
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert warden. 

{c) Erlordert die Erfüllung eines besllmmten, in 111.a) genannten 
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Berulsberectiligten und hat er 
dies dem Verbraucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt 
gegeben, so können den Umständen angemessene, von den In lll.a) und 
b) genannten abweichonde Kündigungstermine und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

(d) Eine Kündigung das Verbrauchers, die nicht fristgerecht 
ausgesprochen worden Ist, wird zum nächsten nach Ablaut der 
Kiindigungstrisl liegenden Kündigungstermin wirksam. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

An den 
Vorstand der 
Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 
Brucknerstrasse 8 
1040 Wien 

Bericht über die unabhängige Prüfung der Eigenkapitalveränderungsrechnungen für die 

Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 

Wir haben die Prüfung zu den von der Hypo·Wohnbaubank AG (idF „HWB" oder „Bank") erstellten 

Eigenkapitalveränderungsrechnungen (gemäß Anlage 1) durchgeführt. Den Auftrag dazu haben wir 

von der Gesellschaft erhalten. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

Die ordnungsgemäße Erstellung Eigenkapitalveränderungsrechnungen (Anlage 1) liegt in der 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. 

Verantwortung des Prüfers 

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen eine Beurteilung darüber 

abzugeben, ob die Eigenkapitalveränderungsrechnungen für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. 

Dezember 2013, vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 

ordnungsgemäß auf Grundlage der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. 

Dezember 2013, vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 

erstellt wurden (idF „Auftragsgegenstand"). 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der österreichischen berufsüblichen Grundsätze zu 

sonstigen Prüfungen (KFS/PG 13) durchgelührt. Danach haben wir unsere Berufspflichten 

einschließlich der Vorschriften zur Unabhängigkeit einzuhalten und den Auftrag unter Beachtung des 

Grundsatzes der Wesentlichkeit so zu planen und durchzuführen, dass wir unsere Beurteilung mit 

einer hinreichenden Sicherheit abgeben können. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Prüfers und umfasste 

folgende Tätigkeiten: 

~ Überprüfung der in der Anlage 1 enthaltenen Eigenkapitalveränderungsrechnungen auf 

Einhaltung des BWG. 

~ Abgleich der Anlage 1 mit den Jahresabschlüssen der Vorjahre 

~ Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit der Anlage 1 

Gegenstand unseres Auftrags ist weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht von 

Abschlüssen. Ebenso ist weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. 

Unterschlagungen oder sonstiger doloser Handlungen, noch die Beurteilung der Effektivität und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung Gegenstand unseres Auftrags. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen 

sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Hypo-Wohnbaubank Ak tiengesel lschaf t 

Priit_ung_sur_teif 

Basierend auf der Durchführung der oben angeführten Prüfungshandlungen geben wir nachstehend 

unsere Ergebnisse wieder: 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung wurden die 

Elgenkapitalveränderungsrechnungen für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013, 

vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 ordnungsgemäß 

auf Grundlage des Jahresabschlusses für die Geschäftsjahre vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2013, 

vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2014 und vom 1. Jänner bis 31. Dezember 2015 erstellt. 

Wir weisen darauf hin, dass nur jene Entwicklungen berücksichtigt werden können, für die zum 

Prüfungszeitpunkt bereits Informationen vorliegen. 

Da die oben genannten Prüfungshandlungen (für sich gesehen) weder eine Abschlussprüfung noch 

eine prüferische Durchsicht in Übereinstimmung mit österreichischen Grundsätzen oder mit den 

International Standards on Auditing (ISA) oder den International Standards on Review Engagements 

(ISRE) darstellen, geben wir keine über die oben dargestellte Berichterstattung zu den durchgeführten 

Prüfungshandlungen hinausgehende Zusicherung über die in der Anlage 1 enthaltenen 

Eigenkapitalveränderungsrechnungen ab. 

Wenn wir zusätzliche bzw. andere Prüfungshandlungen vorgenommen hätten, wären von uns 

möglicherweise andere Sachverhalte festgestellt worden, über die Ihnen dann berichtet worden wäre. 

Folglich machen wir auch keine Aussagen darüber, ob die von uns durchgeführten 

Prüfungshandlungen für Ihre Zwecke ausreichend sind. Dieses Schreiben bezieht sich nur auf die oben 

beschriebenen Prüfungshandlungen. 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Verwgndung~peschränkung 

Diese Prüfung dient dazu, Sie beim Nachweis der ordnungsgemäßen Erstellung der 

Eigenkapitalveränderungsrechnungen auf Grundlage der Jahresabschlüsse unterstützen. 

Dieses Schreiben ist auf Zwecke der internen Verwendung gerichtet und darf in keinem anderen 

Zusammenhang verwendet werden. Insbesondere ist eine Offenlegung dieses Berichtes gegenüber 

Dritten oder seine Verwendung in Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen Dokumenten oder 

Medien ausgeschlossen. 

Unser Bericht über die Prüfung darf nur an folgenden Adressatenkreis weitergegeben werden: 

~ österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

~ Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 

Die Weitergabe unseres Berichts ist ausschließlich unter der Bedingung gestattet, dass unsere 

Gesamtverantwortung Ihnen sowie jedem weiteren Empfänger, der den Bericht mit unserer 

Zustimmung erhält, gegenüber Insgesamt auf den Betrag beschränkt ist, der sich aus den beiliegenden 

„Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe" ("AAB") (vgl. Anlage 2) ergibt. 

Die in§ 62a BWG festgelegten Haftungshöchstgrenzen, welche für die Bankprüfung der HWB 

anzuwenden sind, gelten auch gegenüber dem oben angeführten Adressaten kreis für die oben 

beschriebenen und in unserer Funktion als Bankprüfer zusätzlich durchgeführten Prüfungshandlungen 

und können nicht nochmals aufgrund dieses Schreibens in Anspruch genommen werden (insgesamt 

nur einmal ausnützbar). 
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Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft 

Da unser Bericht ausschließlich im Auftrag und Im Interesse des Auftraggebers erstellt wird, bildet er 

keine Grundlage für ein allfälliges Vertrauen anderer dritter Personen auf seinen Inhalt. Ansprüche 

anderer dritter Personen können daher daraus nicht abgeleitet werden. Dementsprechend darf dieser 

Bericht weder gänzlich noch auszugsweise ohne unser ausdrücklicl1es Einverständnis an andere Dritte 

weitergegeben werden. 

Auttragsbedinqunmm. 

Wir erteilen diesen Bericht auf Grundlage des mit Ihnen geschlossenen Auftrages, dem auch mit 

Wirkung gegenüber Dritten die diesem Bericht beigefügten AAB zugrunde liegen. 

Wien, am 18. Juli 2016 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. 

Anlagen 

Anlage 1 - Eigenkapitalveränderungsrechnungen der Geschäftsjahre 2013, 2014 und 2015 

Anlage 2 - Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe ("AAB") 
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Anlage 1 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2015 -
Gezeichnetes Gewinn- Haft- Bilanzgewinn/-

in EUR Kapital rüc:klagen rücklagen verlust Gesamt - - --· 
Eigenkapital per 01.01.2015 5,110,000.00 434,600.60 220,845.00 5,278.80 5,770,724.40 

Dividendenausschüttung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Umbuchungen 0.00 5,278.80 0.00 -5,278.80 0.00 

Jahresfehlbetrag o.oo 0.00 0.00 -25,649.88 -25,649.88 

Eigenkapital per 31.12.2015 5,110,000.00 439,879.40 220,845.00 -25,649.88 5,745,074.52 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2014 
~-- -

Gezeichnetes Gewinn- Haft- Bilanzgewinn/-
in EUR Kapital rücklagen rücklagen verlust Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2014 5,110,000.00 422,094.61 220,845.00 17,490.99 5,770,430.60 

Dividendenausschüttung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Umbuchungen 0.00 12,505.99 0.00 -12,505.99 0.00 

Jahresüberschuss 0.00 0.00 0.00 293.80 293.80 --- ' ---- --
Eigenkapital per 31.12.2014 5,110,000.00 434,600.60 220,845.00 5,278.80 5,770,724.40 

--------- --·-~ 

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG für das Geschäftsjahr 2013 

Gezeichnetes Gewinn- Haft- Bilanzgewinn/-
in EUR Kapital rücklagen rücklagen verlust Gesamt 

Eigenkapital per 01.01.2013 5,110,000.00 350,624.12 220,845.00 70,470.49 5,751,939.61 

Dividendenausschüttung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Umbuchungen 0.00 71,470.49 0.00 -71,470.49 0.00 

Jahresüberschuss 0.00 0.00 0.00 18,490.99 1-8,490:99 --
Eigenkapital per 31.12.2013 5,110,000.00 422,094.61 220,845.00 17,490.99 5, 770,430.60 



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für Wirtschaftstreuhandberufe 

(AAB 2011) 

Festgestellt vom Arbellskrels llir Honorar1ragen und Auftragsbedingungen 
bei der Kammer der Wirtschaftstreuhänder und zur Anwendung 
empfohlen vom Vorstand dar Kammer der Wlrtscharlstreuhänder mit 
Beschluss vom B.3.200-0, adaptiert vom Arbeitskreis lür Honorarfragen 
und Aullragsbedingungen am 23.5.2002, am 21.10.2004, am 18.12.2006, 
am 31.B.2007, am 26.2.2008, am 30.6.2009, am 22.3.2010 sowie am 
21.02.2011. 

Präambel und Allgemelnes 

( 1) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen lür Wlrtschans
lreuhandbetule gliedern sich In vier Te!le: Der 1. Tell belrltlt Verträge, die 
als Werkverträge anzusehen sind, mn Ausm~hme von Verträgen über die 
Füluung der BUcher, die Vornahm!! der Personalsachbearbeitung und der 
Abgabenvernrnhnung; der II, Te!J betrifft Werkverträge über die Führung 
der Bacher, die Vornahme der Personalsachbearbellung und der 
Abgabenverrechnung; der 111. Teil hal Verträge, .die nicht Werkverträge 
darstellen und der IV. Tell hal Verbmuchergeschälte zum Gegenstand. 

(2) Für alle Teile der Auftragsbedingungen gill, dass, Jalls einzelne 
Besllmmungen unwirksam sein sollten, dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bes!lmmungen nicht berfJhrt. Die unwirksame Bestimmung isl durch eine 
giiltlge, die dem angestrebten Ziel mllgllchsl nahe kommt, zu ersetzen. 

(3) Für alle Teile der Au/lragsbedingungen gilf weiters, dass dar zur 
Ausübung eines Wirtschallstreuhandberures Berech11gte verptllchlel Ist, 
bei der Erlüllung der vereinbar1en Lelslung nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Berulsausübung vorzugehen. Er ist berechllgl, sich zur 
Durchführung des Aullrages hie für geeigneter Mitarbeiler zu bedienen. 

(4) Für alle leite der Aultragsbedingungen glll schließlich, dass 
ausländisches Recht vom Berulsberechtigten nur bei ausdrücklicher 
schrilllicher Vereinbarung zu berücksichtigen Jst. 

(5) Oie In der Kanzle! des Berulsberechliglen erstellten Arbeilen können 
nach Wahl des Berufsberachtiglen entweder mit oder ohne e!ektronlsche 
Dalenverarbellung erslellt werden. Für den Fall des Elnsal2:es von 
elektronischer Da!enverarbeilung ist der Aurtraggebar, nicht der 
Berulsberechtig1e, verplllchlet, die nach den DSG notwendigen 
Registrierungen oder Vers\ändigungen vorzunehmen. 

(6) Der Aullraggaber verplllchlet sich, Mitarbeller des Barursberechliglen 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des 
Aullragsvorhällnlsses nicht in seinem Unternehmen oder in einem Ihm 
naheslehenden Unternehmen zu beschäftigen, wldrlgenlalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Berulsberech\igten verpHichlol 

l.TEIL 

1. Geltungsbereich 

(1) Oie Aultragslledingungen des 1. Teiles gellen für Verträge über 
(gesetzliche und lreiwi11ige) Prölungen mll und ohne Bestätigungsvermerk, 
Gutachten, gerichlliche Sachverständigentähgkeit, Erstellung von Jahres
und anderen Abschlüssen, Steuerberatungstäligkeit und über andere Im 
Rahmen eines Werkvertrages zu erbringende Tätigkeiten mil Ausnahme 
der Führun_g der Bücher, der Vornahme der Personalsachbearballung und 
der Abgabenverrechnung. 

(2) Oie Aullragsbedingungen gellen, wenn Ihre Anwendung 
ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart isl. Darüber hinaus sind sie 
mangels anderer Vereinbarung Auslegungsbehell. 

(3) Punk! 8 gilt auch gegenüber lJrilten, die vom Beaurtraglen zur 
Erfüllung- des Auflragcs im Einzellall herangezogen werden. 

2. Umrang und Auslührung des A.iUrages 

(1) Aul die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen schrilllichen als auch mündlichen Äußerung, so Ist der 
Berulsberechllgle nicht verplllchtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder steh daraus ergebende Folgerungen_ 
hinzuweisen. Dies giU auch für abgeschlossene Telle eines Auftrages. 

(3) Ein vom Berufsbarechllglen bel einer Behörde (z.B. Finanzamt, 
Sozialversicherungsträger) eleklro(llsch eingereichtes Anbringen Ist als 

nicht von Ihm bezlehungs~lse vom übermlllelnden Bevollmächligten 
untersch~eben anzusehen. 

3. Aulklärungspllicht des Aultraggebers; Vollständigkeitserklärung 

(1) Der Auftraggeber '1al dalür zu sorgen, dass dem 
BerulsberechUglen auch ohne dessen besondere Aulforderung alle für die 
Ausrührung des Aullrages notwendigen Unterlagen rechlzeilig vorgelegt 
werden un~ ihm von allen Vorgängen und Umsländen Kennlnls gegeben 
wird, die lilr die Auslührung des Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst 
während derT~tigkeil des Berulsberechllglen bekann! werden. 

(2) Der Auttraggeber hal dem Berulsberechtlgton die Volls!ändigkelt 
der vorgelegten Unterlagen sowie der gegebenen AuskUnlle und 
Erklärungen Im Fa1fe von Prülungen, Gutachlen und 
Sachverstündigentäligkeit schrlflllch zu bestätigen. Diese 
Vollsländigkeilserklärung kann aul den berulsübllchen Formularen 
abgegeboo werden. 

(3) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen 
Abschlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen mr den Auftragnehmer lnsowell keinerlei 
Ersalzplllchten. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Aurtraggeber Ist verpllichlet, alle Vorkehrungen zu lrelren, um zu 
verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des 
Berufsberechllglen gelährdet wird, und hat selbst Jede Gefährdung dieser 
Unabhängigkeit zu unterlassen. Dies glll Insbesondere für Angebotl'I aul 
Anstellung und liir Angebote, Autträge aul eigene Rechnung zu 
übernehmen. 

(2) Der Auftraggeber stimm! zu, dass seine persönlichen Daten, 
n1imllch sein Name sowie Arl und Umfang Inklusive 
Lelslungszellraum der zwischen Berulsberechtiglen und 
Auftraggeber verelnbarlen Lelslungen (sowohl Prülungs- als auch 
Nlchlprülungslelstungen) zum Zweck der ÜberprOlung des 
Vorliegens von Befangenheits· oder Ausschlleßungsgründen ISd §§ 
271 II UGB Im lnlormatlonsverbund (Netzwerk), dem der 
Berulsberechllg\e engehörl, verarbellel und zu diesem Zweck an die 
übrigen Mllglleder des ln!ormatlonsverbundes (Netzwerkes) ·auch 
Ins Ausland Obermlllelt werden (eine Llsle aller 
ÜbermllllungSempfänger wird dem Aullreggeber au! dessen Wunsch 
vom beaul1ragten Berulsberechllgten zugesandl). Hierfür enlblndel 
der Auflraggeber den Berulsberechllgten nach dem 
Delenschulzgeselz und gern § 91 Abs 4 Z 2 WTBG ausdrü_ckllch von 
dessen Verschwlegenheltsplllchl. Der Aul1reggeber nimm! In diesem 
Zusammenhang des Welleren zur Kennlnls, dass in Stmilcn, die 
nlchl Mllglleder der EU sind, ein niedrigeres Datenschutzniveau als 
In der EU herrschen kann. Der Aullraggeber kann diese Zustimmung 
Jederze\l schrl!Ulch an den Berulsberechllgten wlderrulen. 



5. Borichterstattung und Kommunikation 

(1) Bel Prüfungen und Gutac:hlen Ist, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, ein schrlllllcher Bericht zu erstallen. 

{2) Alle Auskünfte und Sle11ungnahmen vom Berulsberech~glen und 
seinen Mitarbeitern sind nur dann verbindlich, wann sie schriftlich erlolgen 
oder schrillltch bestätlgl werden. Als schriltliche Stellungnahmen gellen 
nur solche, bei denen eine llrmenmäßlge Unlerfertlgung erfolgl. Als 
schriltliche Stellungnahmen gelten kelneslalls AuskünHe aul 
etektronlschem Wege, insbesondere auch nicht per E-Mail. 

(3) Bei elektronlscher Übermilllung von lnlormat!onen und Daten können 
Übertragungsfehler nlchl ausgeschlossen werden. Der Berulsberechllgte 
und seine Mitarbeiter hallen nlch\ IOr Schäden, die durch die elektronlsche 
Übermlltlung verursacht werden. Die eleklronlsche Übermitllung erfolgt 
ausschließlich eul Gefahr das Aurtraggebers. Dem Auftraggeber Ist es 
bewusst, dass bei Benu1zung des Internet die Geheimhaltung nlchl 
gesichert ist. Wellers sind Änderungen oder Ergänzungen zu 
Dokumanlen, die übarsandl werden, nur mil ausdrücklicher Zustimmung 
zulässig. 

(4) Der Empfang und die Weiterleitung von lnlormaUonen an den 
Berulsberachtlgten und seine Mitarbeiter sind bei Verwendung von 
Telelon Insbesondere In Verbindung von automatischen 
Anrulbeantwortungssystemen, Fax, E-Mall und anderen elektronischen 
KommunlkatlonsmiHel - nichl Immer sichergeslelll. Aul!räge und wtchllge 
lnlormationen gelten daher dem Berulsberechtlgten nur denn als 
zugegangen, wenn sie auch schrilllich zugegangen sind, es sei denn, es 
wird Im Elnze!fal1 der Empfang ausdrücl<llch beslällgl. AutomciUsche 
Öberrnitllungs· und Lesebeslätigungen gelten nicht als solche 
~usdrückJichen Empfangsbestätigungen. Dies gilt Insbesondere filr die 
Ubermilllung von Bescheiden und anderen tntorma\ionen über Fristen. 
Krlllsche und wlchllge Mitteilungen müssen daher per Posl oder Kurier an 
den Berulsberechtlgten gesandt werden. Dia Übergabe von Schrills\Ocken 
an Mitarbeiter aUßerhalb der Kanzlel glll nicht als Übergabe. 

(5) Der Auftraggeber stimmt zu, dass er vom Berulsberechlig1en 
wiederkehrend allgemeine steuerrechUlcha und allgemeine 
wlrtschallsrechlllche lnlormallonen elektronisch überml\tell bekommt. Es 
handelt sich dabei nicht um unerbelene Nachrichten gemäß § 107 TKG. 

6. Schulz des geistigen Eigentums des Berufsbarechtiglen 

(1) Der Auftraggeber lsl verpnichtet, dafür zu sorgen, dass die im 
Rahmen das Aullrages vom Berulsberechtlglen erstelUen Berichte, 
Gutachten, Organlsatlonspläne, Entwür1e, Zeichnungen, Berechnungen 
und dergleichen nur für Aullragszwecke (z.B. gemiiß § 44 Abs 3 ES!G 
1988) verwendet werden. Im Ob~i;ien bedarf d1'e Weitergabe berullicher 
schrillllcher als auch mündllcher Außerungen des Berulsberechtlgten an 
einen Drillen zur Nulzung der schriltlichen Zustimmung des 
Berufsberechligten. 

t2l Die Verwendung schrltlllcher als auch mündlicher berullicher 
Außerungen des BerufsberechUgten zu Werbezwecken lsl unzulässig; ein 
Verstoß berechtigt den Berulsberechtlgten zur trisllosen Kündigung aller 
noch nich1 durchgeführten Aufträge des Aullraggebers. 

(3) Dem Berufsberechlig1en verblelbt an seinen Leistungen des 
Urheberrechl. Oie Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der 
schr11tlichen Zusllmmung des Berufsberechligten vorbehalten. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Der Beru!sberechligte ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich 
hervorkommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner beruflichen 
schriflllcher als auch mündlicher Äußerung zu beselligen, und verpllichlel, 
den Auftraggeber hlevon unverzüglich zu vers!ändigen. Er Ist berechligl, 
auch über die ursprüngliche Äußerung Informierte Dril!e von der Anderung 
zu versländigen. 

(2) Oer Au11raggeber hat Anspruch auf die koslenlose Besefllgung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Aullragnehmer zu vertreten sind: 
dieser Anspruch erlischt sechs Mona1e nach erbrachter Leistung des 
Berufsberechligten bzw. - falls eine schriftliche Außerung nicht 
abgegeben wird - sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten 
Tätigkeit des Berufsberechligten. 

{3) Der Aurtraggeber hal bei Fehlschlägen der Nachbesserung 
elwaiger Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus 
Schadenersatzansprüche bestehen, gilt Punkt 8. 

8. Haltung 

(1) Der Berulsberechtig1e hallet nur für vorsätzliche und grob 
lahrlässig verschuldete Verletzung der Obernommenen Verpflichtungen. 

(2) Im Falte grober Fahrlässigkeit bekägt die Ers:ilzpllicht des 
Berutsberechllglen höchstens das zahnlache der 
Mindestversicherungssumme der Berulshaftpllichlversicherung gemäß § 
11 Wlrtschaltslreuhandberufsgeselz (WTBG) In der jeweils gellenden 
Fassung. 

(3) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs 
Monaten nachdem der (Klar d)e Anspruchsbarechtiglen von dem Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab 
Einlrilt des (Prlmär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis 
gerichtlich gellend gemach! werden, sofern nicht in geselz11chen 
Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen festgesetzt s!nd. 

(4) Glll lür Tätigkeiten § 275 UGB krall zwingenden Rechtes, so gelten 
die Haltungsnormen des § 275 UGB Insoweit sie 2.wlngenden Rechtes 
sind und zwar auch dann, wenn an der Durchlührung des Aullrag«?:s 
mehrere Personen belelllgt gewesen oder mehrere z.um Ersatz 
verplllchtele Handlungen begangen worden sind, Lind ohne Rücksicti! 
daraur, ob andere Betellbte vorsälzllch gehandelt haben. 

(5) In Fällen, in denen ein förmlicher Besläligun9sverme/1\ erteilt wird, 
beginn! die Verjährungsrrist spätes1ens mit Erteilung des 
Beställgungsvermerkes zu laufen. 

(6) Wird die Tätigkeit un(er Einscha11ung eines Drillen, z.B. eines 
Daten verarbeitenden Unternehmens, durchgeführt Und dar Auflraggaber 
hlevon benachrichtigt, so gelten nach Gesetz 1,Jr\d den Bedingungen das 
Dritten ents1ehende Gewähr!els1ungs- und Schadenarsa1zansprüche 
gegen den Dritten als an den Auftraggeber abgelreten. Der 
Berufsberechtigte haftet nur lür Verschulden bei der Auswahl des Drillen. 

(7) Eile Haftung des Berulsberechligten einem Drillen gegenüber wird 
bei Weitergabe schrlflllcher als auch mOndHcher beruRlcher Äußerungen 
durch den Aullraggebar ohne Zustimmung oder Kenntnis des 
Berufsbereohtlgten nicht begn.lndet. 

(B) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht nur Im Verhällnis 
zum Aullraggeber, sondern auch gegenüber Drillen, sowei! ihnen der 
Berufsberechtigte ausnahmsweise da<:h fflr seine Tätigkeit haften sollte. 
Ein Dritter kenn Jedenlalls keine Ansprüche slellen, die über einen 
ellrälligen Anspruch des Auflraggabars hinausgehen. Die 
Hal!ungshtmhstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädlg!en, 
elnschlleßllch der Ersa\Zansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn 
mehrere Personen (der Auliraggeber und ein Dri\ler oder auch mehrere 
Dnlle) geschädigt worden sind; Geschäd'gte werden nach ihrem 
Zuvorkommen befriad!gt 

9. Verschwiegenheltspl!icht, Datenschutz 

(1) Der Berulsberechligle ist gemäß§ 91 WTBG verpflichte!, über alle 
Anga!egenhellen, die Ihm lrn Zusammenhang nllt seiner Tällgkeit für den 
Aurtraggeber bekann1 werden, Stillschweigen tu bewahren, es sei denn, 
dass der Aurtraggeber ihn von dieser Schwelgepllichl entbindet oder 
gesetzliche Äußerungsplllchlen entgegen stehen. 

(2) Der Berulsberechligle darl Berichte, Gutachten und sonstige 
schrllllicho Äußerungen über die Ergebnisse seiner Täligkeit Dritten nur 
mit Elnwill!gung des Auftraggebers aushtlndigen, es sei denn, dass eine 
geselzliche Verpllichlung hiezu besteht. 

(3) Der Beru!sberech!lgte is1 befugt, Ihm anvertraute 
personenbezogene Daten Im Rahmen der Zweckbesllmmung des 
Auftrages zu verarbeiten oder durch Drille gemäß Punkl B Abs 6 
vetarbeilen zu lassen. Der Beru!sberech1igle gewährleislet gemäß § 15 
Dalenschutzgese\z die Verpflichtung zur Wahrung des 
Datengeheimnisses. Dem B!;lrulsberechtiglon überlassenes Material 
{Datenlräger, Daten, Kontrollzahlen, Analysen und Programme) sowie alle 
Ergebni$se aus der Durchlührung der Arbeiten weiden grundsälzlich dem 
Aultraggeber gemäß § 11 Datenschu1zgosetz zurückgegeben, es sei 
denn, dass ein schrifllicher Auftrag seitens des Aultraggebers vorliegt, 
Material bt:w. Ergebnis an DrlUe weiterzugeben. Der Berursberechligle 
verpfllchlel sich, Vorsorge zu lreffen, dass dor Aul1raggeber seiner 
Auskuntlspllicht laut § 26 Da1enschulzgesetz nachkommen kann. Die 
dazu notwendigen Aufträge des Aullraggebers sind schri1llfch an den 
Berulsberech1iglen weiterzugeben. Sofern lür solche Auskunllsarbeilen 
kein Honorar vereinbar1 wurde, ist nach 1atsäch1ichem Aufwand an den 
Aullraggeber zu verrechnen. Der Verpllichlung zur lnlormalion der 
Betrollenen bzw. Registrierung im Dalanverarbe11ungsregister hal der 
Aullraggeber nachzukommen, sofern nichts Anderes ausdrücklich 
schrillllch vereinbart wurde. 



10. Kündigung 

(1) Soweit nicht etwas Anderes schrilllich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben lsl, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit soforligar Wirkung kündigen. Der Honoraranspruch bestimm! 
sich nach Punkl 12. 

(2) Ein - Im Zweifel stets anzunehmender - Dauerauflrag (auch ml! 
Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts Anderes schrilllich 
vareinbart lsl, ohne Vorliegen alnes wlchllgen Grundes (vergleiche § aa 
Abs 4 WTBG) nur unler Einheilung einer Fr1sl von drei Monaten zum Ende 
eines Kalendermonats gekündigt werden. 

(3) Bel einem gekOndlgten Dauerauftragsverhäl!nls zählen • außer In 
Fällen des Abs 5 - nur jene elnzelnen Werke zum verbleibenden 
Aullragsstand, deren volls\ändige oder überwiegende Ausführung 
Innerhalb der Kündigungsiris! möglich Ist, wobei Jahresabschlüsse und 
Jahressteuerarldärungen lnne1halb von 2 Monaten nach BHanzslichtag als 
überwiegend auslührbar anzusehen :;lnd. Dlesralls sind sie auch 
lalsächlich innerhalb berufsübllcher Frist ferllg zu stellen, sofern sämtllche 
erforderlichen Unterlagen unverzüglich zur Ver10gung ges\ell\ werden und 
soweit nicht ern wichtiger Grund ISd § aa Abs 4 WTBG vorliegt. 

(4) Im Falle der Kündigung gemäß Abs 2 lsl dem Auftraggeber 
innerhalb Monalslrisl schriltllch bekannt zu geben, welche Werke Im 
Zeilpunkl der Kündigung des Aullragsverhältnisses noch zum fertig zu 
stellenden Auhragsstend zählen. 

(5) Unterblelbl die Bekanntgabe von noch auszulOhrenden Werken 
Innerhalb dieser Frisl, so gilt dar Daueraullrag mit FertlgsleHung der zum 
Zellpunk! des Einlangens der Kündigungserklärung begonnenen Werke 
als beendet 

(6) Wären bei einem Daueraultragsverhälmls Im Sinne der Abs 2 und 
3 • gte!chgülllg aus welchem Grunde - mehr als 2 gleichartlge, 
üblicherweise nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen etc.) rer1ig zu stellen, so zählen die 
dai'über hinaus gehenden Werke nur bei ausdrückl!chem Einverständnis 
des Auflraggabers zum verbleibenden Auflragssland. Aur diesen Umsland 
ist der Auftraggeber in der Mitteilung gemäß Abs 4 gegebenenfalls 
ausdrOckllch hinzuweisen. 

11. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers 

Komm! der Auftraggeber mit der Annahme der vom Berufsberechtlgten 
angebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine 
Ihm nach Punkt 3 oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so Ist der 
Berulsberechllgte zur rrisllosen Kündigung des Vertrages berechtigt. 
Seine Honoraransprüche bestimmen sloh nach Punkt 12, Annahmeverzug 
sowie unterlassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch 
dann den Anspruch des Berulsberechligten au! Ersatz der ihm hierdurch 
entstandenen Mehmulwendungen sowie des verursachten Schadens, 
wenn der Berursberechtlgte von seinem Kündigungsrecht keinen 
Gebrauch macht. 

12. Honoraranspruch 

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Kündigung), 
so gebührt dem Berulsberechtlgten gleichwohl das vereinbarte Entgelt, 
wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, deren Ursache auf 
Seiten dos Bestellers liegen, daran verhindert worden lsl (§ 1160 ABGB); 
der Berutsberech!igte braucht sich in diesem Fall nicht anrechnen zu 
lassen, was er durch anderweitige Verwenduf]g seiner und seiner 
Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 

(2) Unlerblelb1 eine zur Auslührung des l/oferkes ertorderliche 
Mitwirkung des Au!lraggobers, so Ist der Berulsberechtigte auch 
berechllgt, Ihm zur Nachholung elno angemessene Frist zu setzen mit der 
Erklarung, dass nach fruch11osem Verstreichen der Frisl dar Vertrag als 
aufgehoben gelle, im Übrigen gelten die Folgen dos Abs 1, 

(3) Kündigl der Barulsberechllgte olme w1ch1igen Grund zur Unzei1. so 
hat er dem Aullraggeber den daraus entslandenen Schaden nach 
Maßgabe des Punkles 0 zu ersAtzen. 

(4) Ist der Aullraggeber - auf die Rechtslage hi11gewiesen -- de.1mt 
elnvers\anden, dass sein bisheriger Vertreter den Aultrn.g ordnung5gemäß 
zu Ende Jühri, so ist der Aultrag auch auszuführen. 

13. Honorar 

(1) Sofern nicht ausdrOckllch Unentgellllchkell, aber auch nich1s Anderes 
verelnba_rl ls1, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
En!lohnung geschuldet Solern nicht nachwel$11ch eine andere 
Vereinbarung gelroften wurde sind Zahlungen des Auftraggebers Immer 
auf die älleste Schuld anzurechnen. Der Honoraranspruch des 
Berulsberechtlgten mgibl sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Auftraggeber gelroUenen Vereinbarung. 

(2) Das gute Einvernehmen zwischen den zur Ausübung eines 
Wlrlschartstreuhandberufes Berechtigten und Ihren Auf1raggebem wird vor 
allem dureh mögllchsl klare Entgeltvereinbarungen bewirkt. 

(3) Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgl alne vierial 
Stunde. 

(4) Auch die Wegzelt wird üblicherweise im notwendigen umrang 
verrechnet. 

(5) Das Aktens\udium in der eigenen Kanzlei. das nach Art und 
Umrang zur Vorbereitung des BerultiberechUgten notwendig isl, kann 
gesondert verrechnet werden. 

j6) EIWelst sich durch nach\rlig11ch hervorgekommene besondere 
Umslände oder besorn;lere Inanspruchnahme durch den Auftraggeber ein 
berells vereinbarles Entgel1 als unzureichend, so sind Nachverhandlungen 
mit dem Ziel, ein angemessenes Enlgelt nachlrägllch zu vereinbaren, 
üblich. Dies ist auch bei unzureichenden Pauschalhonoraren üblich. 

(7) Dle Berufsberech1ig\en verrechnen die Nebenkosten und die 
Umsatzsteuer zusälzlich. 

j0) Zu den Nebenkosten zählen auch balegle oder paUSchelierie 
Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse, gegebenenfalls 
Schlarwagen), Diäten, Kiiometergeld, Fotokopierkoslen und ähnliche 
Nebenkosten. 

(9) Bel besonderen Hallpllichtverslcherungser1ordernissen zählen die 
betreHendan Versicherungsprämien zu den Nebenkoslen. 

(10) Wellers sind als Nebenkoslen 
Sachaufwendungen für die Erstellung von 
anzusehen. 

auch Personal- und 
Berichten, Gutach!en uä. 

(11) FUr die Auslührung ekles Auhrages, dessen gemeinschaflliche 
Erledigung mehreren Beru!sberechllglen Oberlragen worden Ist, wird von 
jedem das seiner Tätigkell en1spreohenda En\gell verrechnet. 

(12) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer 
Vereinbarungen sofort nach deren schrilllicher Gellendmachung fäll!g Für 
Entgeltzahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleis\el wi;11den, 
können Verzugszinsen verrechnet Werden. Bel beldersei1igen 
Unternehmergeschäften gellen Verzugszinsen In der Höhe von 0 % Qber 
dem Basiszinssatz als vereinbar! (siehe § 352 UGB). 

(13) Die Verjährung rlchtel sich nach§ 1486 ABGB und beginn1 mit 
Ende der Leislung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolg\er 
Rechnungslegung zu laufen. 

(14) Gegen Rechnungen kann Innerhalb von 4 Wochen ab 
Rcctmungsdalum schrilllich beim Berulsberechllg1en Einspruch eihoben 
werden. Andernlalls gilt die Rechnung als anerkannt Oie Au/nahme einer 
Rechnung In die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenn1nis. 

(15) Auf die Anwendung des§ 934 ABGB Im Sinne des§ 351 UGB, das 
lst die Anfechtung wegen Verkürzung Ober die Hältta rür Geschälte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

14. Sonstiges 

(1) Der Berulsberechligte hat neben der angemessenen Geblihren
oder Honorarforderung Anspruch aul Ersatz seiner Auslagen. Er kann 
en1sprechende Vorschüsse verlangen und seine (lortgesetzte)-Tätigkeit 
von der Zahlung dieser Vorschüsse ilbhängig machen. Er kann auch die 
Auslieferung des Leistungsergebnisses von der vollen Belnedigung seiner 
Ansprüche abhängig machen. Auf das gesetzliche Zurückbehallungsrecht 
(§ 471 ABGB, § 369 UGB) wird ln diesem Zusammenhang verwiesen. 
Wird das Zurückbehaltun()srechl 2u Unrecht ausgeübt, hallet der 
Berufsbarechligte nur bei krass grober Fahrlässigkeil bis zur Höhe seiner 
noch ollanen Forderung. Bei Dnueiver!rägen darf die Erbringung wellerer 
Leislungen bis zur Bezahlung lrüheret Lelslungen verweigerl werden. Bei 
Erbringung von Teilleislungen urid o!fener Teilhonorierung gilt dies 
sinngemäß. 



(2) Nach Übergabe sämtllcher, vom WlrtschaUslJeuhänder erstellten 
aufbewahrungsplllchUgen Daten an den Auftraggeber bzw. an den 
nachlolgenden Wirlschallstreuhänder ist der Berufsberechllgte berechligt, 
die Daten zu löschen. 

(3) Eine Beanslandung der Arbeiten des Beru!sberechligten berech!lgt, 
außer bel oflenkundigen wesenUichan Mängeln, nicht zur Zurückhaltung 
der Ihm nach Abs 1 zustehenden Vergütungen. 

(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Berulsberechllgten au1 
Vargülungen nach Abs 1 ISI nur mit unbßstrittenen oder rechlskrä111g 
leslgestellten Forderungen zulässig, 

(5) Der Berursberechllg1e hat aul Verlangen und Kosten des 
Aullraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner 
Tätigkeit von diesem erhellen hal. Dies glll jedoch n!chl für den 
Schrillwechsel zwischon dem Berulsberechtigten und seinem 
Aullraggeber und lür die Schrlfls\ücke, die dieser in Urschrlll besrtzt und 
!Ur Schrirts\ücke, die einer AulbewahrungspUlcht nach der 
Geldwäscherichllinle unlerllegen. Der Berufsberechlig!e kann von 
Unterlagen, die er an den Aultroggeber zurDckglbt, Abschrllten oder 
Folokoplen an!ertlgen. Der Auflraggeber hal hielür die Kosten insoweil zu 
lragen als diese Abschriften _oder Folokopien zum nachträglichen 
Nachweis der ordnungsgemäßen Erlüllung der Berulsplllchlen des 
Berulsberechllgten erforderlich sein könnlen. 

(6) Der Aullragnehmer lst berechUgl, Im Faire der Auftragsbeeridlgung !Cir 
weilerführende Fragen nach AuUragsbeendlgung und die Gewährung des 
Zugangs zu den relevanten lnformaHonen über das geprül[e 
Unternehmen ein angemessenes Entgelt zu verrechnen. 

(7) Der Aul!raggeber hat die dem Berufsberechtlgten übergebenen 
Unterlagen nach Abschluss der Arbellen binnen 3 Monaten abzuholen. 
Bel Nichtabholung übergebener Unterlagen kann der Berufsberech1igte 
nach zweimaliger nachweislicher Aufforderung an den Aurtraggeber, 
llbergebene Unterlagen abzuholen, diese iiut dessen Kosten zurückslellen 
und/oder Depotgebühren in Rechnung stellen. 

(B) Der Berulsberechllgte Ist barechtigl, lällige Honorarforderungen mil 
etwaigen Depolgulhaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in &elnor Gewahrsame bellndllchen liquiden Milteln auch bei 
ausdrückl!cher lnverwah1ungnahmo zu kompens!eren, sofern der 
Auftraggeber mit einem Gegenanspruch des Berufsberechtigen rechnen 
musste. 

(9) Zur Sicherung einer beslehenden oder künltigen Honorarforderung 
lsl der Berursberechlig\e berechtig\, eln llnanzamlliches Gulhaben od!'lr 
ein andeies Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein 
Anderkonto zu lranslerleren. Diesfalls Ist der Auflraggeber vom erlo1Qten 
Trans1er zu verslfindigon. Danach kann der s!chergestellle Belrag 
entweder lm Einvernehmen mll dem Auflraggeber oder bei 
Vollstreckbarkeit der Honorarlorderung eingezogen werden. 

15. Anzuwendendes Recht, Er1üllungsort, Gerichlsstand 

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gUI nur öslerrelchisches Rechl. 

{2) Erfüllungsor1 1sl der Or1 der berullichen Niederlassung des 
Berulsberechtiglen, 

(3) Für Slreiligkei!en is1 das Gorichl des Ertiillungsortes zuständig. 

16. Ergänzende BesUmmungen lür Prülungen 

(1) Bei Abschlussprülungen, die mit dem Ziel der Erteilung eines 
förmllchen Bestätigungsvermerkes durchgelühr1 werden (wie z.B. §§ 2681f 
UGBJ erstr'eckl sich der Auftrag, soweil nicht anderweitige schriftliche 
Vereinbarungen ge!rollen worden sind, nicht auf die Prüfung der Frage, ob 
dlo Vorschriften des S\euerrechls oder Sondervorschriften, wie z.B. die 
Vorsehrillen des Preis-, Wetlbewerbsbeschränkungs- und Devisenrechts, 
elngehallen sind. Die Abschlussprü1ung ers!reckt sich auch' nicht auf die 
Prütung der Führung der Geschäflo hinslchlllch Sparsamkeit, 
Wirlschalllichkeil und Zweckmäßigkeil. Im Rahmen der Abschlussprüfung 
besteh! auch k!'!ine Verpflichtung zur Auldockung von Buchfälschungen 
und sonstigen Unregelmäßlgkellen. 

(2) Bei AbschlusspnJlungen isl der Jahresabschluss, wenn ihm der 
uneingeschränk1e oder elngeschränkle Bestätigungsvermerk beigese1zt 
werden kann, mit jenem Bestä1igungsvermerk zu versehen, der der 
betreffenden Unternehmensform entsprich!. 

(3) Wird ein Jahresabschluss mil dem Bes1äligungsvermerk dos 
Prülers verö!lenllichl, so darf dies nur in der vom Prüfer besliiligten oder 
In einer von ihm ausdrücklich zugelassenen anderen Form erfolgen. 

(4) Widerruft der Prüfer den Bestätigungsvermerk, so dar1 dieser nicht 
weiterverwandef warden. Wurde der Jahresabschluss mil dem 
BestäUgungsverrnerk veröllenlllch1, so Ist auch der Wlderrur zu 
veröllen11ichen. 

(5) Für sonslige geselzliche und lrelwllllge Abschlussprülungen sowie 
für andere PrDfllngen gellen die obigen Grurn;lsälze sinngemäß. 

17. Ergänzende Bestimmungen für die Erstellung von 
Jahres- und anderen Absch1Dssen, 

lOr Bera1ungslätlgkeil und andere Im Rahmen eines 
Werkvertrages zu erbringende Tällgkelten 

(1) Der Berufsberech!igle Ist berechtigt, bei obgenannlen Tä1igkeiten 
die Angaben des Aullraggebers, Insbesondere Zahlenangaben, als richllg 
anzunehmen. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von Ihm lestgestellle 
Unrichtigkeiten hinzuweisen. Der Aullraggebar hat dem 
Berufsberechllgtan alle liir die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unlerlagen, Insbesondere Steuerbescheide, so recl1tzel1lg vorzulegen, 
dass dem Berulsberechllgten eine angemessene Bearbeitungszeit, 
mindestens Jedoch eine Woche, zur Verlügung slehl. 

(2) Mangels einer anderweitigen schrirnlchen Vereinbarung umfasst 
die Bera1ungslätrgkell !olgende Tällgkellen: 

a) Ausarbeilung der Jehress!euererklärungen fDr die Einkommen- oder 
Körperschaflsleuer sowie Umsalzsteuar und zwar auf Grund der 
vom Auftraggeber vorzulegenden oder vom Aullragnehmer 
erstellten Jahresabschlüsse und sonsllger, fOr die Besleuerung 
er1orderlichen Aufstellungen und Nachweise. 

b) Prülung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mll den Finanzbehörden Im Zusammenhang mil den 

unter a) und b) genann!en Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Belrlebsprülungen und Auswertung der Ergebnisse 

von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) ganannlen Steuern. 
e) Mitwirkung Im Rechtsmitlelverlahren hinsichtllch der_ unter a) 

genannten Sleuern. Erhält der Berufsberechligle lür die laulende 
Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger 
schriltlicher Vereinbarungen dla unler d) und e) genannten 
Tätigkeiten gesondert zu honorieren. 

(3) Die Bearbeitung be:mnderer Einzelfragen der Einkomrnensleuer, 
Körperschallsteuer und E;lnheHsbewerlung sowie aller Fragen der 
Umsalzsleuer, Lohnsleuet und sonstiger Sleuern und Abgaben erfolgt nur 
aut Grund eines besonderen Au!lrages, Dies glll auch IDr 

b) 

o) 

d) 

die Bealbellung elnmallg anlallender Steuerangelegenheilan, z.B. 
auf dem Geblel dei Erbschaflssleuer, Kapltalverkehrstauer, 
Grunderwerbslauer, 
die Verleldigurig und die Belz!ehung zu dieser im 
Finanzstrafverfahren, 
die beratende und gutachtliche Täligkelt im Zusammenhang mit 
Gründung, Umwandlung, Verschmolzung, Kapltalertiöhung und -
herabse1zung, Sanierung, Etnlrill und Ausscheiden eines 
Gesellschafters, Be1riebsveräußerung1m, Liquidation, 
betriebswirtschaftliche B01alung und andere Tätigkeiten gemäß§§ 
3 bis 5WTBG, 
die Verfassung der Eingaben ~um F!rmenbuch Im Zusammenhang 
mil JahresabschlDssen einschließlich der erforderlichen 
Evidenz1üh1ungen. 

(4) Soweit die Ausarbeilung der Umsalzsteuer]ahreserklärung zum 
übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nichl die ÜberprDlung elwalger 
besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die PrDlung, ob alle in 

Belracht kommenden umsatzs\euerrechlllchon Begünstigungen 
wahrgenommen worden sind, es sei denn, hierüber besieht eine 
nachweisliche Beaullragung. 

(5) Vors\ehende Absätze gellen nicht bei Sachverständigen1ätigkeit. 

ll. TEIL 

18. Geltungsbereich 
Die Auftragsbedingungen des II Teiles gelten für Werkverträge über die 
FDhrung der Bücher, die Vornahme der Personalsachbearbe!tung und die 
Abgabenverrechnung. 

19. Umfang und Ausführung des Auflrages 

(1) Aul die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Der Berufsberechtigte isl borechligl, die ihm er1eilten Auskünl1e 
und übergebenen Unterlagen des Aul!raggebers, Insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen und der 
Buchlührung zu Grunde zu legen. Der 8erulsber11chtigle isl ohne 
gesonderten schrifllichen Aultrao nicht verpflich!el, Unrich1igkelten lest zu 
slellen, Slelll er allerdings Unrichligkellen lest, so hal er dies dem 
Auftraggeber bekann1 zu geben. 



(3) Falls h'lr die Im Punkt 16 genannten Tä11gkelten ein 
Pauschalhonorar vereinbart Jst, so sind mangels anderweitiger schrillllcher 
Vereinbarung die Ver1retungs1ällgkelt Im Zusammenhang mit abgaben
und beilragsrechllichen Prüfungen aller Art elnschlleflllch dar Abschluss 
von Vergleichen über Abgebenbemessungs- oder Bellragsgrundlagen, 
Berichlerslal\ung, Aachtsmiltelerhebung uä gesondert zu honorieren. 

{4) Die Bearbellung besonderer Einzelfragen Im Zusammenhang mit 
den Im Punk! 16 genannten Täligkeilen, insbesondere Feststellungen 
Ober das prlnzlplalla Vorliegen einer Pfllchtverslcharung, erfolgl nur 
aulgrund eines besonderen Auhrages und lsl nach dem 1. oder HI. Tell der 
vorliegenden Auftragsbedingungen zu beurteilen. 

(5) Ein vom BerufsberechUgten bei einer Behörde (z.B. Flnanzaml, 
Sozialversicherongslräger) elektronisch eingereichtes Anbringen Ist als 
nichl von Ihm beziehungsweise vom übermittelnden Bevollmächligten 
unlerschrleben anzusehen. 

20. Mitwirkungspflicht des Aullraggebers 

Der Auftraggeber hal dalür zu sorgen, dass dem Berulsberech1iglen auch 
ohne dessen besondere AuUorderung alle für die Führung der Bücher, die 
Vornahme der Personalsachbearbeitung und die Abgabenverrechnung 
notwendigen AuskünUe und Unterlagen zum vereinbarten Termin zur 
Verfügung stehen. 

21. KOndigung 

(1) Soweit nicht etwas Anderes schri!tlh::h vereinbart Ist, kann der 
Vertrag ohne Angabe von Gründen von jedem der Vertragspmtner unter 
Einheilung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. 

(2) Kommt der Auflraggeber seiner Verpllichlung gemäß Punkt 20 
wiederholt nlchl nach, berechllgt dies den Barulsberechtiglen zu sofortiger 
rr!slloser Kündigung des Vertrages. 

(3) Kommt der Berulsberachtigle ml1 der Lelstungserslellung aus 
Gn1nden In Verzug, die er allein zu vertre!en hat, so berech!lgl dies den 
Auftraggeber zu solorllger fristloser Kündigung des Vertrages. 

(4) Im Falle der Kündigung des AUltragsverhä[lnlsses zählen nur jene 
Werke zum Auftragsstand, an denen der Auftragnehmer bereits arbeitet 
oder die überwiegend in der Kündigungsfrist rerllg gestellt werden können 
und die er binnen eines Monats nach der Kündigung bekannt gibl. 

22. Honorar und Honoraranspruch 

(1) Sofern nichts Anderes schriltlich vereinbart ist, glll das Honorar als 
jeweils für ein Auflragsjahr vereinbart. 

(2) Bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 21 Abs 2 behält der 
Berulsberechligle den vollen Honoraranspruch für drol Monate. Dies gilt 
auch bei N!chlelnhaltungder Kündigungsfrisl durch den Auftraggeber. 

(3) Bei Verlragsaullösung gemäß Punkt 21 Abs 3 hal dM 
Berufsberechllgle nur Anspruch auf Honorar 1ür seine bisherigen 
Leistungen, so lern sie lür den Auftraggeber verwertbar sind. 

(4) Ist kein Pauschalhonorar vereinbart, rich!e\ sich die Höhe des 
Honorars gemäfl Abs 2 nach dem Monatsdurchschnill des laulenden 
Autlragsjahres bls zur Vertragsaultösung. 

(5) Sofern nichl ausdriickllch Unentgelllichkert, aber auch nichts Anderes 
vereinbart Ist, wird gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessenen 
Enllohnung geschuldel. Sofern nicht nachweislich eine andere 
Vereinbarung getmllen wurde sind Zahlungen des Auftraggebers Immer 
aur die älteste Schuld tinzurechnen, Der Honoraranspruch des 
Berulsberechliglen ergib! sich aus der zwischen illm und seinem 
Aullraggeber gelrollenen Vereinbarung. Im Übrigen gelten die unler Punkt 
13. (Honorar) normierten Grunds-älze. 

(6) Aul die Anwendung des§ 934 ABGB im Sinne des§ 351 UGB, das 
ist die Anlechtung wegen Verkürzung über die Hälfte liir Geschälle 
unter Unlernohmern, w!rd verzichtet. 

23. Sonstiges 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Teiles der 
Aultragsbedingungen sinngemäß. 

Hl. TEIL 

24. Gellungsberelch 

(1) Die Auftragsbedlngungan des III. Teiles gellen IOr alle ln den 
vörhargehenden Tei!en nicht erwlihn1en Verträge, die nlchl als 
Werkverträge anzusehen sind und nicht mit In den vorhergehenden Teilen 
erwähnten Verträgen in Zusammenhang stehen. 

(2) Insbesondere gilt der III. Tell der Auftragsbedingungen lür Verträge 
über einmalige Teilnahme an Verhandlungen, ror Tä!lgkeitan als Organ Im 
Insolvenzverfahren, lür Verträge Ober elnrnallges Elnschrei\en und über 
Bearbeitung der in Punkt 17 Abs 3 erwähnten Einzelfragen ohne Vorliegen 
eines Oauerver1rages. 

25. Umfang und Ausführung des AuUrages 

(1) Auf die Absätze 3 und 4 der Präambel wird verwiesen. 

(2) Der Berulsberechtigte lsl berechtigt und verpflichtet, die ihm 
erteilten Auskünfte und übergebenen Unterlagen des Aullraggebers, 
insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig anzusehen. Er 
hal Im Flnanzstra!vertahren die Rechte des Au!lraggebers zu wahren. 

(3) Der Berulsberechtlgte Ist ohne gesonderten schrlHllchen Aullrag 
nicht verpllich1el, Unrtchligkeilen lest zu s\eUen. Stallt er aHordlngs 
Unrichllgkellen lest, so ha1 er dies dem Auflraggeberbekannl zu geben. 

26, Mitwirkungspflicht des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Berufsberechllgten euch 
ohne dessen besondere Aullorderung alle nolWendlgen Auskünlle und 
Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung s1ehen. 

27. Kündigung 

Soweit nicht etwas Anderes schrlfUlch vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben isl, können die Verlragspartner den Verlrag jederzeit mit 
solorllger Wirkung kündigen (§ 1020 ABGB), 

28. Honorar und Honoraranspruch 

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unen\gelllichkell, aber auch nichts Anderes 
vereinbart lsl, wird gemäß§ 1004 und§ 1152 ABGB eine angemessenen 
Entlohnung geschuldet. sorern nicht nachwelsllch eine andere 
Vereinbarung gelroflen wurde sind Zahlungen des Aullraggebers immer 
aul die älleste Schuld anzlirechnen. D_er Hm;mraranspruch des 
Berufsberechtlglen ergibt sich aus der zwischen Ihm und seinem 
Aultraggeber ge\rollenen Vereinbarung. Im Übrigen gellen die unter Punkt 
13. (Honorar) normierten Grundsätze. 

(2) Im Falle der Kündigung ist der Honoraranspruch nach den berells 
erbrachten Leistungen, solern s!e IOr den Aullraggeber verw-erlbar sind, zu 
aliquotiemn. 

(3) Auf die Anwendung des§ 934 ABGB im Sinne des§ 351 UBG, das 
isl die An!echlung wegen Verkürzung über die Hällle für Geschälte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

29. Sonslfges 

Oie Verweisungen des Punkles 23 aur Beslimmungen des 1. Teiles der 
Auftragsbedingungen gellen sinngemäß. 

IV.TEIL 

30. Geltungsbereich 

Die Aullragsbedingungen des IV. Teiles gelten ausschliefllich für 
Verbrau<:hergeschälte gemäß Konsumentenschutzgeselz (Bundesgeselz 
vorn 8.3.1979/BGBI Nr.140 in der derzell gülUgen Fassung). 

31. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 

(1) Für Verträge zwischen Berulsberechligtl'ln und Verbrauchern gellen 
die zwingenden Bestimmungen des KonsumentenschUlz-gesetzes. 

(2) Der Berufsberech1igte hahe1 nur liir vorsä1zllche und grob 
fahrlässig verschuldete Verletzung der übernommenen Verpllichlungen. 

(3) Anstelle der im Punkl 8 Abs 2 AAB _normlertan Begronzung Ist auch 
im Falle grober Fahrlässigkell die ErsatzpfUcht des Beru!sberechliglen 
niclll begrenzt. ' 



(4) Punk1 B Abs 3 AAB (Gellendmachung der Schadenersatz-
ansprüche Innerhalb einer bes1immlen Frist) gilt nicht. 

{5) Rück1rlllsrech\ gemäß§ 3 KSchG: 

Hai der Verbraucher seine Vertragserklärung nlchl In den vom 
Berulsberechliglan dauernd benfllz1en Kanzleiräumen abgegeben, so 
kann er von seinem Vertragsanlrag oder vom Vertrag zurücktraten Dieser 
Rücktritl kann bis zum Zuslandekommen des Verlrages oder danach 
binnen einer Woche erklärt werden; die Frisl beginnt mll der Auslalgung 
einer Urkunde, die zumindest den Namen und die AnschriH des 
Beru1sberechligten sowie eine Belehrung Ober das Rücklrlllsracht enthält, 
an den Verbraucher, lrüheslens jedoch mit dem Zustandekommen des 
Verlrages zu laulen. Das RücktrlUsrecht sieht dem Verbraucher nicht zu, 

1. wenn er selbsl die geschä!Uiche Verbindung mit dem 
Berufsberechtrgten oder dessen Beauflriiglen zwecks Schließung di!,l&es 
Vertrages angebahnt hat, 

2. wenn dem ZUslandekommen 
Besprechungen zwischen den Belelliglen 
vorarigegangen sind oder 

das Vertrages ke!ne 
oder Ihren 13eauflragten 

3. bei Verlrägen, bei denen die beiderseitigen Leistungen solorl zu 
erbringen sind, wenn sie Oblicharweise von Berufsberechliglen außerhalb 
Ihrer Kanzlelräume geschlossen werden und das vereinbarte En1gelt € 15 
nicht übersteigt. 

Der Rücldrill bedarl zu seiner Rechlswirksamkeil der Schrirtrorm. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schrlf!stück, das f;eine 
Verlragsarklärung oder die das Berulsberachtlglen anlhäll, dem 
Berulsbarechllglen mit einem Vermerk zurückstellt, der erkennen läss1, 
dass der Verbraucher das Zustandekommen oder die Aulrechlerhullung 
des Verlrages ablehnt. Es genügt, wenn die Erkliirung Innerhalb einer 
Woche abgesendet wird. 

Tri11 der Verbraucher gemäß§ 3 KSchG vom Verlrag zurück, so hal Zug 
um Zug 

1. der Berufsberachlig!e alle empfangenen Leistungen samt 
gaselzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom 
Verbraucher aur die Sache gemachten notwendigen und nützlichen 
Aufwand zu erselzen, 

2, der Verbraucher dem Barursberechlig\en den Werl der 
Leistungen zu vergüten, sowell sie Ihm zum klaren und überwiegenden 
VorlaH gereichen. 

Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührl. 

(6) KoslenvQranschläge gemäß § Q: KSchG 

Für d!a ErslellUng eines Kostenvoranschlages im Stnn des§ 1170a ABGB 
durch den Berufsberechtiglen hal der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 

Wird dem Vertrag eln Kostenvoranschlag das Berulsberech1igten 
zugrunde gelegt, so glll dessen Rlchllgkell als gewährleistet. wenn nicht 
das Gegenteil ausdrücklich erklär! !sl. 

!7) Mängelbesaltlgung: Punk! 7 wird ergänzt 

Ist der Berursbarechtigle nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Lelslungen 
zu verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat or diese Pllichl zu 
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. lsl as lür 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unlerlagen vom 
Berulsberechligten gesendet zll erhalten, so kann dieser dleso 
Übersendung auf seine Gefahr und Kosten vornehmen. 

(8) Gerichtsstand: Anslelle Punkt 15 Abs 3; 

Hai der Verbraucher Im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenlhall oder ist er im Inland beschäftigt, so kann IUr eine Klage gegen 
ihn nach den §§ BB, 69, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zusländlgkeit 
eines Gerichtes begründe1 werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenthalt oder der Orl der Beschältlgung llegL 

(9) Verlräge über wiederkehrende Leislungen 

(a) Verlräge, durch die sich der ßerulsberech!lgle zu 
Werkleistungen Und der Verbraucher zu wiederholten Geldi!ahlungen 
verplllch1en und die für eine unbeslimrnte oder eine ein Jahr 
übarsleigende Zelt geschlossen worden sind, kann der Verbraucher unler 
Einhaltung einer zwelmonatigen Frist zum Abtaul des ersten Jahres, 
nachher zum Ablaul jewells eines halben Jatues kündigen. 

(b) Ist d[e Gesamlheit der Leistungen eine nnch Ihrer Art unteilbare 
Lelslung, deren Umfang und Preis schon bei der Ver1ragsschließung 
bestimmt sind, so kann der erste Kündigungs1ermin bis zum Ablaul des 

zweiten Jahres hinausgeschoben warden. In solchen Verlrägen kann die 
Kündigungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden. 

(c) Erlordert die Erfüllung eines bestimmten, ln 111.a) genannten 
Vertrages erhebliche Aufwendungen des Berulsberechligten und hat er 
dies dem Verbraucher späleslens bei der Vertragsschließung bekannt 
gegeben, so können den Umsländan angemessene, von den. In 111.e} und 
b) genannlan abweichende KOndlgungstermlne und Kündigungsfristen 
vereinbart werden. 

(d) Eine Kündigung des Ve1brauchers, die nicht lrlslgerecht 
ausgesprochen worden Ist, wird zum nächslen nach Ablaur dar 
Kündlgungsltlsl liegenden KOnd!gungslermln wirksam. 
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EY ist einer der globalen Marktführer in der Wirtschaft~prüfung, Steuer" 
beratung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer 
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